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SICHERHEIT IN ZEITEN EINER  
PANDEMIE

Als die Arbeiten an dem vorliegenden Dossier im Ja-
nuar 2020 begonnen wurden, gab es über den Aus-
bruch einer ernst zu nehmenden Grippe in der fer-
nen Stadt Wuhan erste Berichte. Das schien zu-
nächst weit genug entfernt zu sein, um den 
Vorgängen wenig Beachtung zu schenken. Dennoch 
war von Anfang an geplant, das Thema Sicherheit 
nicht allein an dem konservativen Konzept „innere 
Sicherheit“ aufzuarbeiten. Denn am 13. Januar 2020 
hatte der Innenausschuss des Bundestages sich in 
einer Expertenanhörung mit zwei Berichten der Bun-
desregierung zur Risikoanalyse im Bevölkerungs-
schutz und einem Antrag der FDP zu dem Thema be-
fasst. Der Bericht offenbarte, dass sich die Vertreter 
von Technischem Hilfswerk und Feuerwehren oder 
Rotem Kreuz gleichermaßen über fehlende Ressour-
cen beklagten.

Das ähnelt der Mängelanzeige, welche die Ge-
werkschaft der Polizei über fast zwei Jahrzehnte der 
Politik ausstellte: zu wenig Personal, zu schlechtes 
Material. In den 1990er Jahren beispielsweise kauf-
ten sich Polizisten und Polizistinnen ihre schusssi-
cheren Westen selbst, bevor sie von alten Bleipan-
zern bedrückt ihren Dienst erleiden mussten.

Es ist einiges besser geworden: die Ausstattung, 
die Stellen und die Zusammenarbeit von Polizeien 
über Grenzen hinweg. Aber es ist nicht alles gut.

Beispiel: Die Öffnung und Einbindung der Polizei in 
den demokratischen Alltag erleidet Rückschläge, weil 
Leitbildprozesse möglicherweise gut gemeint, aber 
an der Wirklichkeit vorbei gemacht wurden. Stattdes-
sen entwickele sich eine „Cop Culture“, die salopp 
formuliert rustikal auf Bedrohungslagen antwortet, 
statt die Eskalation so lange wie möglich und am bes-
ten überhaupt zu vermeiden.

Die Verfassungspatriotinnen und -patrioten unter 
den Polizistinnen und Polizisten stellen die übergroße 
Mehrheit der Frau- und Mannschaft im Dienst der Si-
cherheit. Aber die Vielzahl an Fällen von Rechtsextre-
mismus in der Polizei lässt Jörg Radek, stellvertreten-
der Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
im Gespräch für dieses Dossier wütend werden. „Wir 
haben einen Eid auf die Verfassung geschworen.“ 
Wer sich an den nicht mehr gebunden fühle, habe in 
der Polizei nichts verloren.

Schon früh setzte sich die GdP für eine Demokrati-
sierung der Polizei ein. Das reichte bis zum Vorschlag 
einer neuen Berufsbezeichnung des Sozialingenieurs.

Die Recherche zeigt: Die Diskussion bewegt sich 
trotz mancher Widerstände aus Teilen von Politik und 
Polizei unter der Überschrift bürgernaher Polizeiarbeit 
wieder Richtung Reformkurs.

DEMOKRATISCHE SICHERHEIT FÜR 
EINE STARKE GESELLSCHAFT
Hilmar Höhn 
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Humboldt im Zeugenstand 

Der Mensch kann vieles aus eigener Kraft errei-
chen. Eines jedoch nicht: „Sicherheit“, schrieb Wil-
helm von Humboldt in seinem Buch „Ideen zu ei-
nem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des 
Staates zu bestimmen“, sei „das Einzige, welches 
der Mensch mit seinen eigenen Kräften allein nicht 
zu erlangen vermag“. 

Der preußische Aufklärer sah in seiner Früh-
schrift die Sicherheit als Ausgangspunkt menschli-
cher Existenz.

„Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder 
seine Kräfte auszubilden noch die Frucht dersel-

Kapitel 1

„OHNE SICHERHEIT IST KEINE FREIHEIT“

Sicherheit ist eine zentrale Voraussetzung für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen. Es 
braucht Sicherheit vor Angriffen gegen Leib, Leben und Besitz. Sicherheit ist nicht nur eine 
Sache von Polizei und Justiz. Frei werden die Menschen nur sein, wenn ein Sozialstaat Si-
cherheit vor Not und Elend, aber auch auf Teilhabe am Haben und Sagen auf der Höhe der 
Zeit ermöglicht. In der Diskussion geht das eine mit dem anderen häufig nicht zusammen. 
„Innere Sicherheit“ gilt als Schlüsselbegriff von Parteien, welche die Idee „eines starken 
Staates“ vertreten. Soziale Sicherheit wiederum ist das Ziel jener, die auf ständige Verbes-
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen aus sind. Dieses Kapitel handelt von den ne-
beneinanderstehenden Konzepten von Sicherheit. Es blickt zugleich auf Feuerwehren, 
Technische Hilfswerke und auch Krankenhäuser als Institutionen in einem umfassenden 
Verständnis von Sicherheit. Beschrieben wird auch, wie Polizeien, Verfassungsschutz und 
privates Sicherheitsgewerbe unterschiedlich an der „Produktion“ von Sicherheit beteiligt 
sind.

ben zu genießen“. Denn, so Humboldt weiter, 
„ohne Sicherheit ist keine Freiheit“.

Als Garanten dieser Sicherheit sah er den Staat, 
der seine Autorität durchsetzen können müsse. 
„Auch bedarf nichts so eines zwingenden Befehls 
und eines unbedingten Gehorsams, als die Unter-
nehmungen des Menschen gegen den Menschen, 
man mag an die Abtreibung eines auswärtigen 
Feindes, oder an Erhaltung der Sicherheit im Staa-
te selbst denken“ (Humboldt, 1851).

Der vollständige Text erschien 1851 – 16 Jahre 
nach seinem Tod. Die 1848er Revolution war gera-
de von Adel und Militär blutig niedergeschlagen 
worden und die Gründung des zweiten deutschen 
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Kaiserreiches im Jahr 1871 stand bevor. Der Den-
ker hatte dem preußischen Staat gedient und des-
sen Vormachtstellung in einem künftigen Deutsch-
land begründet.

Humboldt hatte die Grenzen des Staates be-
schreiben wollen, weil er mit dem Absolutismus 
des späten 18. Jahrhunderts im Hader lag. Er 
schreibt über seine Ausarbeitung in einem Brief-
wechsel mit dem Naturforscher Georg Forster: 
„[...] ich bin soweit gegangen, sie (Anmerkung: die 
Sucht zu regieren, hih) allein auf die Sicherheit ein-
zuschränken“ (Humboldt, 1792).

Mehr als 200 Jahre nach ihrer Niederschrift wer-
den seine Schriften immer noch als Waffen gegen 
Staat und Bürokratie gerichtet, als sei der demo-
kratische Staat unserer Zeit dem spätabsolutisti-
schen Regime Friedrich Wilhelm II. in irgendeiner 
Weise ähnlich.

Die marktautoritär ausgerichtete Neue Zürcher 
Zeitung (NZZ) etwa zitierte den Schriftsteller als 
Zeugen für die Absage „auch an den alles Mannig-
faltige planierenden Maximal-Staat der Revoluti-
on“, wie das Blatt schreibt. Sie ruft Humboldt in 
den Zeugenstand: „Der Staat enthalte sich aller 
Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger 
und gehe keinen Schritt weiter [...]“ (NZZ, 2007).

Humboldt wird von interessierter Seite zum 
Kronzeugen des liberalen Nachtwächterstaates, 
der mit Polizeigewalt und Militär die Ordnung her-
stellt, unter deren Schutz gewirtschaftet, gearbei-
tet und gelebt wird. Mehr nicht.

Der Rückgriff auf ein grundsätzliches Werk aus 
einer anderen Zeit verrät Bildungsbürgerlichkeit ei-
nerseits und Sehnsucht nach einer verglichen – mit 
heute unterkomplexen – Welt. Humboldt schrieb 
seine Sätze zu einer Zeit, in der es keinen allgemei-
nen Wohlstand gab, weil die Menschen im Allge-
meinen arm und vielfach – als Leibeigene – recht-
los waren. Die Industrialisierung hatte noch nicht 
stattgefunden, ebenso wenig der Erste Weltkrieg, 
nicht der Nationalsozialismus, nicht der Zweite 
Weltkrieg und nicht die deutsche Teilung und ihre 
Vereinigung.

Die Beschäftigung mit Humboldts Versuch 
macht an dieser Stelle anders Sinn. Seine Grenzzie-
hung kann als Ausgangspunkt einer politischen 
Kultur gesehen werden, wo, ausgehend von immer 
anderen Realitäten, das Verhältnis von Freiheit und 
Sicherheit immer wieder neu vermessen werden 
muss.

Dann erscheint etwa die Verfassung des 1990 
vereinten Deutschlands, das Grundgesetz, in just 
dieser Tradition. Ganz im Sinne von Wilhelm von 
Humboldt hat in Deutschland jeder Mensch das 
Recht, sein Leben selbstbestimmt zu leben. Die 
„freie Entfaltung“ der Persönlichkeit findet ihre 
Grenzen lediglich in den Rechten anderer, wie dem 
„Sittengesetz“, gegen die nicht verstoßen werden 
dürfe.

Soziale Sicherheit schafft  
erst einen Raum der Freiheit

Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates muss-
ten keinen totalitären Staat mehr abwehren, das 
hatten die Streitkräfte der Alliierten 1945 erledigt. 
Aber Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten 
ihre Lehre aus der Niederschlagung der 1848er Re-
volution, der Repression im Kaiserreich, dem Schei-
tern der Weimarer Republik und den Verbrechen 
des Nationalsozialismus zu ziehen. Sie schafften 
Distanz zu jeder Form von Totalitarismus: Keinem 
Menschen sollte mehr die Würde genommen wer-
den können. Der Staat ist für den Menschen da, 
hieß es noch in den allerersten Entwürfen vom Her-
renchiemsee.

Auch die Freiheit ist nicht einfach zu beschrän-
ken. Es bedarf erheblicher individueller Vergehen 
oder aber einer kollektiven Bedrohung, wie wir das 
2020 in der Corona-Pandemie erleben.

Allein die formale Erklärung der Freiheit begrün-
det noch lange nicht, dass alle Menschen auch 
gleichermaßen von ihr Gebrauch machen können.

Es waren im Parlamentarischen Rat von 1948/49 
vor allem die Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten um den Juristen Carlo Schmid, die aus 
diesem Grund auf die Aufnahme des Sozialstaat-
sprinzips in die damals noch vorläufige Verfassung 
der noch zu gründenden Bundesrepublik bestan-
den.

Artikel 20 des Grundgesetzes legt seither fest: 
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra-
tischer und sozialer Bundesstaat.“ 

Dass sie auf diesen Artikel bestanden, hatte ei-
nen triftigen Grund: Der Zugang zur Freiheit ist an 
soziale Voraussetzungen geknüpft, die von der 
Verfassung selbst nicht geschaffen werden kön-
nen. Eine kapitalistisch organisierte Wirtschaft 
bringt diese aus sich heraus auch nicht hervor. Die 
Voraussetzungen für eine Gesellschaft der Freien 
und Gleichen können allein durch eine demokrati-
sche, soziale und wie wir inzwischen wissen auch 
ökologische Ordnung von Wirtschaft, Arbeitswelt 
und Gesellschaft geschaffen werden.

Die soziale Ordnung erst ringt dem auf Un-
gleichheit ausgelegten kapitalistischen Wirt-
schaftssystem jenes Maß an Sicherheit für alle 
Menschen ab, die es ihnen ermöglicht, wie Hum-
boldt das formulierte, ihre „Kräfte auszubilden“ 
und deren „Früchte zu genießen“.

Seit mehreren Generationen leben Menschen in 
unserem Land mit der Gewissheit, dass sich frei zu 
entfalten nicht bedeutet, die Existenz aufs Spiel zu 
setzen.

Andererseits wurden die sozialen Grundrechte 
nicht in der Klarheit wie in der Weimarer Reichs-
verfassung aufgeführt. Das Grundgesetz setzt die 
Standards entlang von Werten und Prinzipien, und 
überlässt die Aushandlung den Akteuren in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft.
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Seinen Ursprung habe der Begriff und das ihm zu-
grunde liegende Sicherheitsverständnis „Ende der 
60er und Anfang der 70er Jahre“, schreibt der Sozi-
alwissenschaftler Bernhard Frevel in seiner Einfüh-
rung in das Thema „Innere Sicherheit“.

„Die damalige Sicherheitsdiskussion war häufig 
mit Fragen der Systemkritik an Kapitalismus, West-
bindung, Notstandsgesetzen und Sozialismus-
furcht verbunden.“ Folglich konzentrierte sich die 
politische Diskussion auf den Schutz des Staates 
gegen innere Feinde. Aus der „innerstaatlichen 
Feinderklärung“ formte sich eine Seite der Sicher-
heitsdebatte, die bis heute die politische Agenda 
bestimmt. Auf die Studentenproteste folgte Terror 
von Links und Rechts. Nicht nur die RAF nahm den 
bewaffneten Kampf gegen die Bundesrepublik auf, 
den von Linksextremistinnen und - extremisten be-
gangenen Attentaten fielen 38 Menschen zum Op-
fer (Hürter, 2009). Heute fast vergessen sind die 
Aktivitäten etwa der Wehrsportgruppe Hoffmann, 
der Hepp-Kexel-Gruppe. Auch sie finanzierten ihr 
Leben im Untergrund durch Banküberfälle und at-
tackierten Einrichtungen der US-Armee. Der An-
schlag im Jahr 1980 auf das Münchener Oktober-
fest, bei dem allein 13 Menschen getötet wurden.

Der Staat rüstete auf. Die sozialliberale Koalition 
der 1970er Jahre verwandelte das Bundeskrimi-
nalamt in eine starke Zentralbehörde mit weitge-
henden Befugnissen.

Doch als 20 Jahre später RAF und rechtsterro-
ristische Vereinigungen ihre Bedeutung verloren 
oder sich auflösten, trat an die Stelle des Feindbil-
des die „organisierte Kriminalität“, die sich zum 
„innerstaatlichen Feindbilde“ entwickelt. 

Wieder wurden neue Gefährdungen von interes-
sierter Seite genutzt, um – im Namen der „inneren 
Sicherheit“ aufs Neue Eingriffe in die geschützte 

Leistungsfähige Sozialversicherungen, Mitbestim-
mung, Schutz vor willkürlicher Kündigung, Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, gleiche Bezahlung von 
Frauen und Männern, Mitbestimmung und wir-
kungsvolle Tarifverträge definieren den Raum der 
Freiheit, den Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
politische Parteien oder Gerichte geschaffen haben.

Er ist allerdings nicht statisch organisiert. Es 
hängt von der Klugheit der Akteure und Akteurin-
nen und ihrem Druckpotential ab, ihrer gesellschaft-
lichen und politischen Mehrheitsfähigkeit, wie es 
gelingen kann, die Balance zu verschieben.

Es ist also ein auf Ausgleich angelegtes System, 
das die „freie Entfaltung der Persönlichkeit“ ermög-
licht.

„Von hier aus gesehen erzwingt die innere Ver-
bindung von Demokratie und Sozialstaatlichkeit 
eine Interpretation des Gleichheitssatzes nicht nur 
im Verhältnis der Individuen, sondern auch im Ver-
hältnis der sozialen Gruppen zueinander“, schreibt 
Wolfgang Abendroth in seinem 1954 veröffentlich-
ten Aufsatz „Zum Begriff des demokratischen und 
sozialen Rechtsstaats im Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland“ (Abendroth, 1954, S. 10).

„Innere Sicherheit“ und „Grundrecht auf  
Sicherheit“ zwei konservative Kampfbegriffe

Neben den Auseinandersetzungen um die soziale 
Sicherheit hat der Streit über das richtige Maß an 
„innerer Sicherheit“ die politische Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland geprägt.

Was den Anhängern des demokratischen und 
sozialen Fortschritts die Weiterentwicklung des 
Sozialstaates, ist der politischen Rechten die „inne-
re Sicherheit“.
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SICHERHEIT IN ZEITEN VON TERROR

Das Grundgesetz ist – wenn man es aus der Pers-
pektive seiner Entstehung betrachtet – auch ein 
Lehrbuch über das Versagen von Institutionen in 
der Weimarer Republik und dem nationalsozialisti-
schen Unrechtsregime. In beiden Systemen spielte 
das Militär eine herausragende Rolle. In der Wei-
marer Republik, die nur eine bescheidene Armee 
unterhalten durfte, prägten ehemalige Offiziere die 
staatlichen Institutionen, in die sie übernommen 
wurden. Polizisten waren zum großen Teil ehemali-
ge Offiziere aus der Kaiserzeit, wie der ehemalige 
Vorsitzende der GdP, Kurt Gintzel, in seinem Resü-
mee der Entwicklung der Polizei in Deutschland 
nach 1919 schreibt (Gintzel, 2013).

Die Republik war nicht unbedingt die von vielen 
dieser Beamten gewünschte Regierungsform.

Auch die Reichswehr sowie von ihr zunächst ab-
gelöste, dann wieder integrierte Freikorps und man-
che Bündnisse ehemaliger Frontsoldaten (Stahl-
helm und Sturmabteilung) stellten eine Gefahr für 
die junge Republik dar. Sie waren an der Nieder-
schlagung der linken Münchener Räterepublik be-
teiligt und sie waren treibende Kräfte des soge-
nannten Kapp-Putsches. Politische Morde wie die 
an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Matthias 
Erzberger und Walther Rathenau gingen auf ihr 
Konto. Zwischen 1918 und 1922 seien 354 Men-
schen durch Angehörige der Freikorps ermordet 
worden, heißt es in dem entsprechenden Eintrag in 
Wikipedia (Wikipedia, o. J.).

Im Nationalsozialismus waren die „Wehrmacht“ 
als Nachfolgerin der Reichswehr sowie militärisch 
gedrillte Polizeibataillone unmittelbar an vielen Ver-
brechen des Nationalsozialismus beteiligt. „Bei der 
Durchführung des Holocaust spielte die Ordnungs-
polizei eine ebenso wesentliche Rolle wie die Ein-
satzgruppen der SS. Zur Ordnungspolizei gehörte 
die Schutzpolizei samt den Polizeibataillonen und 
die Gendarmerie“, schreibt der Historiker Daniel 
Jonah Goldhagen in seinem Buch über die Deut-
schen als „Hitlers willige Vollstrecker“ (Goldhagen, 
1996).
In der neuen Bundesrepublik sollte eine strikte 
Trennung herrschen zwischen Polizei und Armee, 
die überhaupt erst 1955 gegründet wurde.

Schon die „Auftraggeber“ von Bundeswehr und 
Polizei unterscheiden sich. Die Gesetzgebungskom-
petenz in Sachen äußerer Sicherheit liegt aus-
schließlich beim Bund – vom BKA und einigen Bun-
desämtern bspw. für Verfassungsschutz oder für Si-
cherheit in der Informationstechnik abgesehen. 
Polizei ist in der Bundesrepublik Deutschland vor al-
lem Sache der Länder.

Nur in Ausnahmefällen kann die Bundeswehr im 
Inland zum Einsatz kommen. Und dann sind die 
Hürden auch außerordentlich hoch. Der Politikwis-
senschaftler Wilhelm Knelangen schreibt dazu: 
„Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Bun-
deswehr anderen Behörden Amtshilfe leisten und 
die Polizei bei regionalen sowie überregionalen Na-

Münchner Krawalle 1962



Dossier Nr. 7, 06.2020 ·  Seite 7

turkatastrophen und Unglücksfällen unterstützen 
(Art. 35 GG). Im Fall des Notstands, bei dem der Be-
stand oder die freiheitliche demokratische Ordnung 
des Bundes oder eines Landes in Gefahr ist, kann 
nach Art. 87a Abs. 4 GG die Bundeswehr als letztes 
Mittel zur Unterstützung der Polizeikräfte eingesetzt 
werden. Ausschließlich im Verteidigungsfall darf die 
Bundeswehr originäre polizeiliche Aufgaben wie den 
Schutz ziviler Objekte oder die Verkehrsregelung 
übernehmen (Art. 87a Abs. 3 GG).“

In den 1990er Jahren habe, so Knelangen, eine 
Diskussion darüber begonnen, die Bundeswehr 
auch im Inland stärker heranzuziehen. Ihren Aus-
gangspunkt verortet der Wissenschaftler in den 
Auslandseinsätzen von Bundeswehr und Polizei in 
„fragilen Nachkriegsgesellschaften […] auf dem Bal-
kan und später in Afghanistan“. In Afghanistan sei 
dann aus zwei nur zeitlich und räumlich verschränk-
ten Einsätzen ein Konzept entstanden. Am Hindu-
kusch „wurde die Verflechtung äußerer und innerer 
Sicherheit schließlich zum expliziten Programm-
punkt, der Ansatz der ‚vernetzten Sicherheit‘ sieht 
eine enge Zusammenarbeit von Streitkräften, Poli-
zei, Entwicklungspolitik und wirtschaftlicher Auf-
bauhilfe vor“.

Umgekehrt sei in Deutschland so argumentiert 
worden, dass neue Formen der Gewalt von außen – 
also aus regionalen Konflikten oder Bürgerkriegen ir-
gendwo in der Welt – nach Deutschland hineingetra-
gen werden, ohne dass „die Polizei darauf einwirken 
könnte“.

Was die Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker 
von CDU und CSU zu Bundeswehreinsätzen im In-
land aufschrieben, fand keine Zustimmung bei ande-
ren Parteien – die hätte es aber zu einer Zweidrittel-
mehrheit gebraucht, um das Grundgesetz entspre-
chend zu ändern. Auch Bundeswehrverband und 
Gewerkschaften lehnten den Vorstoß ebenfalls ab.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 
brachten CDU und CSU erneut ihre Überlegungen 
vor – und scheiterten erneut. In einem Punkt folgte 
die rot-grüne Bundesregierung dieser Überlegung. 
„Die rot-grüne Bundestagsmehrheit setzte im Sep-
tember 2004 eine Änderung des Luftsicherheitsge-
setzes durch, das der Luftwaffe ermöglichen sollte, 
ein von Terroristen zur Waffe umfunktioniertes Flug-
zeug abzuschießen, wenn die einzige Möglichkeit 
zur Abwehr der Gefahr darstellt, dass das Flugzeug 
‚gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden 
soll‘.“

Das Bundesverfassungsgericht kassierte das Ge-
setz Anfang 2006. Es könne keine Abwägung des 
Lebens der Flugzeuginsassinnen und -insassen mit 
dem Leben möglicher Opfer am Boden geben. Zu-
dem erlaube Art. 35 GG keinen Einsatz „spezifisch 
militärischer Waffen“.

Das Gericht rückte in einer Entscheidung sechs 
Jahre später vorsichtig, aber doch von dieser Linie 
etwas ab. 

In einem Aufsatz schreibt Wilhelm Knelangen für 
die Bundeszentrale für politische Bildung: Auf der 
„Ebene der Bedrohungen und Gefahren“ ver-
schwimme tatsächlich die Unterscheidung zwi-
schen äußerer und innerer Sicherheit. Das ist ein 
Ergebnis der immer tieferen Integration der Bun-
desrepublik Deutschland in die Globalisierung. An 
der Kompetenzverteilung im Inneren habe sich in 
Folge des 11. September 2001 wenig geändert.

Wirklich wenig? Knelangen führt selbst einige 
der in den zurückliegenden 20 Jahren gegründeten 
„Zentren“ auf, in denen Polizeien und Geheimdiens-
te, darunter die Bundeswehr, miteinander kooperie-
ren (Knelangen, 2014). 



Dossier Nr. 7, 06.2020  ·  Seite 8

Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern zu schaf-
fen.

Der Sozialwissenschaftler Frevel weist darauf hin, 
dass dieser politische Begriff „in keinem Gesetz 
rechtsverbindlich geregelt ist“. Schon gar nicht ist 
„innere Sicherheit ein ausdrücklich formulierter 
Staatsauftrag“.

So würden es manche jedoch gerne sehen. Im 
Bayernkurier, der früheren Parteizeitung der CSU, 
schrieb deren Innenpolitiker Joachim Hermann: Si-
cherheit sei ein „Grundrecht jedes Menschen“.

Was zunächst wie eine Selbstverständlichkeit 
klingt, ist eine solche und ist zugleich keine solche. 
Natürlich ist der „Schutz der Bevölkerung [...] ele-
mentare Aufgabe des Staates“, so der Innenpolitiker 
Herrmann weiter.

Was ist jedoch, wenn diese nirgends klar defi-
niert ist?

Das Grundgesetz schweige zu dem Thema, aber 
„aus dem Gesamtsinn der Verfassung, insbesondere 
aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit ergäbe sich eine 
Pflicht des Staates, für die Sicherheit seiner Bürger 
zu sorgen“, heißt es in einem Aufsatz der Wissen-

schaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages zu 
dem Stichwort Grundrecht auf Sicherheit.

Die Benutzung von Schlüsselbegriffen aus radi-
kalen Diskussionen durch demokratische Politike-
rinnen und Politiker kann verschiedene Funktionen 
haben: Der Akt soll Aufmerksamkeit provozieren, 
Unmut kanalisieren und mit einer eigenen Erzäh-
lung aufgefangen werden. Oder aber eine entspre-
chend formulierte Forderung ist ernst gemeint.

Es war der frühere Bundesinnenminister Otto 
Schily, der den wuchtigen Begriff des „Grundrech-
tes auf Sicherheit“ ins Zentrum der politischen De-
batte trug. Er begründete damit kurz nach den Ter-
roranschlägen auf das World Trade Center sowie 
auf das Pentagon eine Vielzahl von Gesetzen, die 
Polizei und Verfassungsschutz mehr Möglichkeiten 
eröffneten, den Schutzmantel von Freiheitsrechten 
ein weiteres Mal zu durchbrechen.

Schon vor den Anschlägen in den USA am 11. 
September 2001 hatte der sozialdemokratische In-
nenminister einer rot-grünen Koalition immer wie-
der auf schärfere Gesetze gedrängt. Sie müssen 
fertig in den Schubladen gelegen haben, so schnell 
lagen die ersten Gesetzespakete zur Beratung auf 
den Schreibtischen der Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier. Doch dazu später.

An dieser Stelle geht es noch um Grundsätzli-
ches. Etwa um die Frage, welche politische Dimen-
sion die Formel vom „Grundrecht auf Sicherheit“ 
hat. Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage 
führt in die einstige Bundeshauptstadt Bonn. An 
der dortigen Universität lehrte damals noch der 
konservative Staatsrechtler Josef Isensee, der bis 
heute „als schärfster Kritiker des Verfassungsge-
richtes“ (Munzinger online, o. J.) gilt. Liberalismus 
und sozialstaatliche Entwicklung der Bundesrepu-
blik waren ihm ein Dorn im Auge. Und so bekämpf-
te und bekämpft er jede moderne Weiterentwick-
lung des Rechts.

Etwa, als der Bundestag 1999 die doppelte 
Staatsbürgerschaft ermöglichte. Da warnte der 
Bonner Jurist in einem Interview mit der Zeitung 
„Die Welt“: „Die Problematik besteht darin, dass 
geplant wird, durch einfachen Gesetzesbeschluss 
des Parlaments das deutsche Volk umzudefinieren 
und auf einen Schlag drei Millionen Personen als 
Deutsche zu bestimmen, obwohl diese sich nicht 
zur Gemeinschaft des deutschen Volkes, sondern 
zu der eines anderen, im Wesentlichen des türki-
schen bekennen. Eine solche obrigkeitliche Umde-
finition durch das Parlament liegt außerhalb seiner 
verfassungsrechtlichen Befugnisse“ (Isensee, 
1999).

Diese Aussage berührt nur insofern das Verhält-
nis von Freiheit und Sicherheit, als es den Autor 
und seinen Blick auf die Veränderung der Gesell-
schaft charakterisiert. Mit Formulierungen wie den 
hier gebrauchten, ist Isensee einer der intellektuel-
len Stichwortgeber der neuen extremen Rechten.

Im Jahre 1982 hielt der nationalkonservative Ju-
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rist eine Rede vor der Berliner Juristischen Gesell-
schaft, in deren Verlauf er für sich in Anspruch 
nahm das „Grundrecht auf Sicherheit“ wiederent-
deckt zu haben, heißt es in dem Bericht der Wis-
senschaftlichen Dienste des Bundestages über sei-
nen Vortrag. Wiederentdeckt, weil im liberalen 
Staatsverständnis die Bürgerinnen und Bürger vor 
dem Staat geschützt werden. Das verhindere je-
den Versuch des Staates, Sicherheit herzustellen. 
Und das wiederum, so Isensee weiter, pervertiere 
die Grundrechte, stelle die wahre Bedrohung der 
Freiheit dar und könne also nicht „Grundlage staat-
licher Ordnung“ sein (Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestages, 2008).

Der in seinen Kreisen hoch angesehene Staats-
rechtler hat auch nach seinem Wechsel in den Ru-
hestand die Diskussion über das Thema Sicherheit 
immer weiter vorangetrieben. Dabei ging er so-
weit, die Legitimation demokratischer Politikerin-
nen und Politiker infrage zu stellen. Im Zusammen-
hang mit der großen Einwanderungswelle Mitte 
des gerade zu Ende gegangenen Jahrzehnts sagte 
er im Interview mit der Zeitschrift „Focus“: „Die 
Zustimmung zu dem übergreifenden Kartell der 
politischen Parteien und den etablierten Medien 
schrumpft generell“ (Isensee, 2016).

Die Formulierung „Grundrecht auf Sicherheit“ 
ist also für konservative oder inzwischen offen re-
aktionäre Kreise viel mehr als ein Begriff in der 
Auseinandersetzung unter Demokratinnen und De-
mokraten. Jene, denen eine liberale und fortschritt-
liche demokratische und soziale Entwicklung der 
Republik widerstrebt, haben aus den Formulierun-
gen Kampfbegriffe für die Rückkehr zu einer autori-
tären Staatsordnung geformt, die Deutschland hin-
ter die Zeit vor 1919 zurückwerfen würde.

Deswegen ist es nicht unproblematisch, wenn 
Otto Schily, Joachim Herrmann oder andere demo-
kratische Politikerinnen oder Politiker Begriffe wie 
das „Grundrecht auf Sicherheit“ in die Diskussion 
einstreuen oder ständig im Namen der „inneren Si-
cherheit“ eine Waffengleichheit mit Verbrechern 
und Verbrecherinnen und Terroristen und Terroris-
tinnen einfordern, die es nie geben kann. 

Denjenigen, die Demokratie als einen Prozess 
verstehen, in dem die zunehmende Selbstbestim-
mung der Bürgerinnen und Bürger auf der Grundla-
ge von Gleichheit und Solidarität gelingt, haben es 
in einer seit Jahrzehnten emotional und politisch 
aufgeladenen Debatte über das rechte Maß an „in-
nerer Sicherheit“ schwer. Eine progressive Alter-
native, die nicht das Interesse des Staates vor die 
seiner Bürgerinnen und Bürger stellt, wird es 
schwer haben, sich durchzusetzen. Davon wird in 
Kapitel IV noch die Rede sein.

Man kann natürlich – wie Tony Blair das in sei-
ner Regierungszeit getan hat – das konservative 
Konzept der „inneren Sicherheit“ sozialdemokra-
tisch interpretieren.

2004 blickte Blair auf seine ersten Regierungsjahre 
zurück. Nachdem seine Regierung junge Leute in 
die Polizei gebracht, Polizistinnen und Polizisten 
mit Computern und Drogentests ausgestattet und 
überhaupt die Gesetze gestärkt hätte, „sind wir die 
erste Regierung seit dem (Zweiten Welt-)Krieg, die 
eine niedrigere Kriminalitätsrate präsentiert als zu 
Beginn der Amtszeit“ (BlairBBC, 2004). Seine Quint-
essenz: Gesetze härten, Abläufe effizienter ma-
chen, Verfahren verkürzen und die Durchsetzung 
des Rechts durch Polizei und Gerichte verbessern.

Mit dieser Engführung des Sicherheitsbegriffs 
auf die Strafverfolgung nach begangenen Verbre-
chen leistete Blair keinen eigenen Versuch, das Si-
cherheitsthema auf progressiv-demokratische 
Weise zu interpretieren. Er übernahm einfach das 
konservative Modell der „inneren Sicherheit“. Dass 
der Kampf gegen Kriminalität nicht zwingend mit 
Aufrüstung von Polizei und mit immer schärferen 
Strafen verbunden sein muss, dazu später mehr.

Sicherheit in den Zeiten von Corona

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Dis-
kussion über Sicherheit mit einem Schlag verscho-
ben. Nicht mehr Polizei und Verfassungsschutz ste-
hen im Frühjahr 2020 im Fokus der Sicherheitsdis-
kussion. Es sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen 
und Pfleger oder Verkäuferinnen und Verkäufer in 
Supermärkten, die zu Heldinnen und Helden des 
Alltags geworden sind. Die Zeit der Kontaktverbote 
und des „Lockdown“ ist für eine Generation, die 
weder Krieg noch Hungerjahre durchlebt hat, eine 
vollkommen neue existenzielle Erfahrung.

Dass vor allem Krankenhäuser einen solchen 
Bedeutungsschub erfahren, hat festgefahrene Po-
sitionen in Bewegung gebracht.

Über Jahrzehnte drehte sich die Debatte über 
die Zukunft des Gesundheitssystems um die Frage, 
welches Krankenhaus als nächstes geschlossen, 
wo Betten und Ärztinnen und Ärzte möglichst zu 
konzentrieren sind. Dahinter steckte die fixe Idee, 
dass das System gemessen an seinen Leistungen 
möglicherweise zu teuer sei.

Otto Schilly:  
Politik mit  
rechtem  
Vokabular
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Im Auftrag der Europäischen Union untersuchten 
die Rechnungsprüfungsämter der Mitgliedsstaaten 
im vergangenen Jahrzehnt, wie zielführend die in-
nerhalb der EU sehr verschieden aufgestellten Ge-
sundheitssysteme arbeiten.

Eine relevante Frage. Schließlich flossen 2017 
mehr als elf Prozent des deutschen Bruttoinland-
sproduktes ins Gesundheitssystem. Damit rangiert 
Deutschland gemeinsam mit Frankreich an der 
Spitze der Gesundheitsausgaben (Bundesrech-
nungshof, 2019).

Allerdings bewegt sich Deutschland nur nah am 
statistischen Mittel, wenn beispielsweise die „Rate 
vermeidbarer Todesfälle“ für die EU ermittelt wird. 
Danach hätten rund zwei von drei Menschen unter 
75 Jahren nicht sterben müssen, wenn das Ge-
sundheitssystem – Prävention eingeschlossen – 
optimal arbeiten könnte. In Frankreich immerhin 
lag die Rate mit 60 Prozent immer noch hoch, aber 
doch deutlich besser als das östliche Nachbarland 
(Eurostat, 2019).

Die Antwort der Politik ist gemessen an dieser 
Erkenntnis zweifelhaft: Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen werden verkauft, geschlossen oder 
am Bedürfnis der lokalen Bevölkerung vorbei spe-
zialisiert. So informierte der Wissenschaftliche 
Dienst des Bundestages 2018 die Abgeordneten, 
dass die Zahl der Krankenhäuser stetig zurückge-
fahren wurde.

Von den 2.411 Einrichtungen, die im Jahr 1991 
betrieben wurden, waren 2016 noch 1951 übrig. 
Entsprechend sank auch die Zahl der verfügbaren 
Betten im gleichen Zeitraum von 666.000 auf 
499.000 (Wissenschaftliche Dienste des Deut-
schen Bundestages, 2018). Gleichzeitig fehlten 
2018 in den Kliniken 25.000 Pflegefachkräfte und 
weitere 10.000 Hilfskräfte (Ärzte-Zeitung, 2018).

Vielerorts wurden und werden Krankenhäuser 
oft an private Betreiber oder Private-Equity-Gesell-
schaften verkauft. Das Geschäft mit der Krankheit 
verspricht stabile Umsätze. Die Gewerkschaft ver.
di hat nachgezählt: In den Jahren 2015 bis 2017 
wurden sechs Krankenhäuser von Investoren ge-
kauft, zudem 26 medizinische Versorgungszent-
ren, neun Rehabilitationseinrichtungen, 43 Pfle-
geunternehmen sowie drei Unternehmen, die kran-
ke Menschen zu Hause betreuen.

Wer sich erst einmal ein Krankenhaus unter den 
Nagel reißen konnte, dem eröffnet sich zudem der 
lukrative Markt zur Gründung medizinischer Ver-
sorgungszentren (ver.di, o. J.). Aus dem öffentli-
chen Dienst Gesundheit wurde über die Jahre 
mehr und mehr ein Markt.

2007, als die Welle der Privatisierung ihren An-
fang genommen hatte, veröffentlichte die Bun-
desärztekammer die Studie einer Arbeitsgruppe, 
die sich mit den Folgen der Ökonomisierung des 
Medizinerberufes auseinandersetzte. „Politisch 
oder ökonomisch gesetzte Grenzen“ für die Ausga-
ben im Gesundheitswesen würden die Gefahr „im-

plizierter, schleichender bzw. heimlicher Rationie-
rung“ bergen. Weiter heißt es in dem Gutachten: 
„Heimlich sind derartige Rationierungen, weil ab-
gesehen von spektakulären Sachverhalten die we-
nigsten Patienten eine realistische Chance haben, 
mit zutreffendem Ergebnis kritisch zu prüfen, wel-
che Behandlungen [...] in ihrem Fall geboten sind.“ 
Die Autoren der Ärztekammer-Studie stellten sich 
die Frage, „ob ein Patient, dem notwendige Leis-
tungen gänzlich vorenthalten werden, oder bei 
dem eine Alternative mit geringeren Kosten ange-
wendet werden, obwohl das teurere Verfahren mit 
vernünftiger Wahrscheinlichkeit einen zusätzlichen 
Gesundheitsgewinn gebracht hätte, darüber auf-
geklärt werden muss. Und wenn ja, in welcher 
Weise.“ Er könnte dann wenigstens für die „aus 
privaten Mitteln finanzierte“ Alternative optieren 
(Bundesärztekammer, 2007).

Durch die Corona-Pandemie geraten die ent-
standen Missstände im deutschen Gesundheits-
system in den Fokus der Politik. Nicht, dass sich 
ein Land auf eine Krise in diesem Ausmaß je ir-
gendwie vorbereiten könnte.

Die Corona-Pandemie legt jedoch schonungslos 
die Schwächen des Systems offen. Wie könnten 
diese besser beschrieben sein, als durch die Kran-
kenhausgesellschaft selbst? In Überschriften von 
Pressemitteilungen, die der Verband zwischen 
September 2019 und April 2020 veröffentlichte, 
steigt „die Zahl der unbesetzten Pflegestellen dra-
matisch“, ein „Investitionsstau in deutschen Kran-
kenhäusern“ müsse dringend von Bund und Län-
dern angegangen werden und der Verband weist 
die „Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden der 
Barmer (Ersatzkasse) zur Schließung von Kranken-
häusern“ zurück (Deutsche Krankenhausgesell-
schaft o. J.).

Ähnlich wie mit dem Gesundheitssystem verhält 
es sich mit anderen Bereichen des Katastrophen-
schutzes. Als 2019 in Brandenburg nach monate-
langer Trockenheit große Waldflächen in Brand ge-
raten waren, stellte sich die Frage, warum die Feu-
erwehren noch immer nicht auf Löschhubschrauber 
zurückgreifen konnten. Darüber war schon länger 
aus Anlass vergleichbar schlimmer Waldbrände 
diskutiert worden. Aber eben nicht mehr.

Gegenüber dem Zweiten Deutschen Fernsehen 
(ZDF) klagte Hartmut Ziebs, damals Vorsitzender 
des Deutschen Feuerwehrverbandes: „Wir setzen 
schon seit Jahrzehnten auf Löschhubschrauber, 
aber da haben wir Defizite. Es gibt zu wenige – zu 
wenige tragfähige Hubschrauber, die nur die Bun-
deswehr vorhält“ (ZDF, 2019).

2019 war das Jahr, in dem die öffentlichen Haus-
halte im sechsten Jahr mit einem Rekordüber-
schuss abschlossen und in Brandenburg rückte 
das Feuer gefährlich nah an Siedlungen heran. Da 
fiel auch den Verantwortlichen auf, dass die Si-
cherheit vielleicht nicht gut genug geordnet sein 
könnte. Die Landesregierung handelte spät, dann 
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aber zügig. Statt der ersehnten Löschhubschrau-
ber versprach man eine bessere Koordination der 
Arbeiten.

Bis dahin waren die Landesbranddirektoren und 
ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter im Eh-
renamt tätig, fortan sollen sie diese Aufgabe nicht 
neben anderen erledigen. Das „Maßnahmenpaket 
der Landesregierung“ sicherte die Anschaffung 
weiterer Fahrzeuge und entsprechender Gebäude 
zu. Auch das Ehrenamt sei zu stärken. Gerade in 
dünn besiedelten Flächenstaaten ruht die Brandsi-
cherheit auf den Schultern engagierter Bürgerin-
nen und Bürger. Die aber ziehen sich immer mehr 
zurück. In dem „Maßnahmenpaket“ wird deutlich, 
wie dramatisch dieser Rückzug aus dem Ehrenamt 
ist: „So sank die Zahl der Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehren in Brandenburg von 45.600 im 
Jahr 2010 auf etwa 38.400 im Jahr 2016.“ Bei an-
deren Organisationen des Katastrophenschutzes, 
teilte die Landesregierung mit, sehe es kaum bes-
ser aus. Die Folge: „Die freiwilligen Feuerwehren, 
insbesondere im ländlichen Raum“ können „die Ta-
geseinsatzbereitschaft mit ehrenamtlichen Ein-
satzkräften nicht verlässlich absichern“ (Landesre-
gierung Brandenburg, 2018).

Es ist auch nicht allein der Brandschutz in ge-
fährdeten Bundesländern wie Brandenburg, die 
nicht angemessen ausgestattet sind. Am 13. Janu-

ar 2020 – die Corona-Pandemie war gerade in Chi-
na ausgebrochen – hatte der Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages Expertinnen und Exper-
ten aus dem Bereich zu einer Anhörung eingela-
den. Auf der Tagesordnung: Der „Bericht der Bun-
desregierung zur Risikoanalyse im Bevölkerungs-
schutz 2017“. Ohne zu ahnen, wie knapp 
Deutschland bald schon an einer solchen Katastro-
phe vorbei schrammen werde, sagte Albrecht 
Broemme, ehemaliger Präsident des Technischen 
Hilfswerkes, die Abwehr einer möglichen Pande-
mie, einer „eskalierenden“ Erkrankungswelle, sei 
eine der Schwachstellen des Zivilschutzes.

Sein Nachfolger erklärte, es fehlten leistungsfä-
hige Aggregate zur Notstrom- und Trinkwasserver-
sorgung. „Angesichts der mit dem Klimawandel 
zunehmenden Gefahr langanhaltender Dürreperio-
den seien auch die Kapazitäten auf dem Feld der 
Trinkwasserbeschaffung und -aufbereitung zu er-
weitern“, steht in dem Bericht auf der Seite des on-
line-Dienstes des Deutschen Bundestages über die 
Veranstaltung.

Und Christoph Unger, Präsident des Bundesam-
tes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 
beklagte politische Entscheidungen, „die den Er-
fordernissen des Zivilschutzes zuwiderliefen“, 
heißt es im gleichen Bericht. Was er meinte, wurde 
kurze Zeit später brandaktuell: Es gebe, sagte Un-
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ger laut Bericht, „eine Tendenz, Krankenhauskapa-
zitäten abzubauen“. Und Frank Jörres, Katastro-
phenschutzbeauftragter des Deutschen Roten 
Kreuzes mahnte: „Wir müssen die Krise ständig 
mitdenken“ (bundestag.de, 2020).

Das bestimmte und unbestimmte  
Verhältnis von Freiheit und Sicherheit

Das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit ist kein 
triviales. Der Staatsrechtler Erhard Denninger for-
muliert es so: „Man wird kaum auf Widerspruch 
stoßen, wenn man behauptet, die Gewährleistung 
von Sicherheit sei eine Voraussetzung der Freiheit. 
Die umgekehrte Behauptung, also Freiheitsverwirk-
lichung als Voraussetzung der Sicherheitsgewähr-
leistung, klingt weit weniger selbstverständlich“.

Das Grundgesetz, so Denninger weiter, kenne 
keine ausdrückliche Bestimmung über das Verhält-
nis von Freiheit und Sicherheit. Der Satz „Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar“ und die Garanti-
en der Grundrechte machten deutlich, dass die 
Verfassung nicht vom Staat her gedacht sei, son-
dern „von der Freiheit und dem ‚Eigenwert‘ der 
einzelnen Person ausgeht“. Der zweite Satz des Ar-
tikels 1 GG definiert die Rolle des Staates: Er soll 
diese Würde „achten“ und „schützen“. Dem Staat 
sind gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
durch eine klare Verteilung der Rollen klare Gren-
zen gesetzt: Er ist für sie da. Und nicht umgekehrt. 
Und damit hat er beispielsweise für „Schutzmaß-
nahmen gegen Angriffe durch Dritte (Kriminelle, 
Terroristische Vereinigungen zu sorgen.

So geraten Freiheit und Sicherheit in eine Balan-
ce. Die ist freilich nicht unveränderlich, ganz unter-
schiedliche Kräfte und Kräfteverhältnisse bestim-
men sie – und Balance muss nicht heißen, dass es 
sich um eine ausgeglichene Balance handeln 
muss. Nach den Terroranschlägen gegen New 
York, Nizza, Paris und Berlin habe, so Denninger, 
das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber 
die Möglichkeit zugesprochen, die „traditionellen 
rechtsstaatlichen Bindungen des Polizeirechts je-
weils nach den Erkenntnissen neuartiger Gefähr-
dungs- und Bedrohungssituationen fortzuentwi-
ckeln“. Aber nicht radikal. Die Balance dürfe nur 
„neu justiert, die Gewichte dürfen jedoch von ihm 
nicht grundlegend verschoben werden“.

Denninger: „Ähnlich wie die ‚Freiheit‘ oder ‚so-
ziale Gerechtigkeit‘ benennt ‚Sicherheit‘ ein ele-
mentares Grundbedürfnis des Menschen, bildet 
aber keinen klar definierten [...] Begriff.“ Sicherheit 
sei in sich „maß- und grenzenlos“. Der aktuelle 
US-amerikanische Präsident zeige, wie dehnbar 
der Sicherheitsbegriff sei, etwa als er die Einreise 
aus sieben muslimischen Staaten in die USA ver-
bot (Denninger, 2017).

Um zu verstehen, was der Verfassungsrechtler 
Erhard Denninger theoretisch ausführt, in der Pra-

xis seinen Niederschlag findet, lohnt sich ein Blick 
zurück auf die Kontroverse, um neue Sicherheitsge-
setze in den Monaten nach den Terroranschlägen 
vom 9. September 2001. 

Zur Erinnerung: Das von Innenminister Otto 
Schily geführte Ministerium hatte nur wenige Wo-
chen gebraucht, um Kabinett und Bundestag ganze 
„Pakete“ von Gesetzen auf den Tisch zu packen. Ihr 
Ziel: tiefe Eingriffe in Freiheitsrechte. Beispiele:
–� 	 Neu eingeführt wurde die Mitgliedschaft in aus-

ländischen terroristischen Vereinigungen.
–� 	 Der Verfassungsschutz darf offen ermitteln, 

etwa bei Banken, Fluglinien oder Telekommuni-
kationsunternehmen persönliche Daten abfra-
gen.

–� 	 Die Ermittlungsrechte des Bundeskriminalamtes 
werden auf das Vorfeld von Straftaten ausge-
dehnt.

Es folgten 2005 noch die Aufnahme biometrischer 
Daten in den Reisepass, das ein Jahr später vom 
Bundesverfassungsgericht kassierte Luftsicherheits-
gesetz, 2006 folgte die Verpflichtung von Telekom-
munikationsdienstleistern zur „Vorratsdatenspei-
cherung“.

Ausweitung der Befugnisse der Geheimdienste, 
Ausdehnung der Ermittlungsmöglichkeiten der Poli-
zeien, Einschränkung des Post- und Fernmeldege-
heimnisses – immer weitere Bereiche des Alltags 
rückten in den Fokus der Fahnder und Fahnderin-
nen. 

Jutta Limbach, von 1994 bis 2002 Präsidentin 
des Bundesverfassungsgerichts, bezieht sich in ei-
ner von der Wochenzeitung „Die Zeit“ dokumentier-
ten Rede vor dem Deutschen Anwaltverein auf die 
damalige Debatte: „Der brutale Anschlag hat eine 
weltweite Suche nach Strategien ausgelöst, die 
Akte fanatisierten Terrors künftig verhindern helfen. 
Das durch diese Attacken ausgelöste Entsetzen hat 
für die Tendenz empfänglich gemacht, den Stan-
dard des Grundrechtsschutzes im Umgang mit je-
nen herabzusetzen, die man mit dem Terrorismus 
verbunden meint“ (Limbach, 2007).

Das war nicht leichtfertig daher gesagt. Denn der 
damalige bayerische Ministerpräsident Edmund 
Stoiber hatte seine Zustimmung zu dem Sicherheit-
spaket erst für den Fall in Aussicht gestellt, dass 
Flüchtlinge auch dann aus Deutschland ausgewie-
sen werden könnten, wenn gegen sie nur der Ver-
dacht auf Mitgliedschaft in einer extremistischen 
Organisation bestehe.

Für die Grünen, damals Regierungspartei im 
Bund, konterte deren rechtspolitischer Sprecher 
Volker Beck: „Der Grund muss schon erwiesen sein, 
weshalb man jemanden aus dem Lande verweist.“ 
Ein Urteil müsse allerdings nicht vorliegen, so Beck. 
Doch er bestand darauf: „Es müssen Tatsachen vor-
liegen und kein Verdacht.“ Gegen diese Feststellun-
gen müsse sich ein Betroffener auch wehren und 
vor Gericht „nachweisen können, dass es nicht der 
Fall ist, was man über ihn glaubt“ (Beck, 2001).
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Limbach äußerte vehemente Zweifel an den da-
mals aufgelegten „Sicherheitspaketen“: „Es gibt al-
lemal Grauzonen und schleichende Übergänge zum 
Polizeistaat, die zu steter Wachsamkeit herausfor-
dern.“ Eine demokratische Kultur lebe von der Mei-
nungsfreude und Furchtlosigkeit. „Diese dürfte all-
mählich verloren gehen, wenn der Staat seine Bür-
ger biometrisch vermisst, datenmäßig durchrastert 
und seine Lebensregungen elektronisch verfolgt.“

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 
und einige Krisen später haben Regierungen auch 
innerhalb der EU ihre Länder in die von Limbach 
beschriebene Grauzone zwischen Demokratie und 
autoritärem Staat und Rechtsstaat gedrängt – oder 
sogar überschritten. In Ungarn etwa hat Minister-
präsident Victor Orbán den Ausbruch der Coro-
na-Pandemie genutzt, um sich von der Parlaments-
mehrheit unbefristet mit weitgehenden, parlamen-
tarisch unbegleiteten Sondervollmachten 
ausstatten zu lassen. Und in Polen hat das Parla-
ment auf Wunsch der Regierung ein Gesetz auf 
den Weg gebracht, das geeignet ist, die Unabhän-
gigkeit der Justiz zu untergraben. Richterinnen und 
Richter müssten mit Strafen bis hin zur Entlassung 
rechnen, sollten sie die Entscheidungskompetenz 
oder Legalität eines anderen Richters oder einer 
anderen Richterin, eines Gerichts oder einer Kam-
mer infrage stellen (ARD, 2019).

Eine Entwicklung, die auch in der politischen 
Landschaft in Deutschland zu finden ist. Anhänger 
autoritärer und illiberaler Strömungen konnten als 
Wählerinnen und Wähler oder Mitglieder in allen 
Parteien, insbesondere in den Volksparteien, 70 
Jahre zusehends soziale und liberale Verfassungs-
wirklichkeit überstehen.

Als die Partei „Alternative für Deutschland“ 
(AfD) sich von der national-liberalen Anti-Euro-Par-
tei zur teils offen rechtsextremen Partei verwandel-
te, sammelte ihre Kader dieses Spektrum ein – zum 
Teil waren diese Leute vorher ins Milieu der Nicht-
wählerinnen und Nichtwähler abgewandert.

Die AfD ist mit mehr als zwölf Prozent der abge-
gebenen Stimmen 2017 in den 19. Deutschen Bun-
destag gewählt. Sie gibt sich als Partei des „star-
ken Staates“, die ihren Wählerinnen und Wählern 
einen „sicherheitspolitischen Befreiungsschlag“ 
verspricht.

Von der Hierarchie, die die Verfassung vorgibt, 
hält die Partei nichts. Sie will nicht die Würde des 
Menschen sondern „den Schutz der Bürger an ers-
te Stelle zu setzen. Andere Belange“, heißt es im 
Grundsatzprogramm, „haben sich dem unterzu-
ordnen“. (Mehr zu den Positionen der politischen 
Parteien siehe Kapitel II). Genau aus jenem Grund 
ist der AfD beispielsweise der Datenschutz ein 
Dorn im Auge. Getreu der Volksweise, dass jene, 
die sich nichts zu Schulden kommen lassen, auch 
nichts zu verbergen brauchen, fordert die keines-
wegs alternative Partei: „In der Vergangenheit hat 
ein ideologisch motiviertes übertriebenes Maß an 

Datenschutzmaßnahmen die Sicherheitsbehörden 
gelähmt [...]. Die Folge ist mangelnde Sicherheit für 
rechtschaffene Bürger und Datenschutz für Täter.“

Die Abwägung zwischen dem Staatsziel der Si-
cherheit und den Grundrechten wird also nicht al-
lein entlang von realen Bedrohungslagen entschie-
den, wie Jutta Limbach in ihrem Vortrag vor dem 
Anwaltverein deutlich machte. Sie ist mittlerweile 
durch eine neue politische Kraft am rechten Rand 
viel stärker eine Frage politischer Mehrheiten.

Wer Sicherheit „macht“

Als der Philosoph John Locke seine Antwort auf die 
Frage entwickelte, was einen Staat ausmacht, was 
ihn in seinem Innersten verbindet und was Herr-
schaft rechtfertigt, entwickelte er nicht nur seine ei-
gene Lehre des Übergangs vom Naturzustand zu 
einem durch Gesellschaftsvertrag verbundenen 
Menschen. Sein Hauptwerk handelt von „Two trea-
ties of Government“. Seine erste Abhandlung gilt 
der Kritik einer Begründung (männlicher) Herr-
schaft aus einer Interpretation der Bibel. Ihr Für-
sprecher, ein heute vergessener Sir Robert Filmer, 
„geht von einer immer schon bestehenden Herr-
schaftsgewalt aus“, schreibt der Politikwissen-
schaftler Henning Ottmann in seiner „Geschichte 
des politischen Denkens“. Filmer habe das Recht 
zu herrschen vierfach begründet: „Durch Schöp-
fung und Schenkung, als Herrschaft Adams über 
Eva und als Herrschaft des Vaters über seine Kin-
der.“ Die entscheidende Gewalt, so Ottmann, sei 
die väterliche. „Sie soll durch Erbschaft von Adam 
an die Monarchen gelangt sein.“ Daraus folge, 
dass der Mensch „von Natur aus nicht frei ist“, 
fasst Ottmann Filmers Theorie zusammen.

Locke machte sich über die Naivität Filmers lus-
tig. Wie etwa sollte bewiesen sein, dass die Könige 
von Adam abstammen und andere Männer nicht? 
Wieso konnten dann Frauen Königinnen sein? Und 
wenn sich Herrschaft aus väterlicher Gewalt ablei-
tet, so müsse beachtet werden, dass Kinder ir-
gendwann erwachsen werden und ein eigenes Le-
ben führen.

Dieser Ausflug zu einem bedeutungslos gewor-
denen Stück Herrschaftsbegründung ist wichtig, 
um zu verstehen, aus welchen ideologischen Fes-
seln die Menschen sich lösen mussten, ehe sie mit 
den Revolutionen in den USA sowie in Frankreich 
für die Menschheit das Reich der Freiheit schufen.

Locke war einer dieser Befreier, in dem er in Ab-
grenzung zu dem Philosophen Thomas Hobbes be-
fand, dass der Mensch im Naturzustand sich gera-
de nicht im „Krieg alle gegen alle“ befindet.

Für Locke „steht die Freiheit unter dem Naturge-
setz, das für alle Menschen verbindlich ist“, so Ott-
mann. Der Staat und damit Herrschaft komme in 
der Theorie Lockes durch Zustimmung seiner Mit-
glieder zustande (Ottmann, 2006).
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Locke gilt auch als einer der Begründer der Ge-
waltenteilung, wenn auch nicht in der heute für De-
mokratien kennzeichnenden Form, so trennte er 
(unter anderem) doch schon zwischen gesetzge-
bender und ausführender Gewalt. Er stellt die Ge-
walten gegeneinander, um absolutistische oder to-
talitäre Herrschaftsausübung zu verhindern.

Herrschaft dient der Produktion von Sicherheit.
In einer Demokratie geht die Macht vom Volk 

aus. Herrschaft wird nur auf Zeit verliehen. In der 
„Arbeitsteilung“ zwischen Regierung, Parlament 
und Gerichten sowie die Kontrolle durch die Medi-
en kann kaum absolute Herrschaft gelingen. Das 
verhindert auch die föderale Ordnung der Bundes-
republik. Viele Gesetze bedürfen der Zustimmung 
der Länder. Unterhalb der staatlichen Ebene exis-
tieren weitere Rechtssysteme, etwa die Weiterent-
wicklung der Arbeitswelt durch Tarifparteien, Be-
triebsräte und Arbeitsgerichte. Was für die demo-
kratische Organisation von Herrschaft von Vorteil 
ist, führt mit Blick auf Strafverfolgung zu einer un-
übersichtlichen Landkarte der Verantwortlichkei-
ten. Während Einbrecherinnen und Einbrecher oder 
Terroristen und Terroristinnen sich nicht um Lan-
des- und Staatsgrenzen kümmern, sind Polizistin-
nen und Polizisten aus Hessen bei einem Demonst-
rationseinsatz in Hamburg oder Niedersachsen ein-
gesetzt, dort gilt unter Umständen ein anderes 
Versammlungsrecht. Hinzu kommen 16 Landesäm-
ter für den Verfassungsschutz, der Auslandsge-
heimdienst (BND) oder der Militärische Abschirm-
dienst (MAD). 

Um die Verwirrung komplett zu machen: Die Po-
lizeien sind verschieden organisiert. Mal werden sie 
aus dem Innenministerium eines Bundeslandes di-
rekt geführt, mal existiert eine eigenständige Lan-
despolizeidirektion. Es gibt Länder, in denen Polizis-
tinnen und Polizisten mindestens ein Bachelor-Stu-
dium an einer Hochschule absolvieren müssen. In 
anderen Bundesländern besteht eine zweieinhalb-
jährige Berufsausbildung für Polizisten und Polizis-
tinnen im mittleren Dienst fort.

Für Polizistinnen und Polizisten ist diese „hetero-
gene Polizeilandschaft“, wie der Sozialwissen-
schaftler Bernhard Frevel von der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen sie beschreibt, häufig ein Ärgernis. 
Denn die Unordnung schränkt sie beispielsweise in 
der Wahl ihres Wohnortes ein.

Die Bürgerinnen und Bürger bekommen dage-
gen davon nur wenig mit. Sie haben es in der Regel 
gar nicht mit der Polizei zu tun, sie kennen die Frau-
en und Männer in ihren Uniformen. Die Kriminalpo-
lizei ist nahezu unbekannt – beim Publikum beliebte 
Fernsehserien und Kriminalliteratur beschreiben 
ein Zerrbild dieses Bereichs der Polizeiarbeit.

Eine Besonderheit der Bundesrepublik Deutsch-
land ist organisatorische Trennung zwischen Poli-
zeien und Verfassungsschutzbehörden. Beide dür-
fen nicht zusammenarbeiten und der Verfassungs-

schutz hat keinen Zugang zu den von der Polizei 
gewonnenen Erkenntnissen. In der Verfassung 
selbst ist das – entgegen verbreiteter Meinung – so 
explizit nicht geregelt. „Das Bundesverfassungsge-
richt leitet ein Trennungsgebot aus dem Rechts-
staatsprinzip, dem Bundesstaatsprinzip und dem 
Schutz der Grundrechte an“. Historisch betrachtet 
gehe das Prinzip auf den sogenannten „Polizeibrief 
der Alliierten“ aus dem Jahr 1949 zurück. „Darin 
hielten diese fest, dass die Bundesregierung eine 
‚Stelle zur Sammlung und Verbreitung von Aus-
künften über umstürzlerische, gegen die Bundesre-
gierung gerichtete Tätigkeiten‘ einrichten darf“ (Le-
gal Tribune Online, 2019). Wörtlich heißt es in dem 
Schreiben: „Diese Stelle soll keine Polizeibefugnis 
haben“ (verfassungen.de, o. J.).

Der Sozialwissenschaftler Frevel listet in seinem 
Buch „Innere Sicherheit“ auf, dass die Grenzen der 
Zusammenarbeit mithilfe einer ganzen Reihe „ge-
meinsamer Zentren“ überbrückt werden. Aus-
gangspunkt für Ihre Gründung „waren es [...] die 
späteren Ermittlungserkenntnisse über in Deutsch-
land gelebt und studiert habende Attentäter der 
Terroranschläge vom 11. September 2001 in New 
York“, schreibt Frevel weiter. So wurde 2004 das 
„Gemeinsame Terrorismusabwehr Zentrum“ 
(GTAZ) gegründet, in dem Vertreterinnen und Ver-
treter von Polizeien der Länder und des Bundes, 
des Zollkriminalamtes, des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge sowie der Generalbundesan-
waltschaft zusammenarbeiten. Ebenfalls mit dem 
Ziel, Gefahren durch islamistische Terroristinnen 
und Terroristen abzuwehren, wurde 2007 das „Ge-
meinsame Internet-Zentrum“ (GIZ) ins Leben geru-
fen, 2011 wurde mit dem Ziel, die innere Sicherheit 
in der digitalen Welt zu erhöhen, ein „Nationales 
Cyber-Abwehrzentrum“ (NCAC) gegründet, 2012 
folgt das „Gemeinsame Extremismus- und Terroris-
musabwehrzentrum“ (GETZ), dessen Beschäftigte 
sich besonders mit der Gefahr auseinandersetzen 
sollen, die von Terroristinnen und Terroristen aus 
dem Inland ausgeht. Daneben existieren seit 2006 
das „Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum 
illegale Migration“ (GASIM) sowie das 2003 direkt 
unter dem Eindruck der Terroranschläge auf New 
York gegründete „Nationale Lage- und Führungs-
zentrum Sicherheit im Luftraum“ (NLFZ).

Sicherheit: eine dynamische Branche

Sicherheit zu produzieren ist schon seit einigen 
Jahren nicht mehr Sache der Regierungen und den 
von ihnen beauftragten Institutionen. Zum einen, 
weil die privaten Sicherheitsbedürfnisse der Wohl-
habenden gewachsen sind, zum anderen, weil Poli-
zei von Aufgaben abgezogen wurde, um die öffent-
lichen Haushalte zu sanieren, entwickelte sich das 
Sicherheitsgewerbe in den vergangenen Jahrzehn-
ten dynamisch.
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Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft weist 
darauf hin, dass die Branchen zwischen 2009 und 
2019 ihren Umsatz von 4,77 Milliarden auf 9,14 
Milliarden Euro nahezu verdoppelt hat, die von 
mehr als 260.000 Beschäftigten erwirtschaftetet 
werden. Die größten der 6.500 Unternehmen der 
Branche beschäftigen bis zu 20.000 Menschen.

Der Aufschwung der Branche begann Anfang 
der 1980er Jahre. 1982 etwa waren erst 564 Unter-
nehmen des Wach- und Sicherheitsgewerbes beim 
Statistischen Bundesamt und der Wirtschaftsklas-
se 80 registriert. Entsprechend niedriger war die 
Zahl der Beschäftigten. Sie lag im gleichen Jahr 
erst bei 32.000 Frauen und Männern. Die Branche 
verweist auf die Tarifbindung, die mit zwei Drittel 
der Beschäftigten deutlich über dem gesamtwirt-
schaftlichen Mittel liegt (Bundesverband der Si-
cherheitswirtschaft, 2020).

Der wirtschaftliche Aufschwung der Branche 
hat, so Sozialwissenschaftler Frevel, zwei Ursa-
chen: Zum einen habe das Bedürfnis nach „Sicher-
heit“ in der Bevölkerung so zugenommen, dass 
Unternehmen, Veranstalter, aber auch Privatperso-
nen auf das wachsende Angebot der Branche zu-
rückgriffen. „Es sind vor allem Privatleute, die sich 
und ihr Eigentum schützen wollen“, schreibt Frevel 
in seinem Grundlagenbuch über „Innere Sicher-
heit“. Der zweite Grund, warum die Branche sich 
so dynamisch entwickelte, ist der seit den 1980er 

Jahren von der Politik „im Zeichen des Neolibera-
lismus“ verordnete Rückzug des Staates von sei-
nen Aufgaben.

Zwei Beispiele: Kommunen vergeben die Ge-
schwindigkeitskontrolle an private Dienstleister. 
Und an den Flughäfen wird das Recht zum Eingriff 
in die Grundrechte der Fluggäste Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Security-Unternehmen über-
tragen. 

Deren Qualifikation der Beschäftigten lasse zu 
wünschen übrig, so Frevel. Die wenigstens hätten 
die dreijährige Ausbildung zur „Fachkraft für 
Schutz und Sicherheit (IHK)“ durchlaufen oder gar 
einen Meisterabschluss in dem Beruf erreicht. Bis-
weilen zieht es auch Polizistinnen und Polizisten 
zur Konkurrenz oder in die Industrie.

Systematisch aufgearbeitet ist dies aber nicht. 
2016 berichtete der „Tagesspiegel“ aus Berlin, dass 
im Jahr zuvor 420 Ordnungshüterinnen und Ord-
nungshüter im Dienst der Berliner Polizei vorzeitig 
den Dienst quittiert hätten. In dem Bericht, der auf 
einer Antwort des Senats auf eine Anfrage aus 
dem Berliner Abgeordnetenhaus aufbaut, heißt es 
weiter, dass 233 Polizistinnen und Polizisten vor-
zeitig in den Ruhestand gewechselt wären, 65 
„wechselten in andere Behörden“. Bleiben mehr 
als 120 Beamtinnen und Beamte, die außerhalb der 
staatlichen Institutionen ihre Aufgabe gefunden 
haben.
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Im Rückwärtsgang

Ein halbes Jahrzehnt nach der großen Einwande-
rung schien Deutschland in Sachen Sicherheit wie-
der in guter Verfassung zu sein. Die Wirtschaft 
drehte 2019 im zehnten Jahr in Folge auf Hochtou-
ren, die Arbeitslosenstatistik hatte einen fast schon 
historischen Tiefstand erreicht. Selbst die Polizeili-
che Kriminalstatistik (PKS) war positiv. Wenn man 
die „ausländerrechtlichen Verstöße“, also Verge-
hen wie Aufenthaltsbeschränkungen, die Deutsche 
gar nicht begehen können, aus der Statistik heraus-
rechnet, lag die Zahl der begangenen Straftaten bei 
gut 5,27 Millionen. Das sind 2,3 Prozent weniger 
als 2018.

Weil 2005 die Gliederung der Fallübersicht ge-
ändert wurde, können Zahlen nur bis zu diesem 

Jahr verglichen werden. Es zeigt sich: In den ver-
gangenen 15 Jahren haben die Polizeien von Bund 
und Ländern nie so wenige Vergehen gegen die 
Gesetze registriert wie 2019.

Freilich hat der Saldo einer komplexen Statistik 
beschränkte Aussagekraft. Denn über dem Strich 
kann es freilich Verschiebungen zwischen einzel-
nen Positionen geben. Und die sind tatsächlich er-
heblich. Wie Abbildung 1 zeigt, konzentrieren sich 
die Zuwächse in der vom Bundeskriminalamt all-
jährlich herausgegebenen Übersicht besonders auf 
den Bereich der Computerkriminalität und auf an-
dere Vergehen, die mithilfe des Internets begangen 
werden.

So stieg die Zahl der unter „Verbreitung porno-
grafischer Schriften“ zusammengefassten Strafta-
ten von 2018 auf 2019 um 51,6 Prozent, „Verbrei-

Kapitel 2

KRIMINALITÄT GEHT ZURÜCK. DIE ANGST VOR IHR NIMMT ZU.

Seit Jahren gehen die von den Ermittlungsbehörden registrierten Fallzahlen von Verbrechen 
zurück. Über dem Strich sieht es etwas anders aus. Einbrüche und Diebstahl sind Verbre-
chen, die auf dem Rückzug sind, Herstellung, Verbreitung und Besitz kinderpornografischen 
Materials dagegen nehmen in der polizeilichen Kriminalstatistik immer größeren Raum ein. 
Das ist ein dramatisches Zeichen für eine in Teilen enthemmte und entsicherte Gesell-
schaft. Doch im Großen und Ganzen ist die Entwicklung eher positiv. Doch das kommt nicht 
überall an. Ein relevanter Teil der Bevölkerung ist ganz anderer Ansicht. Sie sind sich si-
cher, dass die Flüchtlinge von 2015 Deutschland kriminell bedrohen. Es sind die Anhänger 
einer Partei, denen selbst ein starker Staat zu milde wäre. Ginge es nach der AfD, dann 
würde Sicherheit absoluten Vorrang vor allen Einschränkungen auch durch die Grundrechte 
erhalten. Ein Kapitel über das Hellfeld und das Dunkelfeld der Kriminalität, über die Angst, 
Opfer eines Verbrechens zu werden und Scharfschützen im Kinderzimmer.
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tung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderporno-
grafischer Schriften“ sogar um 64,6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr.

Die Computerkriminalität allgemein legte im 
gleichen Zeitraum um 11,3 Prozent zu. 

Der Anstieg hier geht im Wesentlichen auf Fälle 
zurück, in denen Waren oder Dienstleistungen be-
stellt und geliefert, jedoch nicht bezahlt wurden 
(plus 26 Prozent).

Spiegelbildlich zur Entwicklung der Ausbreitung 
von Kinderpornografie im Internet stieg auch die 
Zahl der Fälle von sexuellem Missbrauch von Kin-
dern: zwischen 2018 und 2019 um 10,9 Prozent.

Ein anderer Trend, der Fragen hinsichtlich des 
Zusammenhaltes in der Gesellschaft aufwirft, ist 
die Zunahme von „Widerstand und tätlichen An-
griffe auf die Staatsgewalt“. Dass Verdächtige sich 
gegen einen Zugriff der Polizei zu wehren versu-
chen, ist nicht neu. Neu hingegen ist, dass Polizis-

tinnen und Polizisten, aber auch Feuerwehrleute, 
Rettungshelferinnen und -helfer oder Notärztinnen 
und Notärzte häufig grundlos im Einsatz angegrif-
fen werden (siehe auch Dokumentation des Ge-
sprächs mit Jörg Radek, GdP, in diesem Dossier). 
Die Fallzahlen nahmen von 2018 auf 2019 um 27,5 
Prozent zu. 

In der Statistik rückläufig dagegen sind die Er-
mittlungen in Sachen Wirtschaftskriminalität. 
Spektakuläre Enthüllungen einiger Medien ließen 
in den vergangenen Jahren eher den Eindruck ent-
stehen, als gebe es bei den Verbrechen der Rei-
chen – Steuerhinterziehung, Betrug, Bestechung 
oder Geldwäsche – eine erhebliche Zunahme.

Tatsächlich aber ging die Zahl der registrierten 
Fälle im Jahresvergleich um 19,9 Prozent zurück.

Rückläufig auch die Kategorie „Mord, Totschlag 
oder Tötung auf Verlangen“ (minus 6,3 Prozent) so-
wie Diebstahl (minus 10,6 Prozent). Darunter auch 

Abb. 1 Wesentliche Straftaten-/gruppen
Anstiege im Vergleich zu 2018 (mindestens +5,0 Prozent) waren zu verzeichnen bei:
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Abb.3: Sterblichkeitsrate (pro 100.000) durch Gewaltkriminalität nach Alter 
und Geschlecht und durch illegalen Drogenkonsum, 1901–2011

Diebstahl (gemessen an der strafmündigen Bevöl-
kerung) immer weiter zurückgeht, während der An-
teil der verurteilten Betrügerinnen und Betrüger 
ansteigt.

Auch Warenkreditbetrug, Betrug mit unbaren 
Zahlungsmitteln und Computerkriminalität befin-
den sich seit 1990 in einem langfristigen Aufwärts-
trend.

Rückläufig ebenfalls: die Zahl der Fälle von Mord 
und Totschlag. Abbildung 3 zeigt, wie das Risiko, 
durch Gewalt ums Leben zu kommen, seit dem frü-
hen 20. Jahrhundert immer weiter zurückgegan-
gen ist. Die langfristige Befriedung „des öffentli-
chen Raumes“, so der Forscher, „hat die Gewalt 
zwischen jungen Männern deutlich stärker redu-
ziert als die Gewalt gegen Frauen in sozialen Nah-
beziehungen“. Mit der Folge, dass „Männer und 
Frauen beinahe dieselbe, im internationalen Ver-
gleich sehr niedrige Opferrate von 0,6 pro 100.000 
haben“. Die ersten Tage nach der Geburt nennt 
Oberwittler „die gefährlichsten des ganzen Le-
bens“: Mehr als drei von 100.000 Neugeborenen 
werden Opfer von Gewalt (Oberwittler, 2016).

Dass Kinderpornografie, Computerkriminalität 
und Straftaten gegen Polizistinnen und Polizisten 
die stärksten Kriminalitätstreiber in Deutschland 
sind, bestimmt die Diskussion über die Sicher-
heitslage nicht.

Vielmehr beschäftigt sich ein relevanter Teil der 
Bevölkerung besonders mit den Straftaten, die von 
Ausländerinnen und Ausländern, insbesondere 
den seit 2015 ins Land gekommenen Zuwanderin-
nen und Zuwanderern verübt werden. In der Dis-
kussion wird nicht zur Kenntnis genommen, dass 
die Statistik 2019 gegenüber den Zahlen 2018 ei-
nen Rückgang tatverdächtiger Zuwanderinnen und 
Zuwanderer um 8,9 Prozent verzeichnet – von gut 

ein erheblicher Rückgang von Wohnungseinbrü-
chen um 10,6 Prozent (Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat, 2020).

Die Statistiken der Polizeien über ihre Arbeit ge-
ben allerdings nur bedingt Auskunft über die Ent-
wicklung von Kriminalität. Sie informieren lediglich 
über die Ermittlungstätigkeit der Beamtinnen und 
Beamten.

Ein großer Schlag etwa gegen einen Ring von 
Menschen, die kinderpornografisches Material 
hergestellt und verbreitet haben, führt freilich zu 
einer hohen Zahl von Fällen, welche die Statistik ei-
nes Jahres prägen, im Jahr darauf aber schon wie-
der verschwunden sind.

Ein Blick in die PKS 2018 zeigt allerdings, dass 
einige der genannten Trends mehr als kurzfristige 
Entwicklungen sind.

So stieg die Zahl der Fälle von „Widerstand und 
tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt“ von 2017 
auf 2018 um fast 40 Prozent. 

Die Verbreitung verbotener pornografischer Me-
dien legte im gleichen Zeitraum um 13,6 Prozent 
zu. Auch die Verstöße gegen das Arzneimittelrecht 
und Rauschgifthandel liegen in einem mittleren 
Trend (Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, 2019).

Der Soziologe Dietrich Oberwittler beschäftigt 
sich am Max-Planck-Institut zur Erforschung von 
Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg mit 
der Statistik der Kriminalität. Aus seinen Übersich-
ten, die teilweise mehr als hundert Jahre zurückrei-
chen, lassen sich Trends sicherer erkennen – zumal 
Oberwittler seiner Forscherarbeit nicht nur die Tä-
tigkeitsberichte der Polizeien zugrunde legt, son-
dern auch die Zahl der Verurteilungen heranzieht. 
Abbildung 2 zeigt deutlich, dass seit Ende der 
1970er Jahre die Quote von Verurteilungen wegen 

Abb.2: Verurteilte wegen Eigentumsdelikten, 1954–2011
Raten pro 100.000 strafmündige Bevölkerung

Quelle: Oberwittler 2015, S. 561ff.
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165.000 auf 151.000. Mehr als zwei Drittel der 
knapp 1,9 Millionen registrierten Straftäter und 
Straftäterinnen waren von Geburt deutsche Frauen 
und Männer.

Der Anstieg der Zahl der wegen Mord, Totschlag 
oder Tötung auf Verlangen Tatverdächtigen ging 
im Vergleichszeitraum allein auf das Konto deut-
scher Tatverdächtiger. Die Zahl stieg von 2.823 in 
2018 um zwölf Prozent auf 2.987 im Berichtsjahr 
2019.

Die Zahl, der wegen der gleichen Kapitalverge-
hen tatverdächtigen Zuwanderinnen und Zuwan-
derer dagegen ging von 2018 auf 2019 um mehr als 
18 Prozent auf 428 zurück.

Selbst bei der Jugendkriminalität (wieder ohne 
ausländerrechtliche Verstöße) zeichnet sich laut 
Polizeilicher Kriminalstatistik dieser geteilte Trend 
ab. Der Anteil jugendlicher Tatverdächtiger deut-
scher Herkunft (zwischen 14 und 18 Jahren) stieg 
von 2018 auf 2019 um 1,9 Prozent oder mehr als 
2.500 auf 136.000 – bei Jugendlichen ohne deut-
schen Pass ging die Zahl dagegen im gleichen Zeit-
raum um sechs Prozent auf rund 33.000 zurück.

Bei den 18- bis 21-Jährigen nahm die Zahl der 
„nicht-deutschen“ Tatverdächtigen um mehr als 
zehn Prozent ab, die ihrer Altersgenossen mit deut-
schem Pass dagegen legten leicht um ein halbes 
Prozent zu.

Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Zuwanderinnen und Zuwanderer einen hohen An-
teil an schwerwiegenden Verbrechen aufweisen. 
Von 3.721 im Jahr 2018 von den Polizeien regist-
rierten „Straftaten gegen das Leben“ geht ein gu-
tes Drittel auf „nicht-deutsche“ Tatverdächtige zu-
rück. Und etwa jede oder jeder siebente Tatver-
dächtige war eine Zuwanderin oder ein Zuwanderer. 
In den Rubriken Vergewaltigungen und Raub zeich-
nen sich ähnliche Verhältnisse ab. Teilweise han-
delt es sich in der Statistik aber auch um milieube-
dingte Verbrechen – und Ausländer und Auslände-
rinnen, insbesondere Flüchtlinge ohne sicheren 
Aufenthaltsstatus, gehören in der Regel nicht zu 
den Bessergestellten in der Gesellschaft.

Gespaltene Wahrnehmung von Kriminalität

Doch obwohl die Kriminalität von Ausländerinnen 
und Ausländern rückläufig ist, hält sich in einem er-
heblichen Teil der Gesellschaft hartnäckig das Bild 
von den Verbrechern und Verbrecherinnen aus 
dem Ausland und dem „braven deutschen Michel“, 
der erdulden muss, was Eliten in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft ihm eingebrockt haben.

Wie kann dieser Eindruck entstehen? Die Ant-
wort auf diese Frage hat weniger etwas mit der 
Kriminalstatistik in der einen oder anderen Form zu 
tun. Die Ursache ist bei den Empfängerinnen und 
Empfängern von Nachrichten zu suchen, den Bür-
gerinnen und Bürgern der Republik.

Im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung unter-
suchte das Meinungsforschungsinstitut „policy 
matters“ die Gründe für die Veränderungen von 
Einstellungen in der Wählerschaft bzw. für die Eta-
blierung der rechtsextremen Partei AfD.

Schon die Auswertung der Antworten auf die 
Frage nach den wahlentscheidenden Themen zeig-
te, dass Wählerinnen und Wähler der inzwischen 
vom Verfassungsschutz beobachteten Partei beim 
Thema innere Sicherheit und vor allem Flüchtlings-
politik ganz anders tickten als die übrigen Wähle-
rinnen und Wähler. Mehr als 80 Prozent derjenigen, 
die bei den Bundestagswahlen 2017 für die AfD vo-
tiert hatten, gaben an, die Flüchtlingspolitik sei ent-
scheidend, 49 Prozent erklärten, ihre Sorge um die 
innere Sicherheit hätte den Ausschlag gegeben.

Wählerinnen und Wähler demokratischer Partei-
en sind diese Themen nicht unbekannt. Sie spielen 
auch eine Rolle, warum sie dieser und nicht jener 
Partei ihre Stimme gaben.

Aber es geht um ganz andere Werte: Von den 
Wählerinnen und Wählern der CSU etwa erklärten 
42 Prozent, das Thema innere Sicherheit habe den 
Ausschlag gegeben und nur 30 Prozent stimmten 
für die bayerische Regionalpartei aus Sorge um die 
Flüchtlingspolitik.

Bei den befragten Wählerinnen und Wählern an-
derer Parteien lagen die gemessenen Werte deut-
lich unter diesen Zahlen (policy matters, 2017). 
Wählerinnen und Wähler der AfD scheinen sich 
also sehr deutlich von denen demokratischer Par-
teien zu unterscheiden.

Andere Studien kommen zu vergleichbaren oder 
ergänzenden Ergebnissen. Die Bertelsmann Stif-
tung etwa veröffentlichte 2017 aufschlussreiche Er-
gebnisse einer Untersuchung über „Die öffentliche 
Meinung in Deutschland und in Europa in Zeiten 
politischer Polarisierung“. Laut der Studie aus Gü-
tersloh gaben zwar 80 Prozent der Befragten an, sie 
seien „Anhänger der politischen Mitte“, was zu-
nächst auf ein hohes Maß an Stabilität hindeutet. 
Denn es erklärten auch zwei Drittel der Befragten, 
sie seien zufrieden mit dem demokratischen Sys-
tem. Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass 
sich 37 Prozent mit der Demokratie unzufrieden 
zeigten.

Noch etwas genauer hingeschaut zeigt sich, 
dass in weiten Teilen des Spektrums Rechts der 
Mitte (Mitte-Rechts bis Rechts) die Zustimmung 
zum „Status der Demokratie in Deutschland“ ein 
kritisches Maß erreicht hat. Während sich zwei 
Drittel der befragten Linken zustimmend zum poli-
tischen System äußerten, zeigte die Untersuchung, 
dass die Systemfrage am Beginn des 21. Jahrhun-
derts von der politischen Rechten gestellt wird: 
Nur 56 Prozent derjenigen, die sich Mitte-Rechts 
und gar nur 37 Prozent derer, die sich ganz Rechts 
einsortieren, gaben an, mit dem „Status der Demo-
kratie“ zufrieden zu sein (Bertelsmann Stiftung, 
2017).
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Wachsende Angst vor Kriminalität

Warum das Thema Kriminalität in der politischen 
Diskussion eine größere, andere Rolle spielt, als es 
die Statistiken der Polizeien hergeben, hat neben 
der abweichenden Einstellung eines Teils der Be-
völkerung und damit ihrer anderen Wahrnehmung 
mit zwei weiteren Faktoren zu tun. Zum einen ist 
das Dunkelfeld der Kriminalität weitaus höher als 
das durch die Polizeiarbeit bekannte Hellfeld. Und 
dann gibt es verbreitete Ängste davor, Opfer von 
Kriminalität zu werden, was mehr darüber aussagt, 
wie verletzlich sich Menschen fühlen.

Zunächst zur Vermessung des Dunkelfeldes. Es 
gibt eine erhebliche Anzahl von Menschen, die an-
gegriffen, geschlagen, beraubt oder betrogen wer-
den, die sich nicht an die Polizei wenden und Straf-
anzeige stellen. 

Darauf weist auch das BKA in seiner jährlichen 
Kriminalstatistik für die Bundesebene hin. „Ände-
rungen im Anzeigeverhalten der Bevölkerung oder 
in der Verfolgungsintensität der Polizei können die 
Grenze zwischen dem Hell- und Dunkelfeld ver-
schieben, ohne dass sich der Umfang der tatsäch-
lichen Kriminalität verändert hat“, schreibt das 
Bundeskriminalamt in seinem Lagebild 2018.

Aus diesem Grund wurden in den Jahren 2012 
und 2017 sogenannte „Viktimisierungssurveys“ 
durchgeführt. Unter Beteiligung der Bundeskrimi-
naler wurden zufällig ausgewählte Personen be-
fragt, ob sie „innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums Opfer von Straftaten wurden“.

Der Befragungszeitraum umfasste die zweite 
Jahreshälfte 2017 bis Anfang 2018. Zur Erinnerung: 
In dieser Zeit befand sich das Land im Wahlkampf 
für den 19. Deutschen Bundestag, es scheiterte ein 
erster Versuch zu einer Regierungsbildung an der 

Flucht der FDP aus den Verhandlungen, in der Fol-
ge musste die SPD von ihrer Ablehnung einer er-
neuten Koalition mit CDU und CSU auf ein Ja um-
schwenken. Politisch bewegte Zeiten also.

An der Umfrage beteiligten sich mehr als 5.000 
zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Es 
zeigte sich, dass rund 18 Prozent – also fast jede 
und jeder Fünfte – der Befragten in den damals zu-
rückliegenden zwölf Monaten Opfer einer Straftat 
geworden waren, die sich persönlich gegen sie 
richtete. An erster Stelle nannten 4,7 Prozent der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie Opfer 
von Waren- oder Dienstleistungsbetrug geworden 
waren. Gleich an zweiter Stelle folgten mit einer 
Häufigkeit von 4,5 Prozent Probleme mit Schad-
software auf digitalen Geräten – ein Delikt, das bei 
dem Survey 2012 so noch nicht erhoben wurde. Es 
folgen dann Diebstahl mit 3,1 Prozent und Körper-
verletzung mit immerhin noch 3 Prozent. 

Viele Opfer bringen  
Verbrechen nicht zur Anzeige

Unter den Delikten, von denen ganze Haushalte 
und nicht nur Einzelpersonen betroffen waren, sta-
chen mit nahezu drei Prozent der Angaben die 
Fahrraddiebstähle hervor, Opfer versuchter Woh-
nungseinbrüche wurden 1,42 Prozent, und 0,53 
Prozent gaben an, dass bei ihnen die Einbrecher 
auch tatsächlich „erfolgreich“ waren.

Anschließend wurden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Studie gefragt, ob sie die Straftaten 
auch angezeigt hätten. Das war zu 100 Prozent nur 
bei Diebstahl des Kraftfahrzeuges der Fall. Weitaus 
häufiger wurden Fahrräder entwendet, die Dieb-
stähle aber wurden nur in 56 Prozent der Fälle an-



Dossier Nr. 7, 06.2020 ·  Seite 21

gezeigt. Selbst bei Diebstahl, Missbrauch der Zah-
lungskarte oder Körperverletzung meldeten sich 
nur vier von zehn Betroffenen bei der Polizei. Bei 
dem häufigsten Delikt, wenn Schadsoftware auf 
dem Rechner gespielt wurde, wandten sich nur 
fünf Prozent der Betroffenen an die Polizei.

Um mehr über die Angst zu erfahren, Opfer ei-
nes Verbrechens zu werden, wurden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Studie gefragt, ob 
sie sich in ihrer Wohnumgebung sicher oder unsi-
cher fühlten. Ergebnis: Die große Mehrheit der Be-
fragten, fast 80 Prozent erklärte, sie fühlten sich in 
ihrem Umfeld sicher oder sehr sicher. Andererseits 
war bei jedem oder jeder fünften Befragten das 
Gegenteil der Fall. Und die Quote derer, die schon 
ihr eigenes Wohnumfeld als unsicher empfinden, 
ist seit der Studie 2012 gestiegen. Zu Beginn des 
Jahrzehnts gaben etwas mehr als 17 Prozent der 
Befragten an, sich in ihrer Alltagsumgebung unsi-
cher zu fühlen, 2017 waren es 21,4 Prozent.

Sortiert man die Zahlen noch einmal nach Ge-
schlecht oder Alter auseinander, ergibt sich ein dif-
ferenziertes Gesamtbild: „Das Unsicherheitsgefühl 
bei Frauen ist in stärkerem Maß gestiegen als bei 
Männern.“ Und zwar von 20 Prozent in der Umfra-
ge von 2012 auf 23 Prozent im Jahre 2017.

Das spiegelt die im Vergleichszeitraum um drei 
Prozent gewachsene Sorge von Frauen wider, Op-
fer sexueller Belästigung zu werden.

Innerhalb der gemessenen Kriminalitätsfurcht 
ist zwischen der allgemeinen Angst, Opfer einer 
Straftat zu werden und der Einschätzung, wie 
wahrscheinlich dies sein werde, zu unterscheiden. 
2017 gab ein Viertel der Befragten an, sie fühlten 
sich beunruhigt, weil „in ihre Wohnung bzw. in ihr 
Haus eingebrochen“ werden könnte. Allerdings 
rechneten lediglich zehn Prozent damit, dass dies 
in den kommenden zwölf Monaten der Fall sein 
könnte.

Tatsächlich liegt – siehe oben – das Risiko, dass 
ein Einbruch begangen wird, bei einem halben Pro-
zent. 

Gefragt, wie sie ihr Vertrauen in die Polizei auf 
einer Skala von null bis zehn einordnen würden, er-
gaben die Antworten einen guten Mittelwert von 
7,4 Prozent. Zum Vergleich: Die Parteien, deren 
Schlagabtausch in der Befragungszeit die Medien 
und die Stimmung in der Gesellschaft prägte, lan-
deten auf der Skala nur bei 4,6.

Knapp ein Viertel der Befragten äußerten ihre 
Zweifel bei der Frage, ob eine arme oder eine rei-
che Person bei der Erstattung einer Anzeige bes-
ser, schlechter oder gleichbehandelt werden wür-
de. Drei Viertel der Befragten stimmten der Aussa-
ge zu, es würden beide gleichbehandelt 
(Bundeskriminalamt, 2019).

Die Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühle sind 
in der Bevölkerung sehr unterschiedlich verteilt. 
Weil der Viktimisierungssurvey 2017 erst 2019 vor-
gelegt wurde, ist die Befragung von 2012 deutlich 

dichter ausgewertet worden, deren Ergebnisse 
nun näher betrachtet werden sollen. Expertin für 
das Thema Kriminalitätsfurcht ist Dina Hummels-
heim-Doss, sie ist ebenfalls am Freiburger 
Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminali-
tät, Sicherheit und Recht tätig. Sie schreibt 2016 in 
einem Fachaufsatz, dass die „Unsicherheitsgefüh-
le sehr ungleich in der Bevölkerung verteilt“ sind. 
Und weiter: „Gegenläufig zum objektiven, statisti-
schen Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, äu-
ßern Frauen häufiger Unsicherheitsgefühle als 
Männer.“ Dafür sieht sie fünf Ursachen. Die erste 
ist bekannt: Frauen fühlten sich besonders „nachts 
in ihrer Wohnumgebung unsicher“, sie hatten in 
der Erhebung von 2012 mit 20 Prozent deutlich 
häufiger als Männer Angst vor sexueller Gewalt, 13 
Prozent gaben an, sogar sehr große Angst zu ha-
ben, Opfer eines solchen Verbrechens zu werden. 
Es folgen eine höhere Angst vor Körperverletzung, 
Raub und Wohnungseinbruch.

Außer dem Geschlecht spielen bei der Furcht 
vor Kriminalität auch Alter und sozialer Status eine 
wichtige Rolle. Jüngere und ältere Befragte geben 
an, sie fühlten sich nachts in ihrer Wohnumgebung 
unsicherer als Interviewte mittleren Alters. Junge 
Frauen haben mehr Angst vor Vergewaltigung als 
ältere. Und „eine höhere Bildung scheint ebenso 
vor Unsicherheitsgefühlen zu schützen, wie eine 
bessere materielle Situation“, schreibt die Wissen-
schaftlerin Hummelsheim-Doss in ihrem Bericht 
über „Kriminalitätsfurcht in Deutschland“.

Sie stellt weiter fest, dass Einwohner und Ein-
wohnerinnen kleiner Gemeinden weniger Angst 
vor Kriminalität haben als in Städten mit 50.000 
Bürgerinnen und Bürgern und mehr. Es gebe über-
dies ein Ost-West-Gefälle bei der Messung von Kri-
minalitätsfurcht: „Das ostdeutsche Bundesgebiet 
ist insbesondere stärker von einer allgemeinen Kri-
minalitätsfurcht betroffen“, heißt es in dem Text 
der Max-Planck-Forscherin weiter. „Im Hinblick auf 
Körperverletzung, Wohnungseinbruch und Raub 
zeigen sich die ostdeutschen Befragten nach wie 
vor besorgter als die Westdeutschen“ (Hummels-
heim-Doss, 2016).

Wirkt stärkerer Zusammenhalt  
Kriminalität entgegen?

Der Soziologe Michael Hanslmaier vom Kriminolo-
gischen Forschungsinstitut Niedersachsen ging im 
Rahmen einer Studie der Frage nach, ob möglicher-
weise das Maß an „Sozialem Kapital“ in einer Ge-
meinde Einfluss auf die Kriminalität hat. Er unter-
suchte drei Hypothesen. Nummer 1: „Je stärker lo-
kale soziale Netzwerke ausgeprägt sind, desto 
geringer ist die Kriminalität auf einem Gebiet.“ 
Nummer 2: „Je höher die Partizipation ist, desto 
niedriger ist die Kriminalität in einem Gebiet.“ Num-
mer 3: „Je größer das Ausmaß altruistischer Ein-
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Zusammenhänge nicht. Denn ein weiteres Ergeb-
nis stand in krassem Widerspruch dazu. In Regio-
nen mit einem höheren Anteil von Blutspenderin-
nen und Blutspendern erreicht die Gewaltkriminali-
tät ein deutliches höheres Niveau als andernorts.

Am ehesten könne noch die Aussage gelten, 
dass eine hohe Stabilität der Bevölkerung, anders 
gesagt, dass jede und jeder jeden und jede kennt, 
„signifikant und robust mit den Häufigkeitskennzif-
fern für Gewaltkriminalität, Sachbeschädigung und 
einfachen Diebstahl zusammenhängt“ (Hanslmai-
er, 2014).

Stattdessen zeigt seine Studie: Gelebte konser-
vative Werte wie Religiosität und Kommunalität 
beugen Verbrechen und Gewalt nicht vor.

Dina Hummelsheim-Doss wiederum beschäftig-
te sich mit der Frage, ob etwa das Maß an Sozial-
staatlichkeit Einfluss haben könnte auf die Verbrei-
tung der Angst, Opfer einer kriminellen Tat zu wer-
den. Ergebnis: „Die empirischen Befunde zeigen 
deutliche Zusammenhänge auf der Länderebene 
zwischen sozialer Sicherheit, kriminalitätsbezoge-
nen Unsicherheitsgefühlen und Vertrauen“. Aller-
dings würden nicht alle „wohlfahrtsstaatlichen 
Maßnahmen“ die Unterschiede zwischen den Län-
dern erklären können: „Insbesondere Investitionen 
in Bildung und frühe Kinderbetreuung stehen in 
enger Beziehung“ zu Vertrauen oder umgekehrt zu 
Furcht vor Kriminalität. Monetäre Leistungen wie 

das Kindergeld, beobachtete Hummels-
heim-Doss, hätten nur einen geringen Effekt. Die 
Auswirkung von Bildung auf die Angst vor Krimi-
nalität erklärt sie sich über die höhere Verbrei-
tung von Bildung einerseits und den besseren Zu-
gang Erwachsener unabhängig von ihrer familiä-
ren Stellung zum Arbeitsmarkt (siehe Abbildung 
4). Beides steigere die Überzeugung, das Leben 
im Griff zu haben. Die Wissenschaftlerin ist über-
zeugt: „Soziale Sicherheit ist mit einem geringen 
Furcht- und einem hohen Vertrauensniveau ver-
bunden“ (Hummelsheim-Doss et al., 2014).

Hummelsheim-Doss kommt zu dem Schluss, 
dass über die Frage von Angst vor Kriminalität die 
Angst vor „Verwundbarkeit durch das zukünftige 
Verhalten fremder Personen“ entscheide.

Wodurch ernährt sich die Furcht, zum Opfer 
von Kriminalität zu werden? Möglicherweise 
rührt sie daher, dass Menschen häufig nicht nur 
Opfer einer einzelnen Straftat werden und dies  
die Furcht vor Kriminalität noch weiter steigen 
lässt. „Bei Körperverletzungen“ entfallen „zwei 
Drittel der Opfererlebnisse [...] auf Mehrfachop-
fer“, schreibt Christoph Birkel, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter beim Bundeskriminalamt, in einem 
Aufsatz über den Zusammenhang zwischen dem 
Risiko, zum Opfer zu werden, und dem Lebens-
stil. Gleiches gelte für Raub, Betrug und Woh-
nungseinbrüche. Eine schlüssige Antwort, 
schrieb Birkel 2016, habe die Forschung „noch 
nicht eindeutig ermitteln“ können.

Abb.4: Die Beziehung zwischen Kriminalitätsfurcht und  
generalisiertem Vertrauen
Ländermittelwerte in logistischen Mehrebenenanalysen geschätzt

Quelle: Eisler, Police Forschung über Kriminalität, S. 429

stellungen, desto niedriger ist die Kriminalität in ei-
nem Gebiet.“

Hanslmaier legte seiner Studie Zeitreihen „aller 
Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns“ zu-
grunde. In seinen Datenkranz ging der Anteil von 
Eigenheimen ein, die jeweilige Scheidungsrate, die 
Häufigkeit von Wohnortwechseln, die Zugehörig-
keit zu Religionsgemeinschaften und der Anteil 
von Blutspenderinnen und Blutspendern in einer 
Gemeinde sowie natürlich die Kriminalitätsstatisti-
ken für die jeweiligen Kreise.

Einzelne Daten miteinander verglichen deuteten 
auch tatsächlich Zusammenhänge an. „Die stärks-
ten Korrelationen finden sich zwischen der Krimi-
nalität und dem Anteil von Einfamilienhäusern oder 
der Mobilitätsrate“. Aber: Nach einer soliden Über-
prüfung zeigte sich: Die Hypothese 1, nach der die 
sozialen Netzwerke Kriminalität vorbeugen, bestä-
tige sich „nur teilweise“. Auch die zweite Hypothe-
se, nach der eine höhere Teilnahme am (kirchli-
chen) Gemeindeleben (Partizipation) die Kriminali-
tät senke, konnte der Forscher Hanslmaier nicht 
belegen. 

Die Bereitschaft zur Blutspende als Maß für die 
vorherrschende Bereitschaft, selbstlos zu teilen, 
hatte tatsächlich einen Effekt. Je mehr Menschen 
Blut spendeten, umso niedriger lag das allgemeine 
Kriminalitätsniveau wie auch die Quote von „einfa-
chem Diebstahl“. Aber eindeutig waren auch diese 
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Länder und Kommunen. Und so fanden sich in 
Niedersachsen zwei Oppositionsparteien, die ent-
sprechende Anträge zwecks künftiger Förderung 
in den Landtag einbrachten.

Kann E-Sports Sport sein? Befürworterinnen 
und Befürworter sagen ja, schließlich zähle auch 
Schach zur Kategorie Sport. Und E-Sport sei oben-
drein schweißtreibend für die Heroen am Joystick.

In ihrer Stellungnahme zu den beiden Anträgen 
der Opposition zitieren die Wissenschaftlerin Anna 
Isenhardt und ihr Kollege Florian Rehbein die Be-
deutungsentwicklung der Disziplin im Jugendzim-
mer: „Zwischen den Jahren 2000 und 2007“ sei 
die „durchschnittliche tägliche Spielzeit bei Neunt-
klässlern von 68 auf 141 Minuten und bei Neunt-
klässlerinnen von 19 auf 55 Minuten angestiegen“. 
Jungen investierten 2017 sogar etwas mehr als 
volle drei Stunden fürs „Zocken“, wie das Spielen 
umgangssprachlich genannt wird. Bei Mädchen 
sei die tägliche Zockerzeit dagegen auf 25 Minu-
ten im gleichen Jahr gesunken.

Was die Auswirkungen auf die Gesundheit an-
geht, so gelinge es, „dem überwiegenden Anteil 
der Spieler“, ihr Spielverhalten zu kontrollieren, so-
dass daraus „keinerlei soziale, gesundheitliche 
oder leistungsbezogene Beeinträchtigungen resul-
tieren“. Einem Teil der Spielerinnen und Spieler al-
lerdings gelinge diese Selbstkontrolle nicht. Die 
beiden Forschenden am Kriminologischen For-
schungsinstitut (KfN) schreiben: „In Niedersach-
sen weisen rund vier Prozent der Neuntklässler ein 
gefährdetes und weitere 1,2 Prozent ein abhängi-
ges Computerspielverhalten auf“. Dem Ringen um 
Aufnahme ins Verzeichnis öffentlich geförderter 
Sportarten ging, so die beiden Forschenden, der 
Eintrag des übertriebenen Computerspiels als 
„Gaming Disorder“ in die internationale statisti-
sche Klassifikation der Krankheiten und verwand-
ter Gesundheitsprobleme voraus.

Es scheine, so der BKA-Mann weiter, „Personen-
gruppen zu geben, die aufgrund bestimmter Merk-
male generell über ein konstant überdurchschnittli-
ches Opferrisiko verfügen“. Werde eine Person 
oder ein Haushalt erstmals zum Opfer von Krimina-
lität, könnte dies die „Verwundbarkeit einer Person 
offenkundig“ werden lassen. Derselbe oder andere 
Täterinnen und Täter könnten so „zu weiteren 
Straftaten gegen diese Person ermutigt“ werden.

BKA-Forscher Birkel untersuchte Lebensstile 
und Alltagsroutinen von Mehrfachopfern. Ergeb-
nis: „Eine Straftat ist dann wahrscheinlicher, wenn 
drei Dinge zusammentreffen: ein geeignetes Opfer, 
eine zu einer Straftat bereite Person und die Abwe-
senheit dritter Personen, die eingreifen könnten“. 
Klingt trivial. Aber: Je öfter jemand in vergleichba-
ren Situationen gerät, desto höher ist das Risiko, 
Opfer eines Verbrechens zu werden. Birkel: „Ein 
besonders hohes Risiko haben junge Männer mit 
Mittlerer Reife, die arbeitslos sind und – im Ver-
gleich mit Personen, die das nur einmal im Monat 
tun – mehrmals in der Woche ausgehen.“ Birkel 
räumt allerdings ein, die Ergebnisse der Statistik 
seien „schwer zu interpretieren“ (Birkel, 2016).

Verrohung im Kinderzimmer  
oder Bonuspunkte für Kopfschüsse

Ein Gespenst geht um in deutschen Kinderzim-
mern: Es heißt E-Gaming und beherrscht vor allem 
die Freizeit von männlichen jungen Heranwach-
senden. E-Gaming-Spiele haben vor allem einen 
Inhalt: Gegner und Gegnerinnen mit Waffenge-
walt auszuschalten. Es gibt Spiele wie Minecraft, 
bei denen die Morde eher symbolisch gezeigt wer-
den. Bei dem unter Jugendlichen beliebten E-Ga-
me Fortnite oder dem Ego-Shooter-Spiel Unre-
al-Tournament ereignen sich die Bildschrim-Mor-
de erschreckend realitätsnah. Virtuelle Gegner 
und Gegnerinnen werden mit Pumpguns über den 
Haufen geschossen, Opfer sekundenlang durch 
ein Zielfernrohr fixiert, ehe das pubertierende Kind 
mit einem Mausklick einen „Headshot“ auslöst, 
wie Kopfschüsse im globalen Spiel genannt wer-
den.

Was die Jugendlichen in ihren Kinderzimmern 
mit hoher Ausdauer und mit Enthusiasmus spie-
len, hat sich zu einer regelrechten Industrie entwi-
ckelt. Zu den „Games“ werden angeblich passen-
de „Gaming-Chairs“ angeboten, Joystick und 
Mauspads ergänzen das Basis-Equipment. Inzwi-
schen finden von der Industrie getriebene und ge-
sponserte Wettkämpfe statt, in denen Mannschaf-
ten vor gefüllten Hallen gegeneinander mit dem 
Ziel der virtuellen Massenvernichtung ihrer jeweili-
gen Kunst-Identitäten antreten.

Die ganze Veranstaltung wird als E-Sports be-
zeichnet und zielt auf Mittel der Sportförderung 
ab. Letzteres zu entscheiden ist eine Sache der 
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Insbesondere für gefährdete Jugendliche, „die be-
reits psychische und soziale Belastungen sowie 
schulische Leistungsdefizite aufweisen, kann ange-
nommen werden dass die verstärkte Vermittlung 
eines Idealbildes des erfolgreichen Pro-Gamers so-
wie die Schaffung zusätzlicher Institutionen des 
E-Sports für diese Jugendlichen mit Entwicklungs-
risiken verbunden sein kann“ (Isenhardt/Rehbein, 
2019).

Die Industrie ignoriert solche Gefahren. Die Zeit-
schrift „Absatzwirtschaft“ etwa berichtet in ihrer 
Ausgabe vom 29. Mai 2018: „Ihre Spieler verdie-
nen ab 60.000 Euro brutto im Jahr aufwärts. 
Top-Gamer kommen auf ein Basisgehalt von 
200.000 Euro und mehr. Dafür trainieren sie rund 
acht Stunden täglich, teilweise in eigens errichte-
ten Trainingsanlagen mit Hightech-Gaming-Kom-
ponenten. Sie folgen Ernährungsplänen und kom-
men Verpflichtungen gegenüber den Sponsoren 
nach. Spielerberater und Agenten bemühen sich 
um die Top-Shots der Branche, die gleichzeitig Vor-
bilder in zahllosen Kinderzimmern sind. Sportver-
marktungsfirmen haben inzwischen eigene 
E-Sport-Abteilungen gegründet. Auf Turnieren wie 
dem Dreamhack in Marseille kommentieren Mode-
ratoren live die Wettkämpfe. Spieler schreiben Au-
togramme und stehen für Selfies mit den Fans zur 
Verfügung. Selbst Wetten auf den Ausgang der 
Spiele können abgeschlossen werden“ (Absatz-
wirtschaft, 2018).

Es findet sich selten ein Hinweis darauf, dass 
sich die auf Tötung von virtuellen Gegnerinnen und 
Gegnern in „Games“ auch auf die Realität der vor-
nehmlich männlichen Spieler übertragen könnte. 
Im Gegenteil erscheinen immer wieder Veröffentli-
chungen, die das Gewaltpotenzial infrage stellen. 
Im Februar 2019 etwa berichtete die Zeitschrift 
„PC-Welt“ über eine Studie der Oxford University: 
„Zwischen Gewalt in Spielen und im echten Leben 
konnten die Forscher keinen Zusammenhang her-
stellen, zu unsozialem Verhalten allerdings schon“ 
(PC-Welt online, 2019).

Damit widerspricht die britische Studie einer 
Feldstudie, über die 2009 die Zeitschrift „Psycho-
logische Rundschau“ berichtete: „Jugendliche, die 
kaum an neuen Erfahrungen interessiert sind und 
sich zudem verstärkt Gewaltdarstellungen im Spiel 
wünschen, berichten über signifikant mehr phy-
sisch aggressives Verhalten“, heißt es da. Auch 
Mediatoranalysen bestätigten dieses Übertra-
gungsphänomen (Koglin et al., 2009).

Allen Studien zu dem Thema ist eine Aussage 
gemeinsam: Es fehlen langfristige Beobachtungen 
des Phänomens E-Sport, insbesondere der 
Ego-Shooter-Spiele.

Umgekehrt fällt jedoch auf, dass viele Amokläu-
fer, etwa in Halle oder Christchurch, in den vergan-
genen Jahren zugleich ambitionierte Ego-Shoo-
ter-Spieler waren, ehe sie auszogen, um real zu 
morden. Auch Anders Breivik, der im Jahr 2011 69 

Menschen auf einem Feriencamp norwegischer 
Jungsozialisten und -sozialistinnen ermordete, er-
klärte, er habe das Morden mithilfe des Computer-
spiels „Call of Duty: Modern Warfare“ trainiert 
(The Guardian, 2012).

Der konservative Medienwissenschaftler Nor-
bert Bolz schrieb dazu 2019 in der Zeitschrift 
„Cicero“ über die Macht, die „radikale Verlierer“ 
der Globalisierung oder „islamische Gotteskrieger“ 
über das Internet für sich gewinnen können: „Er 
sondert sich ab, wird unsichtbar, hütet sein Phan-
tasma, sammelt seine Energie und wartet auf seine 
Stunde.“ Weil er sein Leben als Schrecken ohne 
Ende erfährt, sucht er sein Heil in einem Ende mit 
Schrecken und läuft Amok. Im Zeitalter der sozia-
len Medien kann dieser Terror dann sogar live 
übertragen werden – und der radikale Verlierer ist 
es selbst, der die Tat filmt“ (Bolz, 2019).

Corona-Pandemie provoziert  
Verschwörungstheorien

Krisenzeiten können Hochzeiten der Wissenschaft 
sein. Im besten Sinne der Aufklärung suchen dann 
Forscherinnen und Forscher nach Erklärungen, war-
um die Welt plötzlich anders ist und was zu tun 
wäre, um einen erwünschten (wieder) Zustand zu 
erreichen. Während dieser Text geschrieben wird, 
sind eine Vielzahl von Medizinerinnen und Medizi-
ner auf allen Medienkanälen präsent, um zu erklä-
ren, welche Gefahren mit der Ausbreitung des Co-
rona-Virus verbunden sind.

Viele Menschen sind verunsichert. Bei nicht we-
nigen verfangen skurrile Erklärungen mehr als die 
sorgsam gewogenen Worte von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler. Kursierten früher solche 
Nachrichten in kleinen Kreisen, fluten sie heute das 
Internet und sind damit allzeit und überall verfüg-
bar. In einem Interview mit der Zeitschrift Geo er-
klärt der US-Historiker Robert Proctor: „Im Jahr 
2020 glauben mehr Menschen als je zuvor in der 
Moderne, die Erde sei eine Scheibe. Wie hätte man 
diese Falschinformation vor 100 Jahren bekom-
men? Durch das Lexikon? Mündlich überliefert? Es 
gab seinerzeit beschränkte Mittel und Wege, Fal-
schinformationen zu verbreiten – nun aber haben 
wir sie im Überfluss. Die Ignoranz verbreitet sich 
mit Lichtgeschwindigkeit“ (Proctor, 2020).

Die Zeitschrift PC-Welt hat einige der gängigen 
Verschwörungsmärchen zur Pandemie aufgelistet. 
So soll etwa die US-Armee „die Coronakrise dazu 
benutzen [...], um in Europa eine Invasion durchzu-
führen“. In Großbritannien seien Mobilfunkmasten 
angezündet worden, weil „die Täter offensichtlich 
einen Zusammenhang zwischen der neuen 
5G-Technik und der Verbreitung des Coronavirus“ 
sehen.

Der Mobilfunkbetreiber Vodafone kenne eine et-
was anders gelagerte Version der 5G-Angst, 
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schreibt die Zeitschrift. „Laut dieser Verschwö-
rungstheorie sei der Virus eine Erfindung, um die 
gesundheitlichen Folgen zu vertuschen, die durch 
Einführung des Mobilfunkstandards 5G in Wuhan 
verursacht wurden“ (PC Welt, 2020b).

Die von der Pandemie ausgelöste Corona-Krise 
wird von manchen Menschen als Kontrollverlust 
wahrgenommen. Der Psychoanalytiker Bertram 
von der Stein schreibt 2012 über dieses Phänomen: 
„Jeder Mensch kann aus der gewohnten Umge-
bung der Dinge fallen und könnte einen sozialen 
Tod sterben.“

Für viele Menschen ist die Isolation gegen die 
Ausbreitung der Seuche nichts anderes. „Ein desin-
tegrierter und vereinsamter Mensch sitzt in seiner 
Wohnung und brütet über seinem kumulativen Un-
glück“, so der Autor weiter. Alte Verletzungen, Ohn-
machtserfahrung gegen die Betroffene innerlich 
und äußerlich aufrüsten „lässt ungebundene Ag-
gression entstehen, reinen Hass“ (von der Stein, 
2012).

Verschwörungstheorien haben eine eigene 
Funktion, um einem empfundenen oder tatsächli-
chen Kontrollverlust etwas entgegenzusetzen. Die 
Mainzer Wissenschaftlerin Pia Lamberty ist spezia-
lisiert auf diese Art irrationaler Welterklärungen. 
„Wenn Menschen nicht in der Lage sind, objektiv 
Kontrolle herzustellen“ versuchten sie es „auf psy-
chologischem Wege. „Der Glaube an Verschwö-
rungstheorien“ stelle einen „Versuch dar, Ordnung 
ins Chaos zu bringen“.

Ein individuelles Reaktionsmuster, das dann, 
wenn es in großer Zahl auftritt, politische Fakten 
schaffen kann. Lamberty weiter: „Personen, die 
stärker an Verschwörungen glauben, waren auch 
eher bereit, sich für einen politischen Wandel ein-
zusetzen“, schreibt sie unter Verweis auf Forschun-
gen anderer Forschender. Sie fährt fort: „Interes-
santerweise geht der Glaube an Verschwörungen 
auch mit einem stärkeren Glauben an demokrati-
sche Prinzipien einher“, wie eine britische Studie 
zeige. Sie fühlten sich allerdings „vom System nicht 
verstanden.“ Und werfen dann dem System vor, in 
Wahrheit totalitär zu sein.

Das Phänomen ist im gegenwärtigen Rechtsext-
remismus geläufig. Die AfD inszeniert sich als einzi-
ge Alternative zu „angeblichen“ Systemparteien, 
welchen sie gemeinsam mit Medien, Kirchen und 
Tarifparteien eine „Verschwörung“ gegen die Be-
völkerung unterstellen. So arbeiten die Rechtsext-
remen mit den gleichen Mustern wie diejenigen, 
die an das Wirken dunkler Mächte und an finstere 
Machenschaften glauben. Sie versuchen ihre Kriti-
kerinnen und Kritiker als Teil der Verschwörung zu 
de-legitimieren, schwingen sich selbst zu Vertre-
tern und Vertreterinnen eines demokratisch nicht 
legitimierten „Volkswillens“ auf. Und: „Sie können 
ein Fundament für gewalttätiges Handeln darstel-
len“ – um Gewalt gegen andere zu rechtfertigen 
(Lamberty, 2017).

Verschwörung als politische Kategorie

Das ist nicht einfach nur eine steile, nicht näher be-
legbare These. Die französische Stiftung „Fondati-
on Jean-Jaurès“ hat gemeinsam mit dem Verein 
„Conspiracy Watch“ eine Studie über die Verbrei-
tung und Verankerung von Verschwörungstheori-
en, in Auftrag geben. Einige Ergebnisse:
–� 	 „Die Aussage, dass das Gesundheitsministeri-

um mit der Pharmaindustrie unter einer Decke 
steckt, um die Realität über die Schädlichkeit 
von Impfstoffen vor der Öffentlichkeit zu ver-
bergen, wird von 55 Prozent unterstützt.“

–� 	 - Fast 30 Prozent der befragten Französinnen 
und Franzosen glauben, dass Politik und Wirt-
schaft in Teilen oder ganz auf das Wirken von 
Geheimgesellschaften zurückzuführen sind.

–� 	 18 Prozent der Befragten zeigten sich über-
zeugt, dass die Erde und der Mensch vor nicht 
einmal 10.000 von Gott erschaffen wurden.

–� 	 Und unvorstellbar nach einem halben Jahrhun-
dert der Raumfahrt: Neun Prozent teilten die 
Überzeugung, die Erde sei eine flache Scheibe 
und keine Kugel.

Diese Zahlen beschreiben noch nicht das Ausmaß 
an Verunsicherung über die Zustände. Das Institut 
berichtet weiter: „Zu diesen Zahlen ist hinzuzufü-
gen, dass unter den Befragten 79 Prozent an min-
destens eine Verschwörungstheorie glauben, 61 
Prozent an mindestens zwei Theorien, 47 Prozent 
an mindestens drei Theorien, 34 Prozent an min-
destens vier Theorien, 25 Prozent an mindestens 
fünf Theorien, 19 Prozent an mindestens sechs 
Theorien und 13 Prozent an mindestens sieben 
Theorie“, glaubten.

Alarmierend ist das Ergebnis hinsichtlich der Al-
tersverteilung des Phänomens, das auf Franzö-
sisch „Complotisme“ genannt wird. Abbildung 5 
zeigt, dass die Annahme, finstere Mächte steckten 
hinter den Entwicklungen unserer Zeit, ein Jugend-
phänomen ist. Ein Fünftel der jungen Menschen 
zwischen 18 und 34 glauben an sieben Verschwö-
rungstheorien oder sogar mehr. 

Die mittlere Generation, die noch in den Sozial-
staat hineingewachsen ist, aber seine Deformie-
rung erlebt hat, hängt zu 13 Prozent sieben oder 
mehr Verschwörungstheorien an. Die befragten 
Rentnerinnen und Rentner hingegen gehörten nur 
zu fünf Prozent zu dieser Gruppe.

Zugleich zeigte sich, dass „Complotistes“, so 
bezeichnet die Stiftung Menschen, die fünf und 
mehr Verschwörungstheorien anhängen, vermehrt 
populistischen Parteien ihre Stimme geben. Zu-
mindest war dies bei den Präsidentschaftswahlen 
2017 der Fall.

„Die Umfrage bestätigt einen bereits in anderen 
Studien hervorgehobenen Befund und zeigt bei-
spielsweise, dass die beiden Präsidentschaftskan-
didaten, die die meisten Stimmen von ‚verhärteten‘ 
Verschwörungstheoretikern (Complotistes) erhal-
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Abb.5: An 7 oder mehr Verschwörungstheorien glauben

ten haben, (die Rechtsextreme, hih) Marine Le Pen 
und (der Linksnationalist, hih) Jean-Luc Mélenchon 
sind.“

Zugleich war der Anteil der Wählerinnen und 
Wähler, die jede Verschwörungstheorie ablehnen, 
bei den Kandidaten und Kandidatinnen der extre-
men Linken und Rechten am geringsten. Nicht ein-
mal 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler von 
Jean-Luc Mélenchon, der für sich das Erbe der 
Aufklärung in Anspruch nimmt, sind frei vom Glau-
ben an geheimnisvolle Mächte, an eine flache Erde 
oder an Chemtrails.

Bei jenen, die der Faschistin Marine Le Pen ihre 
Stimme anvertrauten, war der Anteil von Men-
schen mit einem aufgeklärten Weltbild noch gerin-
ger. Es liegt unter 15 Prozent (Fondation Jean Jau-
rès, 2018).

Die Studie ist von Bedeutung, weil sie zeigt, wie 
weit irrationale Weltvorstellungen Gesellschaft 
und Politik prägen.

Nicht erst seit der Corona-Krise sickern „Fake 
News“ und Konspirationismus in Alltagsgespräche 
ein. Selbst etablierte Medien und Verlagshäuser 
scheuen nicht davor zurück, die Sehnsucht man-
cher Menschen nach Verschwörung zu bedienen. 
Der dtv-Verlag etwa brachte 2019 ein Buch mit fol-
gendem reißerischen Titel auf den Markt: „Gehei-
makte Asyl: Wie die Politik in der Flüchtlingsfrage 
Deutschlands Sicherheit gefährdet“. Das als „Insi-
derbericht“ verkaufte Buch „beschwöre die Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit in Deutsch-
land durch die Einschleusung von Extremisten im 
Zuge von Zuwanderung und Asyl“, heißt es in der 
Verlagswerbung, das auf „Interviews mit staatli-
chen Geheimnisträgern und auf geheimen Doku-
menten beruhe“ (-Verlag, 2019).

Mag sein, dass der Autor des Buches, der 
ARD-Journalist Stefan Meining, eine seriöse Re-
cherche über skandalöse Vorgänge im Zusammen-
hang mit der großen Einwanderungswelle Mitte 
der 2010er Jahre aufgedeckt hat und dass er die 
politischen Verantwortlichen dafür benennt. Aber 
Titel wie Werbung erzählen eine zweite Geschich-
te: Es gibt eine Verschwörung gegen die Bevölke-

rung, die von den daran beteiligten Eliten totge-
schwiegen wird.

Weiter vertritt der ehemalige Bundesbanker 
Thilo Sarrazin, dass Deutschland sich abschaffe. 
Im Kopp Verlag, der dem rechtspopulistischen 
Spektrum nahesteht, wird die angebliche Destabi-
lisierung der Bundesrepublik beschrieben, aus 
dem gleichen Haus kommen Titel wie „Einwande-
rung oder Souveränität“, „Wörterbuch der Lügen-
presse“ oder „Verheimlicht, vertuscht, vergessen. 
Was 2019 nicht in der Zeitung stand“.

Daneben bietet der Verlag seinen über die Zu-
stände zutiefst verunsicherten Leserinnen und Le-
sern eine besondere Form der Mutmachliteratur: 
„Selbstversorgung aus dem Garten“, „Der eigene 
Naturkeller“ oder „Permakultur“, ein Leitfaden für 

Einsteigerinnen Einsteiger in die steinzeitliche Kü-
che.

So ist über die Jahre ein Meinungsklima der Ver-
unsicherung entstanden, in dem tatsächliche Kri-
minalitätsentwicklung und die gesellschaftlich ver-
breitete Furcht, Opfer von Kriminellen zu werden, 
immer weiter auseinanderdriftet. Während etwa 
die Befragungen im Rahmen des Viktimisierungs-
surveys keine Zunahme, aber eine Verschiebung 
von strafrechtlich relevanten Daten zulassen, 
schlossen sich in einer vom Bundespresseamt in 
Auftrag gegebenen Studie zwei Drittel der Befrag-
ten dieser Meinung an: Die verbreitete Sorge, Op-
fer eines Verbrechens zu werden, sei Ergebnis der 
„tatsächlich gestiegenen Kriminalität in Deutsch-
land“.

Immerhin teilte eine noch größere Gruppe, näm-
lich 85 Prozent der Befragten, dass die gleiche Sor-
ge „durch die täglichen Nachrichten über Verbre-
chen und Kriminalität“ angetrieben werde (Bun-
despresseamt, 2015).

Es gibt, wie die Studie von policy matters ver-
muten ließ, einen Beleg für einen Wahrnehmungs-
unterschied von Kriminalität und ihrer Entwick-
lung, dessen Grenze zwischen Anhängern und An-
hängerinnen demokratischer Parteien und 
Anhängern und Anhängerinnen der AfD oder noch 
weiter rechts stehender Parteien verlaufe. 

Das Meinungsforschungsinstitut Allensbach be-
richtet in einer umfangreichen Studie zum Thema 
Sicherheit aus dem Jahr 2016: 32 Prozent der Be-
fragten waren der Meinung, dass die Kriminalität 
in Deutschland zunehme. Anhängerinnen und An-
hängern demokratischer Parteien liegen recht ge-
nau auf diesem Niveau. Parteigängerinnen und 
Parteigänger der AfD hingegen pflegen zu fast 60 
Prozent diese nicht der Wirklichkeit entsprechende 
Sorge. 

Nicht nur die Kriminalität, sondern auch vom 
politischen wie religiösen Extremismus fühlt sich 
die Bevölkerung verunsichert. Im Fokus der von Al-
lensbach im November 2016 Befragten stand die 
Angst vor einer Zunahme des Rechtsextremismus. 
28 Prozent bejahten die These, man müsse sich 

Quelle: Fondation Jean Jauès, 2018Quelle: Fondation Jean Jauès, 2018
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Abb.6: Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung
Frage: „Ich lese Ihnen jetzt verschiedene Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung vor, und Sie sagen mir bitte jeweils, ob 
Sie dafür oder dagegen sind.“

über den zunehmenden Einfluss Rechtsextremer 
sorgen. Gefragt, ob sie das Gefühl haben, dass in 
ihrem „persönlichen Umfeld Fremdenfeindlichkeit 
und Rechtsextremismus zunehmen“, antworteten 
35 Prozent der Befragten mit ja.

Am weitesten aber war die Ansicht verbreitet, 
dass die von radikalen islamischen Gruppen aus-
gehende Gefahr groß oder sogar sehr groß ist. 
Zwar gab es zwischen einer Befragung im Juli 2016 
zur November-Umfrage einen leichten Rückgang 
von 77 auf 72 Prozent Zustimmung. Verglichen mit 
dem Umfragewerte eine Dekade früher jedoch ist 
der Anstieg erheblich. 2006 waren nicht einmal 45 
Prozent der Interviewten der Ansicht, dass von ei-
nem radikalen Islam eine Gefahr für Deutschland 
ausgeht (Allensbach, 2016).

Von Videoüberwachung,  
Präventivhaft und Bürgerwehren

In der Diskussion über die Frage, wie ein besserer 
Schutz vor Verbrechen gelingen kann, stehen häu-
fig die Befugnisse von Polizistinnen und Polizisten 
zur Strafverfolgung im Zentrum. Die Stichworte der 
vergangenen Jahrzehnte sind „großer Lauschan-
griff“, „Vorratsdatenspeicherung“ oder „Präventi-
vhaft“. Stets werden echte oder konstruierte neue 
Bedrohungslagen in die Diskussion eingebracht, 
um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einzu-
schränken, weil dies – so die These – einen Gewinn 
an Sicherheit bringen soll.

In der bereits erwähnten Allensbach-Studie 
wurden die Befragten um eine Einschätzung gebe-

Quelle: Allensbacher Archiv, ifD-Umfrage 11063

ten, ob es in Deutschlands ausreichend Polizeibe-
amte und -beamtinnen gibt. Das Meinungsbild war 
eindeutig: Knapp zwei Drittel gaben an, dass dies 
nicht der Fall sei, nicht einmal jede und jeder Fünf-
te war der Ansicht, es gebe genügend Polizistinnen 
und Polizisten.

Aus dieser Logik ergab sich sozusagen ein Ran-
king der „Maßnahmen zur Verbrechensbekämp-
fung“ (siehe Abbildung 6). 

Nahezu neun von zehn Befragten erklärten, 
mehr Polizisten und Polizistinnen seien zur Be-
kämpfung von Verbrechen nötig. 88 Prozent for-
derten eine bessere Ausrüstung der Polizei, 86 Pro-
zent sprachen sich für Videoüberwachung im öf-
fentlichen Raum aus. Und „Asylbewerber, von 
denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ausgeht“, sollten – unabhängig von einer begange-
nen Straftat „bis zu ihrer Abschiebung in Haft“ ge-
nommen werden können. Auch ohne drohende 
Abschiebung sollten Sicherheitsbehörden Terror-
verdächtige in Haft nehmen können, meinten fast 
zwei Drittel.

In Bayern ließ man sich von solchen Vorschlä-
gen leiten. Die Medienplattform netzpolitik.org be-
richtete 2019 über den Vollzug des 2017 reformier-
ten Polizeiaufgabengesetzes. Es ermöglicht, „eine 
Person als abstrakt“ – schon wegen geringfügiger 
Verstöße gegen die Rechtsordnung – „gefährlich 
einzustufen, um sie wochenlang einzusperren“. 
Insgesamt 19 Personen seien so mehrere Wochen, 
häufig ohne anwaltlichen Beistand festgehalten 
worden. Unter ihnen „sind nur drei Deutsche. Viele 
der Betroffenen leben in Wohnheimen und Erstauf-
nahmelagern“ (netzpolitik.org, 2019) 
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Abbildung 7 zeigt, dass in der Bevölkerung nicht 
nur Vorschläge diskutiert werden, die mit dem 
Grundgesetz und dem in Artikel 20 festgeschrieben 
Gewaltmonopol des Staates konform gehen. 

17 Prozent der von Allensbach Befragten waren 
der Meinung, dass sie das Recht haben oder was 
sie für das Recht hielten, mithilfe von Bürgerweh-
ren selbst in die Hand nehmen zu können.

Eine bemerkenswerte Verrohung der Zustände 
in Deutschland, wenn Teile der Bevölkerung nicht 
den Eindruck haben, dass die vom Grundgesetz 
beauftragten „Organe der Gesetzgebung, der voll-
ziehenden Gewalt und der Rechtsprechung“ noch 
Recht und Gesetz durchsetzen können, sondern es 
dazu eine Form von Selbstjustiz bedürfe.

Der lange Kampf des Kurt Gintzel  
für eine demokratische Kultur der Polizei

Aber was eigentlich ist eine Polizei? Eine der um-
fangreichsten Bestandsaufnahmen über das Be-
rufsbild der Polizistin oder des Polizisten ist das 
1975 veröffentlichte „Saarbrücker Gutachten“. In 
der Einleitung des von der Ständigen Konferenz der 
Innenminister 1972 in Auftrag gegebenen Gutach-
tens heißt es über die Entwicklung des Polizeibe-
griffs: „Das Wort ‚Polizei‘ geht zurück auf den grie-
chischen Ausdruck ‚politie‘, worunter man in den 
kleinen Stadtstaaten des alten Griechenland so-
wohl die Verfassung des Stadtstaates als auch die 
gesamte Staatsverwaltung verstand“.

Im antiken Rom bezeichnete der Begriff ‚politia‘ 
die „republikanische Verfassung [...] sowie die ihrer 
Erhaltung dienende allgemeine staatliche Verwal-
tungstätigkeit“. Im 15. Jahrhundert taucht der Poli-
zeibegriff in Deutschland auf. „Unter den Begriff 
der ‚guten Policey’ fasste man das weite Gebiet der 
guten Ordnung im Gemeinwesen, wozu auch die 
Wohlfahrt gehörte“.

Im 16. Jahrhundert wurden Reichspolizeiord-
nungen erlassen, erst hundert Jahre später wurden 
„auswärtige Angelegenheiten, Heereswesen, Fi-
nanzen, Justiz von der Polizei als der ‚inneren Ver-
waltung‘ schlechthin“ abgetrennt.

Im Zeitalter des Absolutismus wurde aus der Zu-
standsbeschreibung von „guter Policey“ ein um-
fassendes Hoheitsrecht der Territorialfürsten. Das 
aufbegehrende Bürgertum, unter anderem griff 
auch der junge Wilhelm von Humboldt dieses 
Staatsverständnis an. 1794 wurde das Allgemeine 
Landrecht für die preußischen Staaten so geän-
dert, dass die Polizei fortan ein Amt war, das die 
„öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur 
Abwendung“ von Gefahren garantieren sollte (Hel-
fer/Siebel, 1975).

1933 wurde die Polizei in den nationalsozialisti-
schen Unrechtsstaat eingegliedert und wurde in 
das Terrorregime integiert – sowohl auf dem Gebiet 
des Deutschen Reiches als auch in den überfalle-
nen Ländern. Als Teil der Besatzungsmacht waren 
Polizisten an den Verbrechen gegen die Mensch-
heit und dem Genozid an den Juden genauso betei-
ligt wie Soldaten der Wehrmacht.

Nach der Kapitulation 1945, schreibt der ehema-
lige stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft 
der Polizei, waren die Alliierten zunächst damit be-
schäftigt, die Polizei zu Denazifizieren, zu Demilita-
risieren und zu Dezentralisieren. Die noch junge Po-
lizei, so der langjährige Leiter der Bereitschaftspoli-
zei des Landes Nordrhein-Westfalen, bestand vor 
allem aus zurückgekehrten Soldaten, „die um ihre 
Jugend betrogen“ worden waren, wenigen „unbe-
lasteten Beamten“ und einer Gruppe „Beamter mit 
Berufserfahrung, die als Mitglieder der SPD oder 
des Schraderverbandes [Verband preußischer Poli-
zeibeamter, benannt nach ihrem Vorsitzenden 

Abb.7: Gewalttaten mit extremistischem Hintergrund aus dem Bereich  
„Politisch motivierte Kriminalität – „Reichbürger und Selbstverwalter“*

Quelle: FVerfassungsschutzbericht 2019, Seite 31 * Die Zahlen basieren auf Angaben des BKA
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Ernst Schrader, Anmerkung des Verfassers] von den 
Nationalsozialisten aus dem Dienst entfernt und von 
der britischen Militärregierung wieder eingestellt 
worden waren“, schreibt Gintzel in einer Erinnerung 
an seinen eigenen Beginn 1948 bei der Polizei in 
Bielefeld.

In der Ausbildung des jungen Gintzel prallten 
zwei Vorstellungen von Polizei aufeinander. Einer 
seiner Lehrer beschrieb die Aufgabe von Polizisten 
als „Mittler zwischen Bürger und Kommune“, der 
„für seine Arbeit den Respekt der Öffentlichkeit zu 
erringen und zu erhalten“ habe. Der andere unter-
richtete in der Tradition der Polizei der Weimarer 
Zeit, die von einem Selbstverständnis geprägt war, 
das „von Armeeoffizieren aus dem Kaiserreich“ 
stammte. Danach ist der „Polizeibeamte ein Vertre-
ter des Staates“, der immer die Interessen des Staa-
tes durchzusetzen habe, „notfalls mit Gewalt“.

In der jungen Bundesrepublik setzte sich zu-
nächst die letztere Linie durch, so Gintzel. Polizisten 
wurden „militärisch ausgebildet“, die Ausbilder, vie-
le aus dem Militär, pflegten ein entsprechendes Rol-
lenverständnis, „das ausschließlich zu militärischer 
Problemlösekompetenz führte“. Für die Polizisten 
der jungen Republik war jede Menschenansamm-
lung „per Definition eine Gefahr“.

Es war die 1950 in Hamburg gegründete Gewerk-
schaft der Polizei, die gegen die Militarisierung der 
Polizei mit den Mitteln des Rechtsstaates und dem 
Druck ihrer Mitglieder zu Felde zog. Gintzel: „Mit 
Hilfe zweier Rechtsgutachten verhinderte“ sie, 
„dass der Polizei der Kombattantenstatus“ also im 
Kriegsfall der Status einer militärischen Einheit, ver-
liehen wurde“.

Zwanzig lange Jahre habe es dann gebraucht, bis 
die Gelegenheit zu einer demokratischen Reform 
der Polizei günstig gewesen sei. Zug um Zug, Bun-
desland nach Bundesland habe sich die Ausbildung 
der jungen Polizistinnen und Polizisten geändert. 
Statt militärischer Lagen standen nun Kommunika-
tionstraining, Deeskalation, Bürgernähe und das 
Vermeiden von Waffengebrauch auf dem Lehrplan 
einer Polizei, deren Mitglieder inzwischen in vielen 
Bundesländern an Fachhochschulen und Hoch-
schulen ausgebildet werden.

Das schon erwähnte „Saarbrücker Gutachten“ 
kritisiert Gintzel in seiner Erinnerung scharf. „Sie 
beschrieben den Ist-Zustand der Polizei der 
20er-Jahre.“ Eben der Polizei in der Tradition ehe-
maliger kaiserlicher Armeeoffiziere (Gintzel, 2013).

Tatsächlich finden sich im „Saarbrücker Gutach-
ten“ massive Angriffe gegen die Vorstellung einer 
Bürgerpolizei als Dienstleister im demokratischen 
Rechtsstaat: Der Anfang der 1970er Jahre aufflam-
mende Linksterrorismus diente Helfer und Siebel 
als Vorwand. Sie schrieben: „Da die Polizei trotz al-
ler Bemühungen um ein ‚volksnahes‘ Image ‚objek-
tiv eine Disziplinierungsfunktion gegenüber der gro-
ßen Masse der Bevölkerung hat‘, und da selbst ihre 
ehrlichen Entmilitarisierungsversuche immer häufi-

ger in bürgerkriegsähnlichen Einsätzen gegen Ter-
roristen ad absurdum geführt werden, muss sich 
das Berufsideal [...] früher oder später in der Wirk-
lichkeit blamieren.“ Polizeibeamte dürften, so das 
Gutachten, die soziale Komponente ihres Berufes 
nicht „gegen die militärische ausspielen“.

Die Autoren des Gutachtens geißelten bei den 
progressiven Reformerkreis um Gintzel in vordemo-
kratischer Art und Weise. Sie behaupteten, die Ge-
werkschaft der Polizei verbreite ein „falsches Be-
wusstsein“. Ihnen gehe es um einen „modischen 
Antimilitarismus“. Darin komme „zweifellos eine ge-
wisse Selbstverachtung zum Ausdruck“, schnarrten 
die beiden Hauptautoren im Kasernenhofton (Hel-
fer/Siebel, 1975, S. 866).

In dem Gutachten, dem heute in der Fachdiskus-
sion bisweilen die Rolle als Impulsgeber für die Poli-
zeireformen der Folgejahre zugesprochen wird, zei-
gen sich seine Autoren genau in dieser Hinsicht 
skeptisch: „Die Mehrheit der Beamten ist auf Wan-
del eingestellt, eine beachtliche Minderheit jedoch 
nicht“, heißt es in dem Gutachten. Die Blockierer 
säßen vor allem in den Gewerkschaften, wo „die 
dringendsten Probleme sich um Stellenkegel und 
Funktionszulage“ gruppierten (HelferSiebel, Seite 
1298).

Selbstverständnis der Polizei auch nach  
50 Jahren Reformdiskussion unentschieden

Die Frage nach dem Selbstverständnis der Polizei 
ist bis heute nicht entschieden. An der Akademie 
der Polizei in Hamburg lehrt der Politikwissen-
schaftler Rafael Behr. Seine Schwerpunkte sind die 
Soziologie und die mit ihr eng verwandte Krimino-
logie. In einem Lehr- und Studienbrief aus dem 
Jahr 2018 beschäftigt der Wissenschaftler mit dem 
Thema Polizeikultur. Diese habe sich über die Jahr-
zehnte urwüchsig entwickelt. „Man kann sagen, 
dass der [...] komplexe Transformationsprozess der 
Polizei fast theorie- bzw. wissenschaftsfrei stattge-
funden hat.“ Zumindest, so Behr, seien ihm keine 
wissenschaftlichen Studien bekannt, die die Verän-
derungen der Polizeikultur erfasst hätten.

Behr hat sich die Mühe gemacht, Impulse, die 
von außen und von innen die Polizeikultur verändert 
haben, auseinanderzusortieren. Die „externen Im-
pulse“ sind als Stationen der Entwicklung der Bun-

Kurt Gintzel 
(links) und
GdP-Vertre-
ter Werner 
Jockheck.
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desrepublik Deutschland bekannt. Sie beginnen bei 
den Schwabinger Krawallen 1962 und führen über 
die Demonstrationen 1967 gegen den Besuch des 
Schah, die Anti-Atom-Demonstrationen, die Blocka-
den der Friedensbewegung, die Startbahn-Proteste, 
die missglückte Festnahme des RAF-Mitglieds 
Wolfgang Grams 1993 in Bad Kleinen über die Cas-
toren-Transporte bis zum G20-Gipfel 2017 in Ham-
burg.

Weniger bekannt sind die Impulse, die aus der 
Polizei selbst herauskamen, um die Herkunft der Po-
lizei aus einer militärischen Tradition zu überwin-
den. Aus den Schwabinger Krawallen, bei denen bis 
zu 40.000 junge Menschen sich Straßenschlachten 
mit der Münchener Polizei lieferten, weil diese 
nächtliche Musik auflösen wollte, wurde das 
„Münchner Modell“ entwickelt, das im Fall von Aus-
einandersetzungen erstmals auf Deeskalation setz-
te.

Nach 1968 wurde die Polizei-Spezialeinheit GSG 
9 auf Bundesebene und in den Ländern Mobile und 
Spezialeinsatzkommandos gegründet. In den spä-
ten 1970er Jahren öffnete sich die Polizei für Frauen, 
der Hamburger Kessel 1986, bei dem die Polizei 
eine Spontandemonstration durch Einkesselung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhinderte. Es fol-
gen Auslandsmissionen der Polizei im Auftrag der 
Vereinten Nationen. 1993 öffnet die Innenminister-
konferenz den Polizeidienst für Migranten, Ba-
den-Württemberg ist der Vorreiter der Entwicklung.

Leitbilder für eine demokratische  
Polizeiarbeit vs. Cop Culture

Die Jahre 1995 bis 2000 sind aus Sicht von Rafael 
Behr für die Entwicklung einer Polizeikultur von be-
sonderer Bedeutung. Ausgehend vom rot-grün re-
gierten Hessen erarbeiteten sich viele Polizeien der 
Länder Leitbilder. Er zitiert aus der Koalitionsverein-
barung zwischen SPD und Grünen zur 14. Legisla-
turperiode (in Hessen):

„Das Leitbild soll der einzelnen Beamtin und dem 
einzelnen Beamten als Orientierung dienen und die 
Identifikation mit der Aufgabe fördern, den Schutz 
der Rechte von Bürgerinnen und Bürgern als Zent-
rum des Handelns der Polizei zu begreifen.“

Behr, offenkundig selbst Anhänger solcher Pro-
zesse, zieht zehn Jahre nach Abschluss derselben 
die ernüchterte Bilanz:
–� 	 „Die Suche nach dem ideellen Kern der Polizei-

arbeit ist zu kurz gekommen.“
–� 	 Leitbilder als Wunschbilder „konfrontieren [...] 

die Praxis mit Idealen, die wenig mit der Wirk-
lichkeit zu tun haben“.

–� 	 Eine „Theorie der polizeilichen Praxis wird durch 
die Leitbilder ganz und gar nicht überflüssig“. 
Leitbilder könnten – immerhin – „ein solches 
Unterfangen durchaus inspirieren“. 

Außerdem, so Behr, entwickelte sich innerhalb der 
Polizei eine rustikale Gegenbewegung, welche 
Behr als „Cop Culture“ bezeichnet. Denn auch für 
die Gesellschaft sichtbaren Leitbilder entgegenge-
setzt, funktioniere „Cop Culture“ als „eine in das 
polizeiliche Innere gerichtete Kultur“. Diese reflek-
tiere die Welt nicht in ihrer Unterschiedlichkeit, 
sondern reduziere die Komplexität der Welt in die 
Form von „polizeilichem Alltagswissen“.

Auf drei Ebenen entfalte die Cop Culture ihre Wir-
kung: Sie begegne allen fremden Personen mit Vor-
behalten, sie sei stark auf Männlichkeit angelegt 
und sie fordere „von allen Angehörigen in gleichem 
Maße eine ,Unterordnung’ unter die geltenden Ge-
setze“. Wer dabei nicht mittue, dem droht die Ver-
drängung an den Rand innerhalb der Polizei.

In seinem Nachwort schreibt Behr: „Aktuell bin 
ich skeptisch, ob die Polizei ganz den Umschwung 
zu einer Professionskultur, wie er in den 1990er Jah-
ren deutlich zu spüren war, immer noch will“. Dafür, 
schreibt Behr, „sind die „Traditionalisten“ und die 
„Einsatzbewältiger“ zu dominant. Immerhin hätten 
heute „kluge reflektierte, gebildete und umsichtige 
Polizistinnen und Polizisten [...] Freiräume.

Auch die Knappheit von Geld und damit Personal 
führe zu einer zunehmend verkürzten Arbeitsweise 
innerhalb der Polizei: Trotz der leichten „Verände-
rung zum Positiven wird gerade in Zeiten von Geld- 
und Personalknappheit der zusätzliche Aufwand, 
der mit Reflexivität auch verbunden ist, eher ge-
scheut und man besinnt sich dann stets auf sog. 
Kernaufgaben“ (Behr, 2018).

Die „innere Autonomie“  
der Polizistinnen und Polizisten

GdP-Mann Kurt Gintzel wäre mit so einer unent-
schiedenen Situation unglücklich gewesen, zumal 
die Cop Culture die demokratischen Entwicklungen 
innerhalb der Polizei zurückdrängt.

Dem Polizeireformer Gintzel schwebte eine eige-
ne Ethik für Polizistinnen und Polizisten abgeleitet 
aus dem Grundgesetz und seinen Quellen vor. „Es 
ist verfassungsgemäß, von dem Polizeibeamten 
eine von ihm selbst akzeptierte prinzipielle Orientie-
rung zu erwarten.“ Das setze „innere Autonomie 
und die Fähigkeit zur Rollendistanz voraus“. Die Se-
kundärtugenden Gehorsam und Pflichterfüllung 
„sind ethisch und nicht zweckrational zu begrün-
den“. Es gehe, so Gintzel in einem Aufsatz für die 
Zeitschrift „Die Polizei“ aus dem Jahre 1987, „nicht 
nur um Rollenanpassung, sondern um aktive Mitge-
staltung“. Auch eine Polizistin oder ein Polizist sei 
eine „autonome sittliche Persönlichkeit, die weder 
„dem Machtanspruch eines anderen Menschen un-
terworfen noch zum bloßen Mittel gemacht werden 
dürfe“ (Gintzel, 1987). Immerhin sind die Reforman-
sätze nicht ganz verschüttet, wie noch zu zeigen 
sein wird.
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Soziale und öffentliche Sicherheit:  
zwei Seiten der gleichen Medaille

Der Begriff der Sicherheit hat von seiner Herkunft 
in der Geschichte im Grunde zwei Bedeutungen. Er 
beschreibt den Zustand des „Geschütztseins“ und 
den „Schutz vor Gefahr“. Er meint im Althochdeut-
schen zugleich „Sorglosigkeit, Gewissheit, Festig-
keit Geübtheit“ – aber auch das „Gelöbnis“. So 
steht es im „Digitalen Wörterbuch der deutschen 
Sprache“ (DWDS), herausgegeben von der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Es geht bei seiner Verwendung einerseits um 
Verwundbarkeit des Individuums als auch um seine 
Selbstsicherheit aufgrund von Erfahrung, Wissen 
und einer freien inneren Haltung. Die Verbindung 
zum Gelöbnis ist ein wichtiger Aspekt. Denn er 
zeigt: Sicherheit ist keine individuelle Angelegen-
heit – sie baut auf den Menschen als soziales oder 
religiöses Wesen, das sich gegenüber anderen ver-
bindlich macht und Verbindlichkeiten schafft.

In seiner Studie über „urbane Sicherheiten“ ent-
wirft Jens Wurtzbacher, Professor für Sozialpolitik 
an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in 
Berlin, eine Perspektive auf den Sicherheitsbegriff, 
welcher die beiden Facetten verbindet. In seiner Ar-
beit fokussiert er sich auf die Sicherheitsfrage in der 
Stadt. Er argumentiert mit dem Soziologen Georg 
Simmel, der das Leben in der Stadt wie folgt von 
der „dörflichen Lebensweise“ unterscheide: Diese 
zeichne sich „durch enge und über lange Zeit ge-
wachsene persönliche Beziehungen und ein daraus 
erwachsenes Netz aus Konventionen und sozialer 
Kontrolle aus“. Heute stimmt das nur noch bedingt, 
wie das Dossier „Zusammenhalt in demokratischen 
Gemeinschaften“ zeigt. Aber im Grundsatz unter-
scheidet sich freilich auch heute noch die städti-
sche Lebensweise „durch ein hohes Maß an Frei-
heiten zur persönlichen Entfaltung“. Und zwar weil 
es dieses gemeinsame Netz, das Kontrolle ermög-
licht und Sicherheit bietet, in der Stadt nicht gibt. 
„Die zentrale urbane Erfahrung ist für Simmel die 
Erfahrung der Fremdheit“, schreibt Wurtzbacher. 
Und zitiert wiederum Simmel: Mit dem Fremden sei 
nun nicht mehr der „Wandernde“ gemeint, „der 
heute kommt und morgen geht, sondern der, der 
heute kommt und morgen bleibt“.

Der Sozialwissenschaftler unternimmt in seiner 
Arbeit in Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung den 
Versuch, am Beispiel des Stadtstaates Berlin das 
ganze Bild zu zeichnen, welches am Ende das Si-
cherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger 
begründet. Denn es gibt nicht das eine Sicherheits-
gefühl. Die Stadt ist viele. Nach einem zu Ende ge-
gangen Jahrzehnt der Prosperität haben viele Städ-
te ihr Gesicht verändert. „Seit Beginn der 1990er 
Jahre lassen sich in den Großstädten soziale Polari-
sierungsprozesse beobachten, sowohl im Hinblick 
auf die Einkommens- und Vermögensverteilung, die 
soziale und ethnische Segregation sowie die politi-

schen Gegensätze“ (Wurtzbacher, 2018).
Zu dem Sicherheitsbild in der Stadt zählt der Wis-

senschaftler:
–� 	 Das Auseinanderbrechen der Städte in Quartiere 

der Armen und der Reichen. „Haushalte mit 
niedrigen Einkommen konzentrieren sich in 
Stadtvierteln, die häufig in baulicher Hinsicht 
Mängel aufweisen, wodurch die Gefahr wächst, 
dass negative Nachbarschaftseffekte [...] die 
prekäre Situation der dortigen Haushalte noch 
verschärfen.“ Das Berliner Monitoring Jugend-
gewaltdelinquenz aus dem Jahre 2017 zeige, 
„dass sich die Jugendgewalt in vielen ohnehin 
belasteten Vierteln noch verstärkt hat“. Neben 
diese meist am Stadtrand liegenden Gebieten 
habe die Jugendgewalt auch in den Teilen Ber-
lins zugenommen, in denen zur sozialen Prekari-
tät noch die Entwicklung ethnischer Parallelge-
sellschaften hinzukomme.

–� 	 Die Unterversorgung von Haushalten in den 
Quartieren der Armen mit sozialen Dienstleistun-
gen und Infrastruktur. Eigentlich müssten Prob-
lemviertel besser ausgestattet werden als wohl-
habende Stadtviertel. Dies sei, schreibt Wurtz-
bacher, ebenfalls mit Blick auf Berlin „noch 
nicht überall verwirklicht“.

–� 	 Die „enorme Steigerung der Lebenshaltungs-
kosten“ in Folge von Mieterhöhungen würden 
Konflikte provozieren. Es gebe „deutliche Hin-
weise“, dass die Gruppen, die „von den ökono-
mischen Entwicklungen der vergangenen Jahre 
nicht oder nur wenig profitieren konnten“, in Zu-
kunft politische Kräfte unterstützen, die, statt 
sozialstaatlich gegenzusteuern, soziale Distanz 
versprechen.

Er fasst zusammen: „Das urbane Regelwerk des 
öffentlichen Lebens“, welches das friedliche Zu-
sammenleben trotz großer Verschiedenheit sicher-
stelle, werde umso anspruchsvoller, umso mehr die 
Bevölkerung in den Städten sich sozial und räumlich 
immer weiter voneinander entfernen.

Sicherheitspolitik in Städten, in denen mehr als 
drei Viertel der Menschen in Deutschland leben 
(deutschland.de, 2018), bedeute, soziale Ungerech-
tigkeiten wie soziale Unsicherheiten abzubauen. 
Etwa durch „Verzahnung von relevanten Akteuren“, 
zu der auch die Polizei gehöre. Dazu mehr in Kapitel 
IV.
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wältinnen und Wirtschaftsberatungen ein 
Netzwerk gebildet, mit dem Staaten um Milliar-
den Euro an Steuern betrogen wurden. In der 
globalen Welt wächst die Möglichkeit, illegal 
verdientes Geld zu waschen, der internationale 
Terrorismus finanziert sich darüber und nutzt 
die weltweite Aufmerksamkeit durch klassi-
sche wie soziale Medien. Menschen werden 
verschleppt, Frauen „gehandelt“ und zur Prosti-
tution gezwungen, Organe werden verschoben. 
Wie blickt ihr als Gewerkschaft der Polizei auf 
unsere Welt?

Jörg Radek: Polizei kommt immer dann zum Ein-
satz, wenn etwas schiefläuft, wenn Verbrechen ge-
schehen und sie aufgeklärt werden müssen. Also 

Hilmar Höhn: Zu den Treibern der Moderne 
zählt seit drei Jahrzehnten die Globalisierung. 
Sie verbindet Industrie, Dienstleistungen und 
Gesellschaften zu einem weltumspannenden 
auf Wettbewerb ausgerichteten Netzwerk. 
Auch wenn dieses weltweite Wechselspiel in 
Folge der Corona-Krise für Monate unterbro-
chen ist, so bleiben die Grundlagen für eine auf 
vielen Ebenen verbundene Welt erhalten und es 
scheint absehbar, dass wir wieder dorthin zu-
rückkehren werden. Wo Menschen miteinander 
Geschäfte machen, Beziehungen knüpfen oder 
Verträge schließen, wächst auch die Möglich-
keit für Kriminelle, illegale Geschäfte zu betrei-
ben. Mithilfe sogenannter Cum-Ex-Modelle ha-
ben Bankerinnen und Banker, Anwälte und An-
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3 „DAS ERWORBENE VERTRAUEN DÜRFEN WIR NICHT VERLIEREN“

Es ist eine der ganz wichtigen Verdienste der Gewerkschaft der Polizei, dass sie die Entmilitari-
sierung der Polizei vorangetrieben hat. Mit ihrer Beharrlichkeit hat sie damit einer Zuspitzung 
der Konfrontation zwischen Staat auf der einen Seite und aufbegehrenden jungen Generationen 
sowie Zivilgesellschaft entgegengewirkt.
Unter dem Eindruck von Terror und Radikalisierung in der Gesellschaft ringt die Gewerkschaft 
erneut um ihre demokratische Errungenschaft. Polizisten und Polizistinnen entpuppen sich als 
Anhänger und Anhängerinnen der Reichsbürger, betreiben möglicherweise einen Kinderpor-
no-Ring und eine Frankfurter Anwältin erhält Todesdrohungen – Informationen zu ihrer Erreich-
barkeit müssen aus der Polizei gekommen sein. Der stellvertretende Vorsitzende der GdP Jörg 
Radek räumt ein: „Es nimmt uns doch keiner mehr ab, dass es Einzelfälle sind“. Rechtsextremis-
ten und Rechtsextremistinnen haben für ihn in der Polizei nichts verloren. „Wir haben einen Eid 
auf die Verfassung geschworen“, sagt er. Und ergänzt: „Hier arbeiten in erster Linie Verfas-
sungspatrioten“. Um Klarheit zu bekommen, begrüßt Jörg Radek, dass beim Verfassungsschutz 
Stellen geschaffen werden, „damit wir auch den Extremismus in den Sicherheitsbehörden 
durchleuchten können“. Über die Zukunft der bürgernahen Polizei, Terroristen und Terroristin-
nen mit Kriegswaffen, Bundeswehreinsätze im Inland und die Frage, ob die Zahl von Liegestüt-
zen, die eine Bewerberin oder ein Bewerber schafft, wirklich ein geeignetes Aufnahmekriterium 
für die Ausbildung in den Polizeidienst sind, sprach Hilmar Höhn mit dem stellvertretenden 
GdP-Vorsitzenden Jörg Radek.
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„DIE ZUSAMMENARBEIT ÜBER GRENZEN IST  
AUSBAUFÄHIG. WIR STECKEN IN EINEM TAKTSCHEN  

UMGANG MIT INFORMATIONEN FEST. “ 

blicken wir auf all diese Erscheinungen, die du auf-
gezählt hast, mit großer Skepsis. Der Wegfall von 
Grenzen ist ja zu begrüßen. Länder, die vor 80 Jah-
ren noch im Krieg miteinander lagen, in denen un-
sere Vorfahren in vielen Ländern unerträgliches 
Leid angerichtet haben, sind zusammengewachsen 
zu einem Kulturraum. Europa, das ist eine große 
Sache. Wir können uns – jetzt von der Corona-Krise 
abgesehen – frei bewegen, es gibt Frieden, der Wa-
renverkehr läuft im Normalfall reibungslos über die 
Grenzen. Und natürlich nutzen auch Verbrecher 
und Verbrecherinnen diese neuen Freiheiten. Men-
schenhandel ist ein Stichwort. Menschen geraten 
in die Hände von organisierten Kriminellen und 
müssen illegal zu unwürdigen Bedingungen arbei-
ten. Frauen werden in die Prostitution gezwungen.

Dossier: Haben die Grenzen wirklich Verbre-
chen verhindert? 

Radek: Ja, weil sie eine natürliche Fahndungslinie 
sind, wie wir sagen. Jetzt ist die weg. Wenn die 
Kontrolle wegfällt, fehlt ein wichtiger Baustein in 
der Sicherheitsarchitektur. Nimm mal das Herz-
stück, die Grenze zwischen Belgien und Deutsch-
land. Als wir eine terroristische Lage in Belgien hat-
ten, war das ja nur 60 Kilometer von Düsseldorf 
weg.

Dossier: Das war es aber früher auch.

Radek: Jetzt hast du aber niemanden mehr an der 
Grenze. Wir mussten in diesen Lagen den Grenz-
schutz wiederaufbauen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen bei der Bundespolizei hatten quasi aus dem 
Auto heraus die stationären Kontrollen zu organi-
sieren. Natürlich ist eine terroristische Bedrohung 
eine besondere Lage. Nehmen wir ein eher alltägli-
ches Delikt: Einbrüche in Häuser und Wohnungen 
nah an der Grenze, über die sich Täterinnen und Tä-
ter sehr schnell zurückziehen können. 

Dossier: Arbeiten die Polizeien nicht grenzüber-
greifend zusammen? Brandenburg zum Beispiel 
hat doch mit Polen ein gemeinsames Lagezent-
rum gebildet …

Radek: … die gibt es auch an anderen Grenzen, ja. 
Ich sage mal: Die Zusammenarbeit ist ausbaufähig. 
Es ist noch längst nicht so, dass wir eine oder einen 
Verdächtigen fassen, weil wir die Daten unserer 
Partner und Partnerinnen haben.

Dossier: Weil durch die Gerichte deren Ge-
brauch beschränkt ist?

Radek: Noch nicht einmal das. Mit diesen Informa-
tionen wird wie mit Herrschaftswissen umgegan-
gen. Wir tun das. Und die Kolleginnen und Kollegen 
aus Frankreich oder Polen stecken ebenfalls in ei-
nem eher taktischen Umgang mit Informationen 
fest. Das wirkt sich auf die Polizeiarbeit lähmend 
aus. Das ist nicht der erhoffte Ersatz für den Weg-
fall der Grenze als Fahndungslinie. 

Dossier: Verhält es sich mit der Polizeiarbeit in 
etwa so wie mit dem Verhältnis von Europa zu 
den nationalen sozialstaatlichen Systemen? Es 
gibt eine gemeinsame Währung, einen gemein-
samen Binnenmarkt, eine gemeinsame Finanz-
politik und Arbeitnehmerfreizügigkeit. In Krisen 
geraten daher die national geordneten Sozial-
staaten in der Folge unter schweren Druck. Das 
Soziale ist in Europa nicht mitgewachsen. 

Radek: Ich finde „nicht mitgewachsen“ sehr pas-
send an dieser Stelle. Wenn wir bei Fahndungen je-
manden mit einem bestimmten Profil in das System 
einspeisen, passiert es, dass es von den Nachbar-
ländern nicht übernommen wird. Dazu kommt, 
dass Deutschland selbst ein föderaler Staat ist und 
die Abstimmung zwischen den Polizeien der Län-
der in den vergangenen Jahren immer schwieriger 
geworden ist, denn sie driften hinsichtlich einzelner 
Normen immer weiter auseinander. Das Versamm-
lungsrecht etwa ist in Hamburg anders als in Nie-
dersachsen als in Bayern. Das muss beispielsweise 
ein Polizist, der mit seiner Einheit aus Bayern in 
Hamburg Dienst tut, klar haben. Im Konfliktfall 
muss sie oder muss er ja entsprechend der Gesetze 
handeln. Und dann sind wir mit einer völlig anders 
aufgebauten Polizei in Frankreich, Polen oder Ös-
terreich zusammengeschaltet. Dabei geht Zeit und 
Wissen verloren.
Das Versprechen, dass wir uns als Grenzpolizei auf 
die Außengrenzen konzentrieren sollen, haben wir 
seit 1995 nicht eingelöst.

Dossier: Moment, du sprichst jetzt von den Au-
ßengrenzen Europas, des Schengen-Raumes …

Radek: Genau. Jetzt kommt aber der Rückfall. Da 
die Außengrenzen nicht funktionieren, sagen die 
Nationalstaaten: Eine Grenze ist etwas Normales. 
Wir wollen nicht, dass jemand unerlaubt in unser 
Staatsgebiet einreist. Egal, ob das französische, 
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nen nutzen das Netz, um sich zu organisieren 
und zu präsentieren. Sogenannte Gamerinnen 
und Gamer bekommen Bonus-Punkte für Kopf-
schüsse auf virtuelle Gegnerinnen und Gegner. 
Was macht das Internet aus Sicht von Polizis-
ten und Polizistinnen mit unserer Welt?

Radek: Nun, das Internet hat viele Facetten. Eine 
ist: Das Internet ist ein „Tatraum“. Hier werden Ver-
brechen geplant und begangen. Hier gibt es alles: 
Drogen, Waffen, Kinderpornografie … das ist alles 
nur ein paar Mausklicks entfernt. Das Internet darf 
kein rechtsfreier Raum für Hass und Gewalt sein. 
Hier bedarf es des gemeinsamen Agierens aller Be-
teiligten. Besonders die Provider sind hier gefor-
dert.

Dossier: Früher war die Schwelle höher.

Radek: Der Vergleich mit früher ist nicht mehr 
möglich. Es gibt Gruppen im nordamerikanischen 
Raum, die weltweit ihre widerliche Ware Kinderpor-
nografie anbieten. Oder ich denke an den Amoklauf 
2016 in München, den die bayerischen Kollegen 
und Kolleginnen mittlerweile als terroristische Tat 
eingestuft haben. Die Waffen hat sich der 18-jähri-
ge Rechtsradikale im Darknet beschafft. Er hat 
neun Menschen und schließlich sich selbst getötet. 
Aber noch einmal: Die digitale Welt ist ein Tatraum, 
aber zugleich auch ein Raum, den wir für unsere Er-
mittlungen nutzen. Wir hinken allerdings der Tech-
nik der Täter und Täterinnen immer hinterher. Das 
ist keine neue Erfahrung für uns Polizistinnen und 
Polizisten.
Was die Boni auf Kopfschüsse angeht: Es gibt sehr 
beliebte Videospiele, die aus unserer Erwachsenen-
sicht schreckliche Anreize setzen. Das hat natürlich 
Folgen, wenn Jugendliche in ihrer Findungsphase 
Ego-Shooter-Spiele spielen. Aber ich würde nicht 
so weit gehen, dass ich sage, das Internet alleine 
wäre die Ursache einer enthemmten Gesellschaft. 

Dossier: Lass uns darüber später noch einmal 
sprechen. Mich interessiert in diesem Zusam-
menhang der Einfluss der sozialen Medien auf 
die Polizeiarbeit. Vor Facebook hatte es die Poli-
zei mit Journalistinnen und Journalisten zu tun, 
die den Polizeibericht zu lesen wussten, die re-
cherchierten immer mit dem Ziel, Sachverhalte 
aufzuklären. Heute haben deine Kolleginnen 
und Kollegen mit einer allein in Deutschland in 
die Millionen reichenden Facebook-Gemeinde 
zu tun. Hier verbreiten sich Nachrichten so 
schnell wie Falschmeldungen, neuerdings Fake 
News genannt. Der Vorwurf: Die Polizei ver-
schweige die Wahrheit bei Einsätzen, ihre Sta-
tistiken von den Polizeipräsidien bis zum Bun-
deskriminalamt seien gefälscht. Wie arbeitet es 
sich vor dem Hintergrund einer wild geworde-
nen Medienwelt?

spanische oder deutsche Bewohnerinnen und Be-
wohner. Mit Nationalismus hat das wirklich nichts 
zu tun. Sondern mit Defiziten in der Kontrolle der 
Außengrenzen der Europäischen Union. Dass 
Schlagbäume – wenn auch nur auf Zeit – wieder er-
richtet werden, ist ein Zeichen dafür, dass es um 
die Europäische Union nicht gut steht. 

Dossier: Gibt es nicht mit Europol ein Instru-
ment zur Koordination der Zusammenarbeit der 
Polizeien in Europa? Es ist nicht so, dass es ei-
nen Zentralrechner gibt, der sozusagen allen 
bei der Ermittlung hilft? 

Radek: Wir speisen für Fahndungsmaßnahmen 
Daten ein. Je nach Qualität der Daten ist diese Da-
tenbank eine Hilfe.

Dossier: Die Globalisierung ist ja auch die Glo-
balisierung von Verbrechen. Sind hier die Struk-
turen mit- oder wenigstens weitergewachsen?

Radek: Ich versuche, mich dem Thema über den 
Alltag von uns Polizisten und Polizistinnen zu nä-
hern, nicht über spektakuläre Fälle etwa aus dem 
Bereich der Wirtschaftskriminalität. Ich erinnere 
mich an Einsätze bei großen internationalen Spor-
tereignissen, Fußballturniere etwa. Das sind ja auch 
so Momente, bei denen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern mit der Polizei in Kontakt sind und 
unsere Arbeit erleben. Wir haben aufgrund interna-
tionaler Vereinbarungen damit begonnen, zwischen 
den nationalen Polizeien Verbindungsbeamte und 
-beamtinnen auszutauschen. Das ist zum Beispiel 
für einen Fußballfan eine gute Erfahrung, wenn er 
in einem anderen Land aus dem Zug steigt und auf 
einen deutschen Polizisten oder eine deutsche Poli-
zistin trifft, mit dem er darüber reden kann, ob er 
seine Brieftasche verloren hat oder ob sie geklaut 
wurde. Wenn es um Kontakte geht, da machen wir 
Fortschritte. Aber einen europäischen Haftbefehl, 
der uns schon vor vielen Jahren versprochen wur-
de, den haben wir immer noch nicht. Das wäre et-
was ganz Konkretes, womit man den Menschen ein 
Stück mehr Sicherheitsgefühl vermitteln könnte … 

Dossier: Wer hat das Vertrauen verloren? 

Radek: Wer Politik für Europa macht, muss erklä-
ren, welche Vorzüge ein grenzloses Europa hat. Da-
bei dürfen aber die Risiken und Nebenwirkungen, 
wie die grenzüberschreitende Kriminalität, nicht 
verschwiegen werden.

Dossier: Ich würde gerne mit dir über die Digi-
talisierung sprechen. Sie ist ein Beschleuniger 
der Globalisierung, aber auch der Kriminalität. 
Im sogenannten Darknet werden in einem 
Maße illegale Geschäfte angeboten, wie wir 
das nicht kannten. Terroristen und Terroristin-
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Radek: Schwer. Ich antworte erst einmal auf die 
Sache mit den Fake News. Wenn ich an den Angriff 
von Volkmarsen denke, bei dem ein junger Mann 
mit seinem Auto in einen Karnevalszug steuerte 
und fast 100 Menschen verletzte oder an den Amo-
klauf in Hanau, dann gibt es eine sogenannte Cha-
osphase. Das sind die Minuten oder Stunden, in de-
nen die Polizei die Lage noch nicht unter Kontrolle 
hat. Diese Phase ist durch all die halben Wahrhei-
ten, die über Facebook oder Twitter in Umlauf ge-
bracht werden, inzwischen deutlich länger. Ich 
nehme noch mal den Amoklauf von München. Da 
waren Polizisten und Polizistinnen in Zivil am Ein-
satzort, die zogen sich einfach ihre Warnwesten 

über und trugen ihre Schusswaffe. Sie wurden als 
Täter und Täterinnen wahrgenommen! So verbrei-
tete sich das Gerücht, nein, die falsche Information, 
in der Geschwindigkeit eines Lauffeuers. Plötzlich 
war von mehreren Tätern und Täterinnen die Rede. 
Die Polizei setzt mit Erfolg eigene Social-Me-
dia-Teams ein. Aber es ist schon so: Eine Zeit lang 
halten sich Gerüchte trotzdem. Vor allem, wenn 
das Gerüchte aus politischem Interesse verbreitet 
wird.

Dossier: In den Diskussionen im Netz geht es 
oft gar nicht um Tatsachen, sondern darum, die 
Deutungshoheit über Ereignisse zu gewinnen. 

Radek: Ja. Das ist eine neue Qualität. Gerüchte 
gab es schon immer. Auch, nein, gerade bei Ermitt-
lungen. Ich wundere mich, wie viele Menschen im-
mun gegen Fakten sind. Selbst wenn ein Fall auser-
mittelt, wenn ein Urteil gefällt ist, lebt bei manchen 
Menschen einfach ihre anfänglich gebildete ideolo-
gisch oder psychotisch verzerrte Meinung fort. Das 
ist eine Form von Aggression gegen die Gesell-
schaft. Gegen den Konsens, der uns verbindet. Wir 
mögen ja alle verschiedener Ansichten sein. Aber 
wenn ein Kompromiss gefunden ist oder wie in un-
serem Fall ein Täter freigesprochen oder eine Täte-
rin rechtskräftig verurteilt wurde, dann ist ein Fakt 
geschaffen. Dann ist das der Ausgangspunkt für 
die Zukunft. Es ist das Wesen einer Demokratie, 
dass Entscheidungen akzeptiert werden. Diese Ag-
gression aus einem Teil der Gesellschaft gegen die-
sen demokratischen Konsens bereitet uns Sorgen. 
Das Feuer wird von einem kleinen, an einem Um-
sturz interessierten Kreis geschürt. Aber dass es 

bei zehn, 15 oder in manchen Ländern sogar mehr 
als zwanzig Prozent der Bevölkerung Zustimmung 
findet, ist erschreckend.

Dossier: An das Stichwort Aggression will ich 
anknüpfen. Wenn die Deutschen gefragt wer-
den, welchen Institutionen sie vertrauen, dann 
steht die Polizei ganz oben. Offenkundig ist sie 
ein elementarer Teil dieser Gesellschaft. Ähn-
lich ist es mit Feuerwehr oder Rettungskräften. 
Neuerdings werden immer mehr Beschäftigte 
all dieser Institutionen Opfer von Gewalt. Sie 
werden am Einsatz behindert oder grundlos at-
tackiert. Was ist in der Gesellschaft los? 

Radek: Die Anerkennung ist auf hohem Niveau, ja. 
80 Prozent der Deutschen haben ein großes Ver-
trauen in die Polizei. Das ist das Ergebnis auch der 
diesjährigen Befragung des Meinungsinstitutes 
Forsa. Das ist ein gutes Zeichen. Das nützt aber vie-
len Polizisten und Polizistinnen nichts. Denn sie 
werden immer öfter Opfer von Gewalt. Gegenwär-
tig zählen wir 32 Gewaltattacken pro Tag auf eine 
Uniformträgerin oder einen Uniformträger.
Dazu zählt nicht Widerstand gegen die Staatsge-
walt. Also wenn jemand verhaftet wird und wehrt 
sich. Ich will mit einem Beispiel deutlich machen, 
was zu diesen Gewaltattacken zählt: Ein Fahrrad-
fahrer sieht in einer Fußgängerzone zwei Kollegin-
nen oder Kollegen, die einfach nur Streife gehen 
und wirft mit einer Glasflasche nach ihnen. Ohne 
Grund. Einfach so. Nur weil sie da sind. Das ist eine 
neue Qualität. Da hat sich in einem Teil der Gesell-
schaft etwas aufgelöst.

Dossier: Der Gesetzgeber hat im Mai die Geset-
ze zum Schutz von Polizei und Rettungskräften 
verstärkt.

Radek: Ja. Das ist richtig. Aber die Staatsanwalt-
schaften und Gerichte müssen noch mitziehen.

Dossier: Was wissen wir über die Motive der 
Täter und Täterinnen. Was sagen die? 

Radek: Die Motivlagen sind sehr verschieden. 

Dossier: Sind sie einfach verrückt? Oder warum 
sind sie enthemmt?

„DIESE AGGRESSION AUS EINEM TEIL DER  
GESELLSCHAFT GEGEN DIESEN DEMOKRATISCHEN  

KONSENS BEREITET UNS SORGEN. “ 
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Dossier: Und wo könnte die Hysterie ihren Ur-
sprung haben? Die meisten Menschen sind ja 
friedlich.

Radek: Ich bin kein Soziologe, aber ich beobachte 
meine Umwelt. Ich glaube, dass das was zu tun hat 
mit Verdichtung von Arbeit, aber auch des Alltags 
insgesamt. Viele Menschen, auch Polizistinnen und 
Polizisten, erleben diese Überlastung in ihrer eige-
nen Arbeitswelt, was Folgen hat für das private Le-
ben. Das ist die Kehrseite der Digitalisierung. Die 
Arbeit verfolgt dich über das Handy überall hin.

Dossier: Jetzt trifft dich so eine Flasche aus 
dem Nichts und dann stellst du fest, dass der 
Werfer ein alkoholisierter junger Mann war. Du 
hast schon gesagt, dass die Beamten und Be-
amtinnen in der Ausbildung auf solche Verhal-
tensmuster vorbereitet werden. Aber bleibt 
nach so einer Attacke nicht dauerhaft ein Miss-
trauen?

Radek: Ja, doch. Es bleibt natürlich was zurück. In 
nicht wenigen Fällen sind posttraumatische Belas-
tungsstörungen die Folge. Die gibt es nicht nur, 
wenn die Kolleginnen oder Kollegen zu diesen grau-
enhaften großen Unfällen auf Autobahnen gerufen 
werden. Oder …

Dossier: … wenn sie sich mit ihrer Pistole zur 
Wehr setzen mussten.

Radek: Ja, Schusswaffengebrauch, ganz klassisch. 
Die Nachbereitung von belastenden Momenten, da 
ist bei der Polizei noch sehr viel Luft nach oben. 
Überhaupt werden Einsätze viel zu selten nachge-
arbeitet. Was lief falsch, was richtig? Was machen 
wir in Zukunft besser? Die Zeit dafür fehlt im Alltag. 
Ich mache das mal am Beispiel eines Einsatzes zum 
Schutz einer Demonstration von Rechten fest. Ein 
Demonstrant wendet sich an die Polizei und sagt: 
Da hinten ist ein Kamerateam, das filmt mich. Ich 
möchte das nicht! Das ist etwas, was wir bis dato 
gar nicht so in diesem Umfang kannten. Wie ver-
hält man sich nun? Wie ist sie oder er durch die 
Rechtskunde darauf vorbereitet? Muss die freie Be-
richterstattung gesichert werden? Oder ist das Per-
sönlichkeitsrecht des Betroffenen zu wahren? Das 
muss aufgearbeitet werden. Sonst hängen die Kol-
leginnen und Kollegen in der Luft.
Dossier: Ich verstehe das nicht. Wenn man Ein-
sätze nicht nachbereitet, dann tauchen doch 
solche Fragen nur auf, wenn Vorgänge wie in 
Dresden durch Berichterstattung öffentlich 
werden und die Polizei in Erklärungsnot kommt.

Radek: Die Antwort ist ernüchternd einfach: Perso-
nalmangel. Der nächste Einsatz wartet. Erst wenn 
sich Parlamente oder Medien intensiv mit einem 

Radek: Alkohol spielt eine große Rolle. 

Dossier: Ich dachte, dann macht man besser ei-
nen Bogen um die Polizei? 

Radek: Sollte man meinen. Bei manchen sinkt 
durch den Alkohol die Hemmschwelle zur Gewal-
tanwendung. Andere sehen in Polizistinnen und Po-
lizisten den Staat vor sich, sind über ihre soziale Si-
tuation frustriert und reagieren sich ab. Oder sie se-
hen in Polizistinnen und Polizisten Repräsentanten 
und Repräsentantinnen eines Staates, den sie ab-
lehnen oder bekämpfen.

Dossier: Die Uniform macht den Staat sichtbar. 
Selbst wenn es eine der freiwilligen Feuerwehr 
ist.

Radek: Ja, das scheint so zu sein. Bei manchen Tä-
terinnen und Tätern kommen auch alle drei Motivla-
gen – Alkohol, sozialer Frust und eine antidemokra-
tische Gesinnung – zusammen. Vielleicht liegt es 
auch daran, dass Polizei in Folge von Sparvorgaben 
für Jahre aus dem öffentlichen Raum zurückgezo-
gen wurde und nun wieder sichtbarer wird, weil wir 
wieder mehr Kolleginnen und Kollegen werden. 
Und dann fühlt sich einer, der Polizei und den Staat 
ablehnt, möglicherweise provoziert.
Polizisten und Polizistinnen werden in ihrer Ausbil-
dung darauf vorbereitet, dass es auch Menschen 
gibt, die sie stellvertretend für den Staat angreifen. 
Es sind mehr junge Männer und es spielt Alkohol 
eine große Rolle.

Dossier: Auf die Glasflasche, die von hinten ge-
flogen kommt, kann man schlecht vorbereitet 
sein. 

Radek: Da kann man nicht reagieren. Aber der Kol-
lege oder die Kollegin weiß damit umzugehen. 
Auch wenn es schwerfällt. Aber Rettungssanitäter 
und -sanitäterinnen! Die sind berufen, zu helfen 
und werden bei der Arbeit angegriffen. Oder bei-
spielsweise Zugbegleiterinnen, Busfahrer und Kran-
kenschwestern in der Notaufnahme. Das ist für 
mich ein Ausdruck einer zum Teil hysterischen Ge-
sellschaft. 
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Fall beschäftigen, wird nachbearbeitet. Silvester in 
Connewitz ist so ein Fall. Die Vorgänge finden ja 
nun ein parlamentarisches Nachspiel. Warum hat 
sich die Polizei in jener Nacht in Leipzig so verhal-
ten, wie sie sich verhalten hat? 

Dossier: Was ereignete sich denn nach eurer 
Sicht in jener Nacht vom 2019 auf 2020?

Radek: Es kam dort zu Ausschreitungen und die 
Polizei schritt ein. Das wurde als Provokation ver-
standen und der Konflikt eskalierte erst einmal. Zu 
klären ist: War der Einsatz angemessen oder nicht? 
Als GdP haben wir eines klargestellt: Die Anwesen-
heit von Polizei in einem demokratischen Rechts-
staat kann nie eine Provokation sein. Im Zuge der 
Aufarbeitung wird man sich die Dienststelle der Po-
lizei in Connewitz anschauen, die regelmäßig von 
Links- und Rechtsextremen angegriffen wird. Dann 
zeigt sich die Polizei in einer angespannten Situati-
on und schon heißt es: Aha, ihr habt etwas gegen 
Linksextreme. Doch der Linksextremismus interes-
siert die Polizistin oder den Polizisten gar nicht. Der 
sieht: Er beziehungsweise sie wird mit Steinen be-
worfen …

Dossier: Und handelt entsprechend der Einsat-
zorder.

Radek: Genau. Die parlamentarische Aufarbeitung 
ist dennoch okay. Die Polizei wird ihre Lehren zie-
hen. Aber werden die Parteien, wird die Landesre-
gierung das auch? 

Dossier: Ich möchte das Thema Aggression ge-
gen die Polizei etwas weiter aufspannen. Denn 
genau genommen beginnt der Kampf gegen die 
Polizei mit politischen Mehrheiten, die zwei 
oder drei Jahrzehnte daran gearbeitet haben, 
den Staat zurückzudrängen. Polizeidienststel-
len wurden aufgegeben, es wurde wenig aus-
gebildet, es gingen Polizistinnen oder Polizisten 
in Rente, es fielen ihre Stellen weg. Die Bürge-
rinnen und Bürger trafen in den Wahlkabinen 
eine Entscheidung, deren Konsequenz sie an-
schließend verurteilten.

Radek: Das ging Mitte der 1990er Jahre los. Und 
es gab eigentlich keine Partei, die diesen Kurs nicht 
mitgetragen hätte. Man gab vor, Bürokratie abzu-
bauen, tatsächlich baute man Personal ab. Und 

schloss Dienststellen. Betriebswirtschaftlich schien 
sich das zu rechnen.

Dossier: Das traf ja nicht nur die Polizei, son-
dern auch Behörden mit Polizeicharakter wie 
Gewerbeaufsichtsämter …

Radek: … die so richtig dicht dran sind am Ver-
braucher und an der Verbraucherin. Betriebswirt-
schaftlichkeit schien geboten: Man hat aber die Fol-
gen für Demokratie und Zusammenhalt nicht abge-
schätzt. Mittlerweile sehe ich das auch so: Was 
insbesondere in den 1990er Jahren der allgemei-
nen öffentlichen Verwaltung im Allgemeinen und 
der Polizei im Besonderen „angetan“ wurde, war 
eine Form der Missachtung. Die Polizei hat sich zu-
rückgezogen, weil sie reduziert wurde. Nicht, weil 
wir nicht konnten und nicht wollten. 

Dossier: Der Trend ist mittlerweile umgekehrt. 
Wo ist die ganze Sache gekippt, wann wurde 
verstanden, dass weniger Staat auch weniger 
Sicherheit bedeutet? Vor allem das Sicherheits-
gefühl ließ nach. Das ist fast entscheidender als 
die gemessene Sicherheit.

Radek: Ich glaube, der Kipppunkt lag im Jahr 2015, 
als die Hunderttausenden von Schutzsuchenden 
kamen. Da wurde deutlich, dass die Polizei in 
Deutschland unzureichend ausgestattet ist. Im 
zweiten und dritten Schritt fiel dann auch auf, dass 
die Gesundheitsämter viel zu wenig Personal an 
Bord hatten. Und zwar nicht erst seit der extremen 
Belastung durch die Zuwanderung. Sondern schon 
im Normalbetrieb arbeiteten die Beschäftigten in 
Unterzahl, um es mal sportlich zu formulieren. Das 
kann nicht gut gehen. Wer soll denn sonst feststel-
len, ob ein Flüchtling ein junger Erwachsener oder 
ein Jugendlicher ist? Für seinen Status in Deutsch-
land ist das ein erheblicher Unterschied. 

Dossier: Also nicht die Flüchtlinge haben die 
Polizei und die Behörden überfordert, sondern 
deren Überforderung wurde durch die Krise 
erst sichtbar?

Radek: Die Massenmigration hat die Fehler der 
Vergangenheit offengelegt. Die Dauerkrise des öf-
fentlichen Dienstes wurde akut. Dass der Staat in 
den 1990er Jahren und später abgebaut wurde, da-
für kann der Migrant oder die Migrantin nichts, der 

„DIE MASSENMIGRATION HAT DIE FEHLER DER  
VERGANGENHEIT OFFENGELEGT. DIE DAUERKRISE DES  

ÖFFENTLICHEN DIENSTES WURDE AKUT. “ 
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Radek: Und die jungen Kolleginnen und Kollegen 
sind noch in der Ausbildung. Es droht ein Riesen-
verlust an Erfahrungswissen! Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen kannten ihre Dienststellen. Die 
wussten: Wenn die Akte nach allen Seiten auser-
mittelt ist, dann kann man damit arbeiten. Wenn 
die erfahrenen Kolleginnen oder Kollegen jetzt bald 
gehen, dann geht Kontinuität verloren, ein wichti-
ger Vertrauensfaktor. Das kann man auch nicht 
durch Digitalisierung oder E-Akten wettmachen. Es 
ist wichtig, dass Wissen nicht verloren geht. Es 
braucht ein gutes Wissensmanagement. Und zwar 
eines, das den Menschen respektiert, in dem die 
Beamtinnen und Beamten und keine Technik im 
Mittelpunkt steht. Aber wie so oft: Es ist keine Zeit 
…

Dossier: Eine Folge der jahrzehntelangen Unter-
finanzierung. Welche Folgen hat die denn für 
die Beschäftigten konkret?

Radek: Obwohl inzwischen mehr eingestellt wird – 
in manchen Bundesländern früher in andern später 
– schieben die Kolleginnen und Kollegen noch 20 
Millionen Überstunden vor sich her. Allein um die 
Arbeit zu machen, wie sie bislang anfiel, bräuchten 
wir 20.000 Polizistinnen und Polizisten mehr.

Dossier: Wie viele sind es gegenwärtig?

Radek: Wir haben derzeit etwa 320.000 bis 310.000 
Frauen und Männer im Polizeidienst, Verwaltungs-
angestellte eingeschlossen. Wenn man jetzt be-
denkt, dass wir bis 2025 in Bund und Ländern 
50.000 Pensionäre und Pensionärinnen haben wer-
den, dann wird klar: 20.000 Neueinstellungen rei-
chen nicht vorne und nicht hinten. 

Dossier: Und wie viele Polizistinnen und Polizis-
ten bräuchte es, um Polizeiarbeit zu machen, 
wie sie sein sollte?
Radek: Im Koalitionsvertrag wurden 15.000 neue 
Stellen festgeschrieben. 
Dieser Ausbildungsauftrag und die in den letzten 
Monaten zusätzlich eingestellten Berufsanfängerin-
nen und Berufsanfänger bringen den Apparat an 
seine Grenzen. 

Dossier: Weil es an Ausbilderinnen und Ausbil-
dern und damit Plätzen an den Polizeischulen 
und Polizeihochschulen fehlt? 

beziehungsweise die 20 Jahren danach kam. Es 
waren die Landesparlamente, welche auf Brechen 
und Biegen die Staatsquote senkten.

Dossier: Man hat sich viel Mühe gegeben, die 
Gesellschaft zu entsichern. Man hat die Leis-
tungsfähigkeit des Sozialstaates ebenso ge-
schwächt wie die des Rechtsstaates.

Radek: Die Gefahrenabwehr kam unter die Räder. 
Das ist ein personalintensiver Teil der Polizeiarbeit. 
Da geht es um Präsenz. Stichwort Wohnungsein-
brüche. Wird regelmäßig Streife gefahren, ist das 
Entdeckungsrisiko für etwaige Täterinnen und Täter 
einfach höher. Und gab es dann einen Einbruch, hat 
man getröstet und gesagt: Das zahlt die Versiche-
rung. Ja, man hat Sicherheit auf einen ökonomi-
schen Vorgang reduziert, aber den Schaden nicht 
gesehen, den die Opfer haben. Dieses ungute Ge-
fühl, im eigenen Haus nicht zu Hause zu sein. Die 
eigenen vier Wände sollen Sicherheit geben. 

Dossier: Für Gefühle und Befindlichkeiten ist in 
einer nackten Input-Output-Rechnung kein 
Platz. Gerichten und Staatsanwaltschaften geht 
es doch kaum besser. Trotzdem habe ich bei der 
Aufarbeitung des Themas den Eindruck, dass 
es eine Vorwurfshaltung gegenüber der Justiz 
gibt. Wir liefern euch tolle Akten, ausermittelte 
Fälle. Und ihr bringt sie nicht zur Anklage. Oder 
die Urteile kommen zu spät, fallen zu milde aus 
…

Radek: Die Vorwürfe kenne ich. Aber sie sind 
falsch. Denn sie folgen der Logik derer, für die der 
Staat schwach sein soll. Sie spielten Gruppen ge-
geneinander aus. Wir haben mit dem Deutschen 
Richterbund eine gemeinsame Erklärung abgege-
ben: Wenn nicht Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten wie die Polizei personell und materiell besser 
aufgestellt werden, nimmt der Rechtsstaat weiter 
Schaden. Es nützt nichts, nur die Exekutive richtig 
auszustatten mit Personal und Material. Auch die 
Justiz muss ihre Aufgaben leisten können.

Dossier: Demografisch ist der öffentliche 
Dienst, also auch Polizei und Justiz, an einem 
schwierigen Punkt angelangt. In den kommen-
den Jahren gehen geburtenstarken Jahrgänge 
in Rente oder Pension …
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Dossier: Jetzt wäre es uns ja fast gerade besser 
gegangen. Doch mit der Corona-Pandemie ist 
es vorbei. 

Radek: Ja. Und jetzt kommt die neue Personalnot 
infolge des Wechsels starker Jahrgänge in die Pen-
sion.

Dossier: Im Jahr 1974 wurde das sogenannte 
„Saarbrücker Dokument“ veröffentlicht. Darin 
heißt es unter anderem, es sollten verstärkt jun-
ge Menschen mit Einwanderungshintergrund 
für den Polizeiberuf gewonnen werden. Inzwi-
schen ist einiges erreicht. Aber es gab auch Fäl-
le, in denen die Verbindungen von Polizeischü-
lern und -schülerinnen zu kriminellen Clans im 
Raum stand. Wie sichert die Polizei die Qualität 
ihres künftigen Personals?

Radek: Die jungen Leute müssen durch Auswahl-
verfahren, in denen sie auf ihre Eignungen getestet 
werden. Viele Jahre war die Mindestgröße ein Pro-
blem. Ist die Zahl der Liegestütze, die eine Bewer-
berin oder ein Bewerber hinlegen müssen, wirklich 
ein geeignetes Kriterium für die Aufnahme in den 
Polizeidienst? Mit solchen Vorgaben steht man sich 
freilich selbst im Wege. Viel wichtiger ist doch, 
welche Fähigkeiten eine junge Frau, ein junger 
Mann mitbringt. Welche Sprachen spricht oder 
programmiert sie oder er? Wie ausgeprägt ist die 
Fähigkeit, sich in der deutschen Sprache mitzutei-
len? Trainieren können wir sie auch in der Ausbil-
dung.

Dossier: Sowohl in eurer Bildungsarbeit als 
auch in eurer Zeitschrift gebt ihr der Auseinan-
dersetzung mit politisch rechten bis hin zu 
rechtsextremistischen Tendenzen in Gesell-
schaft und Polizei breiten Raum. Ihr entwickelt 
einen sehr selbstkritischen Ansatz, man hat al-
lein beim Nachlesen das Gefühl, dass ihr über 
die Schmerzgrenze hinausgeht.

Radek: Wir sind in großer Sorge, ja. Ich trenne 
aber zwischen denen, die als Parteifunktionär oder 
-funktionärin für eine rechtsextreme Partei antreten 
und denen, die sie wählen.

Dossier: Wenn es nur das wäre. Die Drohbriefe, 
welche die Frankfurter Anwältin Seda Ba-
say-Yildiz erhalten hat, hätten ihre Empfängerin 
nicht erreicht, wenn nicht jemand aus dem Poli-
zeiapparat die geheimen Koordinaten der Frau 
abgerufen hätte. Die Spur führte in das 1. Frank-
furter Polizeirevier, dort fand man eine Gruppe 
von Ermittlern und Ermittlerinnen, die sich in ei-
ner Chatgruppe rechtsextreme Inhalte zu-
schickten, wie der Hessische Rundfunk (2019) 
aus Anlass einer Festnahme berichtete. 

Radek: Genau. 

Dossier: Polizist beziehungsweise Polizistin 
wird man nur mit Abitur? 

Radek: Ja. 

Dossier: Warum?

Radek: Polizistinnen und Polizisten müssen sehr 
verschiedene, sehr komplexe Situationen beherr-
schen. Du musst rechtskundig sein und das Wissen 
auch in angespannten Situationen in der Praxis an-
wenden. Du musst Menschen einschätzen und mit 
ihnen umgehen können. Du brauchst eine gute All-
gemeinbildung, um dich im Laufe deines Berufsle-
bens möglicherweise mehrfach in immer neue The-
mengebiete einarbeiten zu können. Fremdsprachen 
sind ein Thema für uns. Die Bewerberinnen- und Be-
werberlage ist noch gut. Aber als Gewerkschaft kri-
tisieren wir, dass die Polizeien der Länder und des 
Bundes noch keine Antwort auf den Bevölkerungs-
rückgang gefunden haben. 

Dossier: Hat euch auch die neueste Welle der 
Landflucht getroffen?

Radek: Insofern als sich viele unserer Kolleginnen 
und Kollegen das Leben in vielen Städten nicht 
mehr leisten können, in denen sie für Sicherheit sor-
gen. Frankfurt ist für Polizistinnen und Polizisten 
eine zu teure Stadt geworden. Aber auch das östlich 
gelegene Aschaffenburg ist zu teuer. Wir bräuchten 
dringend Wohnungen für unsere Kolleginnen und 
Kollegen. Einige öffentliche Arbeitgeber tun was. 
Bei der Polizei ist dies Fehlanzeige.

Dossier: Gab es früher Polizeisiedlungen? 

Radek: Früher gab es Bundesdarlehenswohnun-
gen. Der Wohnraum in Deutschland ist knapp. Nicht 
nur für Polizistinnen und Polizisten.

Dossier: Wie attraktiv ist eigentlich die 41-Stun-
den-Woche verbunden mit Schichtdiensten, um 
junge Leute für den Polizeiberuf zu gewinnen?

Radek: Versprochen war, dass bei besserer Kassen-
lage die Wochenarbeitszeit wieder verkürzt wird. 
Mit 41-Stunden-Regelarbeitszeit plus Überstunden 
ist das Berufsbild nicht sonderlich attraktiv.

Dossier: Gab es das Versprechen in Schriftform 
oder war es in die Hand versprochen?

Radek: Mündlich. In einer Gesetzesbegründung 
2006/2007 kann ich mich da nicht daran erinnern. 
Das war das Versprechen, ja. Wir müssen jetzt erst 
mal durch die mageren Jahre durch. Wenn es uns 
mal besser geht, dann … 
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Lagebild Extremismus im öffentlichen Dienst. Vor 
Kurzem ist wieder eine rechtsextreme Zelle in Nord-
rhein-Westfalen ausgehoben worden. Die sind jetzt 
alle inhaftiert und warten auf den Prozess. Es ist ein 
Verwaltungsbeamter der Polizei dabei gewesen, 
der auch noch im Bereich der Passbeschaffung ein-
gesetzt gewesen sein soll. Das sind Dinge, die kön-
nen wir nicht dulden. Diese Leute haben im Polizei-
dienst nichts verloren.

Dossier: Im ausgehenden Mittelalter hieß es, 
eine gute Polizei zu haben, in einem stabilen 
Wohlstand zu leben. Polizei war der Inbegriff ei-
ner guten Ordnung insgesamt. Wir kannten in 
Deutschland auch eine ausgeprägte Obrigkeits-
polizei, eine den Nazis willfährige Polizei. Seit 
den 1980er Jahren existiert das Konzept der 
Bürgerpolizei, welche den Schutz der Bürgerin-
nen und Bürger zum Ziel hat und mit ihnen ko-
operiert, auch mit der Zivilgesellschaft. Ist das 
eigentlich noch die Gegenwart der Polizei. Oder 
besteht diese Polizei nur noch auf beschriebe-
nem und bedrucktem Papier fort?

Radek: Das ist das Leitbild, dem wir als Gewerk-
schaft der Polizei folgen. Die Frage nach der Zu-
kunft der Polizei stellte sich nach den Angriffen auf 
Redaktion und Verlag des französischen Satirema-
gazins „Charlie Hebdo“. Da kam sofort die Diskussi-
on hoch: Können wir uns überhaupt noch diese 
bürgernahe Polizei leisten oder müssen wir nicht 
derart aufrüsten, dass Polizei auf einen Gegner ant-
worten kann, der paramilitärisch geschult ist, der 
Kriegswaffen beherrscht? Oder ziehen wir uns in 
solchen Lagen zurück und die Bundeswehr wird 
dann im Inneren eingesetzt. Wir sind bei unserem 
Konzept der Bürgerpolizei geblieben. Es gibt jetzt 
immerhin leichte, ballistische Schutzwesten als 
Standardausstattung …

Dossier: … vor 20 Jahren mussten Polizisten 
und Polizistinnen sich die noch selbst anschaf-
fen.
Radek: Mittlerweile ist das in Ordnung gebracht. In 
der Beschaffung sind inzwischen auch Stichschutz-
schals, weil die Messerattacken zunehmen. Außer-
dem haben die Kolleginnen und Kollegen mittler-
weile ballistische Schutzhelme. Die tragen sie aller-
dings nicht als Grundausstattung, sondern haben 
die in oder auf ihren Autos liegen, wenn sie zu einer 
Lage kommen, wo sie damit rechnen müssen, dass 
sie mit Feuerwerkskörpern oder Kriegswaffen be-
schossen werden. 

Dossier: Im Alltag sieht man selten behelmte 
Polizistinnen und Polizisten – außer auf De-
monstrationen oder Großveranstaltungen.

Radek: Das macht die Idee von der bürgernahen 
Polizei aus. Man muss auf eine gefährliche Lage 

Radek: Der Rechtspopulismus in Deutschland ist 
das Ergebnis verschiedenster Ursachen. Polizisten 
sind sehr sensibel, wenn das Thema Rechtsstaat in 
der politischen Diskussion keine angemessene Be-
deutung bekommt. Es gibt in der ganzen Gesell-
schaft die Sehnsucht nach einfachen Antworten 
auf eine zusehends komplexer werdende Welt. Und 
es ist klar eine Zunahme an Komplexität, wenn 
plötzlich Hunderttausende an unseren Grenzen an-
kommen und Schutz suchen. Gut, noch einmal: Ich 
will keine Gesinnungsschnüffelei in der Polizei. 
Aber wer für eine rechtsextreme Partei antritt, wer 
gar mit dem Rechtsterrorismus in Verbindung steht 
oder Teil eines solchen Netzwerkes ist, muss den 
Dienst in der Polizei quittieren. Wir haben einen Eid 
auf die Verfassung geschworen. Friedrich Merz 
etwa hat 2019 gesagt, Polizei und Bundeswehr hät-
ten eine Neigung zur AfD. Das stimmt einfach nicht. 
Hier arbeiten in erster Linie Verfassungspatrioten 
und -patriotinnen. Für mich gilt die Maßgabe des 
Artikel 1 Grundgesetz: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.“ Dieser Satz steht für mich absolut, 
nichts an seinem Inhalt ist verhandelbar. Ich hoffe 
sehr, dass es zu einer Beobachtung der AfD durch 
den Verfassungsschutz kommt. Das würde viele, 
die jetzt augenzwinkernd in deren Versammlungen 
gehen, ins Nachdenken bringen. 

Dossier: Ich verstehe: Die übergroße Mehrheit 
der Polizistinnen und Polizisten steht zum frei-
heitlich-demokratischen Rechtsstaat. Und was 
ist mit dem Verfassungsschutz, an dessen Spit-
ze einige Jahre mit Hans-Georg Maaßen ein 
Mann steht, der sich hart an der Grenzlinie zwi-
schen Konservativismus und Rechtspopulis-
mus bewegt? Müsste der Verfassungsschutz 
die AfD beobachten, würde er sich da nicht 
selbst untersuchen?

Radek: Ich hoffe nicht, dass der Verfassungsschutz 
von seiner Aufgabe her schon so nahe an der AfD 
dran ist. Also ich erwarte, dass man da wirklich ein 
klares Bild bekommt. Es gibt auch in Teilen der Po-
lizei Tendenzen – es nimmt uns doch keiner mehr 
ab, dass es Einzelfälle sind, etwa wenn ich sehe, 
dass in Sachsen Polizisten und Polizistinnen einer 
Spezialeinheit über ihre Kopfstütze einen Schutz 
gezogen haben mit einem rassistischen Wappen 
oder sogar mit einem arischen Zeichen. Auch bei 
der sächsischen Polizei gibt es Angehörige, die bei 
einem Einsatz als Tarnnamen den Namen des Ter-
roristen Böhnert eintragen. Wenn ich sehe, dass 
sich in Mecklenburg-Vorpommern eine Aktions-
gruppe Nordkreuz bilden konnte. Das müssen wir 
insgesamt sehr ernst nehmen. Ich begrüße es, dass 
der Bundesinnenminister letztes Jahr gesagt hat: 
Wir müssen beim Verfassungsschutz mehr Stellen 
schaffen, damit wir auch mehr den Extremismus in 
den Sicherheitsbehörden durchleuchten können. 
Ich erwarte mir da einiges davon: Wir brauchen ein 
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hatte nichts mehr mit Community Policing oder 
Dienstleistung an den Bürgern zu tun, sondern 
ziemlich dezidiert mit Herrschaftsdemonstrati-
on“. 

Radek: Ich kenne die Castorentransporte. Sie wur-
den von uns als Polizei immer sehr personalintensiv 
begleitet. Es galt das Ziel, die Castoren müssen 
eben in das Zwischenlager Gorleben einfahren. Das 
haben wir durchgesetzt. Das geht nur mit Manpow-
er. Das Auftreten der Polizei war martialisch, der 
Widerstand war ebenfalls gut vorbereitet. Die Be-
schreibung ist korrekt. Diese Castoreneinsätze fie-
len genau in jene Zeit, in der wir als Gewerkschaft 
der Polizei sagten: Die Bürgerinnen und Bürger ha-
ben in Folge einer verfehlten Rotstiftpolitik die Poli-
zei nicht mehr im Alltag wahrgenommen. Es fehl-
ten diejenigen Frauen und Männer in Uniform, die 
man auf der Straße nach dem Weg fragen konnte. 
Und deren schiere Anwesenheit ein Gefühl von Si-
cherheit vermittelt. Bei umstrittenen Großprojekten 
kam es dann zu solchen Szenen. Das war nicht gut. 
Denn so entstand ein einseitiges Bild von der Arbeit 
der Kolleginnen und Kollegen. Für einen Politikwis-
senschaftler wie Rafael Behr liegt dann der Schluss 
sehr nahe, dass die Polizei der Büttel der Mächtigen 
ist. 

Dossier: Er belässt es aber nicht bei der Beob-
achtung von Castoreneinsätzen. Er schreibt 
sehr generalisierend, es entstehe zurzeit eine 
neue Kultur in der Polizei, die er „Cop Culture“ 
nennt. Beamtinnen, mehr noch Beamte suchen 
gezielt das Risiko, beschwören es herauf, für 
den Einsatz von Gewalt. Es werde immer weni-
ger der Befehl, sie auszuführen abgewartet, 
sondern es gebe geradezu ein Wollen nach Ge-
waltanwendung. Das wäre wohl eine neue Kul-
tur. 

Radek: Also ob die Beobachtung trägt … Ich kann 
das nicht nachvollziehen. Sucht man sich Conne-
witz oder Castorentransporte heraus, dann scheint 
das so. Aber in solche Situationen muss ich mich 
als Polizist auf meinen Nebenmann oder meine Ne-
benfrau links und rechts von mir ebenso wie auf 
den Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin absolut 
verlassen können. Das stiftet – klar – auch ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl.

Dossier: In Japan sagen Computer mithilfe 
„künstlicher Intelligenz“ (KI) voraus, an wel-
chen Orten und um welche Uhrzeit mit welchen 

vorbereitet sein. Alles andere wäre fahrlässig. Man 
darf das Eskalationsspiel der Terroristen und Terro-
ristinnen nicht mitspielen. Wir wollen nicht den 
„RoboCop“. Viele Kolleginnen und Kollegen reflek-
tieren: Was soll ich denn noch alles am Gürtel tra-
gen? Ich habe meine Handschuhe, die muss ich ha-
ben, wenn ich irgendwo eine Fundsache habe oder 
wenn ich jemanden durchsuche, damit ich nicht in 
eine Spritze oder in eine Rasierklinge rein fasse. Ich 
habe das Reizstoffsprühgerät, ich habe die Hand-
schellen, ich habe hier noch eine Taschenlampe. 

Dossier: Die Dienstwaffe. 

Radek: Die Dienstwaffe, die fällt mir immer als 
Letztes ein. Obwohl sie am schwersten wiegt. Wir 
wollen, dass die Polizistinnen und Polizisten mehr 
als Bürgerinnen und Bürger denn als hochgerüstete 
Sicherheitsmaschinen in der Öffentlichkeit auftre-
ten. 

Dossier: Wenn die Polizei eine leichte Maschi-
nenpistole tragen würde, wäre die Distanz zum 
Bürger und zur Bürgerin größer? 

Radek: Ja. Das erleben die Kolleginnen und Kolle-
gen so. Wenn wir Alarm haben, dann ist meistens 
die erste Stufe, dass man den Kolleginnen und Kol-
legen sagt: Ihr tragt ganz offen die Maschinenpisto-
le, damit die Bürgerinnen und Bürger merken, aha, 
da ist jemand, der aufpasst.

Dossier: Ein sehr ungewohnter Anblick, diese 
Streifen mit Maschinenpistolen. Um nicht zu 
sagen: verstörend.
Radek: So ist es gedacht. Es soll keinen Gewöh-
nungseffekt geben. Die Bürgerinnen und Bürger 
müssen Zugang zu ihrer Polizei haben. Maschinen-
pistolen stören dabei erheblich, sie schaffen Dis-
tanz.

Dossier: Nicht alle Beobachter und Beobachte-
rinnen der Polizei teilen ihr günstiges Bild der 
Bürgerpolizei. Der Wissenschaftler Rafael Behr 
hat vor der Hamburger Akademie der Polizei ei-
nen Vortrag gehalten. Ich zitiere jetzt einfach 
die Passage, in der es um die Einsätze geht, mit 
denen die Castorentransporte voll radioaktivem 
Material ins Zwischenlager im Wendland be-
gleitet wurden: „Da demonstrierte die deutsche 
Polizei bei den letzten Castortransporten nach 
einigen ruhigen Jahren wieder einmal, was sie 
an Polizei und Material aufzubieten hat. Dies 
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Daten, die man über sie gesammelt hat, zu einer 
Tätergruppe zu machen. Das hat für mich nichts 
mit Gefahrenabwehr zu tun. 

Dossier: Ich verstehe dich richtig, wenn du 
sagst: KI kann die Präventionsarbeit unterstüt-
zen. Zur Ermittlung von Täterinnen oder Tätern 
taugt sie nicht?

Radek: Exakt da verläuft aus meiner Sicht die 
Grenze. Ich kann sagen, ich habe einen verurteilten 
Pädophilen. Ich stelle fest, dass der Mann sich auf-
fällig in der Nähe von Schulen oder Kindertages-
stätten aufhält. Wenn ich das in eine Videoüberwa-
chung dieser Orte einspeise, kann das durchaus 
Gefahrenabwehr sein. Aber daraus dürfen keine 
chinesischen Verhältnisse werden, in dem von Kon-
sumgewohnheiten über Berufsstand, Engagement 
in der Gesellschaft und Versicherungsverläufen al-
les an Daten zusammengefasst werden kann und 
ein Profil entsteht, aus dem abweichendes Verhal-
ten konstruiert, schlimmer noch vorhergesagt wird. 
Ich möchte keinen Orwell-Staat. 
Die Diskussion ist aber erst an ihrem Anfang. Die 
Menschen geben im Internet ihre privatesten Infor-
mationen über sich preis, von ihren Liebsten, ihren 
Kindern, Kreditkartennummern, besuchte Seiten. 
Würde man die alle zusammenbauen, entsteht von 
jedem von uns ein mehr oder weniger vollständiger 
digitaler Zwilling, über den wir für die Werbewirt-
schaft berechenbar werden. Will ich aber als Staat, 
als Polizei, nach richterlichem Vorbehalt wohlge-
merkt, diese und jene Daten gewinnen, dann 
herrscht allergrößtes Misstrauen.
Jetzt schaue ich wieder in die Statistik, welche Ins-
titutionen vertrauenswürdig sind und welche nicht. 
Die Polizei steht ganz oben, das erworbene Vertrau-
en dürfen wir nicht verlieren.
Noch so ein Widerspruch: Die Bundespolizei sam-
melt jetzt Daten mit ihren Körperkameras. Wo wer-
den sie gespeichert? In einer Daten-Cloud die vom 
Bertelsmann-Konzern betrieben wird. Da sage ich 
mir: Leute, das kann doch hier nicht unsere Lösung 
sein! Wir müssen doch als öffentlicher Dienst eige-
ne, gute Lösungen finden. Wir können kein Privat-
unternehmen mit der Speicherung sensibelster Da-
ten beauftragen. Das kann nicht die Zukunft sein.

Dossier: Ich bedanke mich für das Gespräch.

Verbrechen zu rechnen ist. In der Präfektur Kan-
gawa gehen heute schon Polizisten und Polizis-
tinnen auf Streife und werden von einem Sys-
tem unterstützt, das ihnen „Gegenden und Zeit-
räume zeigte, an denen es häufiger zu 
Verbrechen und Unfällen kommt“, schreibt das 
digitale Magazin „futurezone.de“. Künftig solle 
ein KI-gestütztes System auf der Basis von zu-
nächst einer Million Verbrechen und 800.000 
Verkehrsunfällen Hotspots zeigen und darauf 
aufbauend lernen. Dann wolle die Polizei von 
Algorithmen errechnete Orten „verstärkt abde-
cken“ (futurezone.de, 2018). In Deutschland 
wurden ähnliche Erfahrungen mit dem Pro-
gramm PRECOBS gesammelt, das vor allem in 
städtischen Gebieten „ein nützliches zusätzli-
ches Werkzeug“ darstelle (Gerstner, 2018). Wie 
sieht die Polizeiarbeit im Ausgang des vor uns 
liegenden Jahrzehnts aus? Werden Verbrecher 
und Verbrecherinnen dann von Robotern ge-
jagt? Und Polizisten und Polizistinnen kümmern 
sich angeleitet von Algorithmen um die Vorbeu-
gung von Verbrechen und Unfällen?

Radek: Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2019 
zeigt, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in 
Deutschland kräftig zurückgegangen ist. Die Ein-
brecher und Einbrecherinnen sind nicht faul gewor-
den. Sondern das ist das Ergebnis exzellenter Er-
mittlungsarbeit. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
haben sich ganz genau angeschaut: Was sind die 
Tatorte? Was wurde gestohlen? Wann wurde ein-
gebrochen? Waren es freistehende Häuser? In klei-
nen, mittleren oder großen Gemeinden? Sie haben 
unendlich viele Parameter durchgemustert und da-
raus geschlussfolgert, wo das nächste Tatobjekt 
sein könnte. Zugleich haben viele Haus- und Woh-
nungsbesitzer und -besitzerinnen die Sicherheit an 
Eingängen verstärkt und Überwachungssysteme 
installiert. In Hamburg etwa hat die Sonderkom-
mission Castle so ein Projekt verfolgt. Das Durch-
mustern bietet sich bei Einbruchdiebstahl an, weil 
es sich häufig um routinierte Mehrfachtäter und 
-täterinnen handelt. Aus ihrer mehr oder weniger 
komplexen Routine folgen Muster, die sich erken-
nen lassen. 
Vor einer Entwicklung warne ich: Das beste Pro-
gramm ist nur so gut, wie die ihm von Menschen 
zugrunde gelegten Annahmen – oder jene, die sich 
ein Programm wie im Fall von KI selbst erarbeitet. 
Es darf nicht passieren, dass dabei schemenhafte, 
vorurteilsbeladene Muster programmiert werden 
oder vom Rechner als solche erkannt werden. 
KI-unterstützte Ermittlungs- oder Präventionsarbeit 
muss zu unserem Grundverständnis des demokrati-
schen Rechtsstaates passen, in dem jeder Mensch 
zunächst als unschuldig gilt. Ich hielte es für fahr-
lässig, eine bestimmte Altersgruppe aufgrund von 
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„KI-UNTERSTÜTZTE ERMITTLUNGS- UND 
PRÄVENTIONSARBEIT MUSS ZU UNSEREM 
GRUNDVERSTÄNDNIS DES DEMOKRATISCHEN 
RECHTSSTAATS PASSEN, IN DEM JEDER MENSCH 
BIS ZUM BEWEIS DES GEGENTEILS VOR GERICHT 
ALS UNSCHULDIG GILT. “ 
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Netzwerke gegen die Kriminalität

Stritt der frühere Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft 
der Polizei in den 1970er und 1980er Jahren um 
eine Befreiung des Polizeiberufes von seiner militä-
rischen Tradition, verändern heute neue Konzepte 
zur Vermeidung von Verbrechen das Bild von Poli-
zei. Zwar blockiert die von Rafael Behr beschriebe-
ne „Cop Culture“ die demokratische und soziale Er-
neuerung der Polizeiarbeit. Aber sie führt außer zu 
einer Ablehnung zeitgemäßer Polizeiarbeit zu 
nichts. Sie entspricht eher der Kultur eines Haufens, 
der ohne Kontakt zu einem Gegner nicht weiß, war-
um er existiert. So schafft sich ein „Haufen“ biswei-
len seine Gegner selbst, um durch tatsächlich oder 
inszenierte Kritik sein Selbstbild aufrechtzuerhalten.

Behr schreibt auch, dass sich selbst Anhängerin-

nen und Anhänger rustikaler Polizeimethoden Er-
kenntnissen der Polizeiarbeit des 21. Jahrhunderts 
öffnen müssen und mit entsprechenden Expertin-
nen und Experten kooperieren müssen. 

Über diese Veränderung von Polizeiarbeit 
schreibt der Jurist Thomas Feltes im OSZE-Jahr-
buch 2013 schon: „In den letzten Jahren hat sich 
das Verhältnis von Polizeiarbeit als öffentliche 
Dienstleistung, nach dem sich die Polizei primär an 
den Bedürfnissen der Bürger orientieren soll, zu-
nehmend durchgesetzt.“

Mit Hauruck und Mannschaftsgeist ist diese 
Aufgabe nicht zu bewältigen. Es braucht Polizistin-
nen und Polizisten, die sich für ihre Umgebung und 
nicht nur das Verbrechen interessieren: „Polizei und 
Bevölkerung produzieren dabei gemeinsam die Si-
cherheit, die in modernen Gesellschaften und vor 

Kapitel 4

REFORMIDEEN AUS WISSENSCHAFT, GESELLSCHAFT UND POLITIK FÜR EIN 
DEMOKRATISCHES SICHERHEITSKONZEPT

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD – die mit einer vierjährigen Unterbrechung – seit 2005 
die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland bestimmt – hatte 2018 ein Einsehen, dass 
Sicherheit auch funktionierende, gut ausgestattete Strafverfolgungsbehörden sowie perso-
nell gut ausgestattete Gerichte braucht. Die Entscheidung, 20.000 neue Stellen in den Si-
cherheitsbehörden zu schaffen, war überfällig. Sie stehen wie die Justiz vor dem Wechsel 
starker Jahrgänge in die Pension.
Das Zukunftsthema ist ein anderes: Wohin entwickeln die Parteien ihre Vorstellungen von 
Sicherheit? Die rechtsextreme AfD hat die Karten auf den Tisch gelegt. Sie will einen auto-
ritären Sicherheitsstaat, der von den Fesseln der Grundrechte befreit ist. Mit dem Konzept 
bürgernaher Polizeiarbeit liegt ein Konzept auf dem Tisch, das zeigt, welche Reformen mög-
lich sind, die das Zusammenleben demokratischer machen.
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allem auch in Gesellschaften, die sich im Umbruch 
befinden, von den Bürgern als ausgesprochen 
wichtiges Gut angesehen wird“ (Feltes, 2014).

Das Stichwort heißt Community Policing und 
wird von Feltes als „Philosophie des polizeilichen 
Tätigkeitswerdens“ beschrieben. Es gehe dabei 
nicht nur um die Einrichtung einer auf bürgernahe 
Arbeit abgestellten Abteilung im Polizeiapparat. 
Gleichzeitig müsse sich der Ansatz auf die „gesam-
te Behörde erstrecken“.

Die Polizeiarbeit bleibe freilich weiter für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung verantwortlich 
und verfolge Straftäterinnen und Straftäter. Feltes, 
einer der führenden Kriminologen der Republik: 
„Sie muss sich aber auch mit den Ängsten und Be-
fürchtungen der Bevölkerung beschäftigen.“ Ziel 
sei es, „das subjektive Sicherheitsgefühl der Bür-
ger zu stärken und ihnen das Gefühl zu vermitteln, 
dass ihre Probleme, Ängste und Schwierigkeiten 
ernst genommen werden.“

Ängste lassen sich jedoch nicht bekämpfen. Sie 
zurückzudrängen erfordert die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mit anderen Akteuren. Dies können 
anderen „staatliche Einrichtungen“ sein, „private 
Organisationen, NGOs (Nichtregierungsorganisati-
onen), Geschäftsleute, Eigentümer und Einzelper-
sonen, die in „die Produktion von Sicherheit einbe-
zogen werden“ müssten. Es gebe verschiedene 
Modelle, sie hätten aber alle zwei Gemeinsamkei-
ten: „Sie schaffen bessere Verbindungen zwischen 
Polizei, Gemeinde und Bürgern, die es erlauben, 
Strafverfolgung um andere öffentliche und private 
Leistungen zu ergänzen oder möglichst durch die-
se zu ersetzen.“ Und zweitens verstärkten sie die 
Fähigkeit der Polizei, „Probleme in der Kommune 
systematisch zu identifizieren und dann zu ent-
scheiden, wer in welcher Form darauf reagieren 
kann oder muss.“

Das Problem: Es sei vergleichsweise leicht, sol-
che Netzwerke in Quartieren zu etablieren, die 
durch einen hohen Anteil an Haushalten aus der 
Mittelschicht geprägt seien. „Bewohner der von 
Kriminalität meist stärker betroffenen sozial be-
nachteiligten Stadtvierteln“ benötigten einen „ver-
gleichsweise hohen Leidensdruck, um sich ent-
sprechend zu organisieren“.

Inzwischen ist der nachhaltige Ansatz zu einer 
vorbeugenden oder wie es im Fachjargon heißt 
„präventiven Polizeiarbeit“ dabei, grenzübergrei-
fend Standard zu werden. Das Projekt „Cutting Cri-
me Impact“ will dieses ambitionierte Ziel jedenfalls 
erreichen. Darin zusammengeschlossen sind ver-
schiedene Polizeien, etwa von Katalonien, Nieder-
sachsen oder der Großregion Manchester, eine 
Reihe von Universitäten und Zusammenschlüssen 
aus dem Bereich Kriminalprävention.

Der Abschlussbericht soll erst Ende September 
2021 vorgelegt werden. In einem Folienvortrag be-
richten Anke Schröder und Maximilian Querbach 
vom Landeskriminalamt Niedersachsen über die 

verschiedenen Ansätze, die auf dem Weg zu einer 
modernen Polizeiarbeit verfolgt werden. Ein 
Schwerpunkt: Um Kriminalität vorzubeugen, müs-
sen die Bereiche Stadtplanung und Stadtentwick-
lung in die Arbeit einbezogen werden. Ziel sei es 
„schützende bauliche Maßnahmen“ zu verankern 
und die „soziale Identifikation mit dem Quartier“ 
durch die Gestaltung des öffentlichen Raumes zu 
fördern (Querbach/Schröder, 2019).

Was da in Kreisen von Wissenschaft und Praxis 
theoretisch diskutiert wird, ist in manchen Städten 
bereits gute Praxis. In der belgischen Städten Me-
chelen etwa ging die Initiative für eine solche Kri-
minalpolitik nicht von der Polizei aus. Sondern vom 
Bürgermeister. Der Liberale Bart Somers wurde 
2001 ins Amt des Bürgermeisters gewählt. Meche-
len sei zu diesem Zeitpunkt eine darniederliegende 
Stadt mit hoher Arbeitslosigkeit, Kriminalität und 
sozialer Spaltung gewesen. „Der durchschnittliche 
Mecheler hatte im Jahr 2000 eine weit größere 
Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Wohnungsein-
bruchs zu werden, als sein Antwerper Landsmann 
– heute ist diese Chance statistisch gesehen nur 
noch halb so hoch“, schreibt Somers, in seinem 
2018erschienen Buch „Zusammenleben“. Inzwi-
schen stelle sich Mechelen ganz anders dar. Der 
Bürgermeister schwärmt: „Die Bevölkerung 
wächst durch den Zuzug vieler junger Familien auf-
fallend stark, und die Verarmung ist deutlich zu-
rückgegangen. Das durchschnittliche Einkommen 
steigt schneller als in Gesamtflandern. Außerdem 
sind wir die einzige Stadt, in der die Kinderarmut 
sinkt“ (Somers, 2018).

In seinem Buch beschreibt Somers, wie dieser 
Wandel bewirkt werden konnte. Zuerst habe er die 
„Unsicherheit zurückdrängen“ müssen. Er schickte 
Pferdepatrouillen in die Stadt, erhob eine Straf-
steuer „für Verursacher von Belästigungen“, der 
öffentliche Raum wurde mit Kameras überwacht, 
Polizisten und Polizistinnen gingen mit Rädern auf 
Streife, private Sicherheitsdienste wurden in der 
Umgebung des Bahnhofs und in Gewerbegebieten 
zusätzlich eingesetzt. Von Computern entwickelte 
Lagebilder, davon wird im Laufe des Textes noch 
die Rede sein, unterstützten die Polizei bei ihrer Ar-
beit.

Nachhaltige Veränderungen seien aber nur 
möglich, „wenn wir in gefährdete Stadtteile inves-
tieren“. Und zwar mit dem Ziel, Problemviertel zu 
entwickeln. „In den gefährdeten Quartieren setzen 
wir ausdrücklich auf eine qualitativ hochwertige 
bauliche Gestaltung des öffentlichen Raums, als 
ein Signal, das die Menschen, die dort leben, eben-
so viel Wert sind wie die Bewohner der reicheren 
Viertel.“ Die Menschen leben „dicht an dicht“, es 
brauche also mehr Raums und Luft zum Atmen. 
„Aber“, schreibt Somers, „wir sind nicht naiv und 
installieren zugleich Kameraüberwachungssyste-
me, um das Risiko von Belästigungen und Vanda-
lismus zu begrenzen“.
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Die Stadtpolitik beschränkt sich nicht allein mit 
dem öffentlichen Raum. „Seit einigen Jahren über-
prüfen wir in einer Reihe ausgewählter Straßen je-
des einzelne Haus darauf, ob es dort schwere Ver-
stöße gegen das Baurecht gibt, ob alle, die dort 
wohnen, gemeldet sind, ob die Normen der Wohn-
qualität eingehalten werden und dort ansässige 
Unternehmen die notwendigen Betriebslizenzen 
haben.“ Geschäfte, in denen mit Drogen gehandelt 
wird, werden in Mechelen konsequent geschlos-
sen, Mieter und Mieterinnen werden auf Kosten 
von Miethaien in alternativen Wohnungen unterge-
bracht und wenn Vermieterinnen oder Vermieter 
Wohnungen leer stehen lassen, werden darauf Ab-
gaben erhoben.

In seiner Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung 
weist Jens Wurtzbacher ergänzend darauf hin, dass 
es funktionierender „sozialer Netzwerke und zivil-
gesellschaftlicher Strukturen im Sinn von Vereinen, 
Initiativen oder lokalen Parteistrukturen“ bedarf, 
um Stadtviertel zu entwickeln (Wurtzbacher, 2018). 
Je höher das Gemeinschaftsgefühl entwickelt ist, 
umso geringer sei das Level von Kriminalität und 
umso höher das Gesundheitsniveau.

Den Wert von aktiven Nachbarschaften schätzt 
Thomas Feltes ganz ähnlich ein. „Das zentrale über-
geordnete Ziel besteht darin, Strategien zu entwi-
ckeln, die soziale Kohäsion einer Gemeinschaft so 
zu stärken, dass diese Gefahren selbstständig ent-
gegentrete bzw. größere Selbstheilungs- und Un-
terstützungskräfte freisetzen kann.“ Aber auch der 
Einsatz von moderner Computertechnik kann dazu 
beitragen, Kriminalität zurückzudrängen und eine 
der Ursachen für Kriminalitätsfurcht zu beseitigen. 
Es geht um „Intelligence Led Policing“. Dazu wer-
den Computer mit allen Informationen gefüttert, 
die sonst als Einzelfälle und nach Straftaten regist-
riert werden. In Den Haag aber werden nicht nur 
Straftaten erfasst, sondern auch Wiederholungs- 
und Intensivtäter und -täterinnen, Tatorte, Men-
schen, die wiederholt Opfer einer Straftat wurden 
sowie Banden. Langzeituntersuchungen hätten ge-
zeigt, dass „sich die Hälfte der begangenen Strafta-
ten in lediglich fünf bis sechs Prozent der Straßen-
segmente der [...] von ihnen untersuchten Stadt er-
eigneten“.

Die eingesetzten Algorithmen geben Hinweise 
auf Risikofaktoren und wie Menschen dort vor Kri-
minellen geschützt werden könnten (Feltes, 2014).

In Japan geht man einige Schritte weitere. Die 
Medienplattform futurezone.de berichtet, dass in 
der Präfektur Kanagawa von 2020 an ein von künst-
licher Intelligenz (KI) gestütztes System Voraussa-
gen treffen soll, wo und wann ein Verbrechen ge-
schehen werde.

Das System arbeite auf einer Datenbasis von 
rund einer Million Verbrechen der Vergangenheit. 
Das System bezieht nicht nur Daten aus der Krimi-
nalitätsstatistik ein. Es nutzt auch Angaben über 
Wetter oder „die Beschaffenheit der Umgebung“. 

Sobald das System laufe, berichtete futurezone.de, 
würde es Beamte und Beamtinnen verstärkt zu 
Standorten entsenden, „welche die KI als beson-
ders gefährdet für Verbrechen und Unfälle aus-
weist“ (futurezone.de, 2019).

Ob jede neue Mode tatsächlich die Erfolge er-
zielt, welche Überschriften versprechen, kann be-
zweifelt werden. Auch in Deutschland haben Poli-
zeien mit dem „Predictive Policing“ Erfahrungen 
gesammelt. Etwa in Baden-Württemberg, wo eine 
entsprechende Technologie versuchshalber einge-
setzt wurde. Dominik Gerstner, der das Projekt wis-
senschaftlich begleitet hat, zeigt sich nur in Gren-
zen überzeugt. Der Forscher am Freiburger 
Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminali-
tät, Sicherheit und Recht schreibt zusammenfas-
send: „Trotz einiger positiver Ergebnisse sind die 
Auswirkungen auf die Kriminalität nach wie vor un-
klar und der Umfang der kriminalitätsreduzierenden 
Effekte scheint moderat zu sein“ (Gerstner, 2018).

Er rät zur Vorsicht: Innerhalb der Polizei sorge die 
KI-gestützte Arbeit für Spannung.

Auch eine Studie der Universität Hamburg 
kommt zu einem nüchternen Ergebnis: Eine Revolu-
tion der Polizeiarbeit dürfe man sich nicht erwar-
ten. Es sei eine Fortsetzung „von verstärkt techno-
logisch-informationsbasierten Entwicklungen“ der 
vergangenen Jahre (Egbert, 2019).

Expertinnen und Experten  
warnen vor Aktionismus

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Straf-
verfolgung erscheint logisch, weil Täter und Täterin-
nen sowie Tätergruppen immer wieder gelernten 
Mustern folgen. Daraus resultieren Einsatzmuster, 
die etwa durch Präsenz oder sogar gezielte Anspra-
che verhindern, dass überhaupt erst eine Straftat 
begangen wird. Wenn die Zahl der Wohnungsein-
brüche dadurch sinkt, ist das für die Bürgerinnen 
und Bürger erfreulich. Allerdings führe diese zuneh-
mend präventive Praxis von Verbrechensbekämp-
fung dazu, dass sich die Strafverfolgungsbehörden 
vom eigentlichen Auftrag des Strafrechts entferne. 

Dieses bedeute „eigentlich Strafverfolgung“ und 
nicht Straftatverhinderung. In einem Aufsatz für die 
Zeitschrift „CILIP“ warnt im Zusammenhang mit 
der neuen Methode dieses „Predictive Policing“ der 
Berliner Strafrechtler Benjamin Derin vor einer Aus-
weitung zuerst der Straftatbestände, die es dann 
der Polizei erlauben, in den Bereich der geschütz-
ten Persönlichkeit eines Verdächtigen oder einer 
Verdächtigen einzudringen. „Besteht der Verdacht 
einer Straftat, eröffnet sich der Polizei eine Vielfalt 
an [...] Maßnahmen von der Telekommunikations-
überwachung, kurz TKÜ genannt über die Observa-
tion und den Einsatz verdeckter ErmittlerInnen bis 
zur Wohnungs- oder Online-Durchsuchung“. Zwar 
müssten solche Eingriffe von einem Gericht bestä-
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tigt werden. Ob diese aber wirklich geprüft, ehe sie 
entschieden werden, ist offen. Anwalt Derin kennt 
die Statistik: „So wurden in Berlin zwischen 2008 
und 2016 bei steigender Tendenz insgesamt 14.476 
TKÜ-Anordnungen beantragt, von denen jede ein-
zelne genehmigt wurde“. Allein 2016, so Derin wei-
ter, seien 1.889 solcher Anträge genehmigt und 
„mehr als eine Million Gespräche abgehört wor-
den.“

Konsequent zu Ende gedacht sei „zudem denk-
bar, dass die strafrechtliche Intervention erfolgt, 
bevor die Beschuldigten wissen, dass sie eine 
Rechtsgutsverletzung begehen werden“. Die in 
Deutschland noch „eher harmlosen“ Pilotprojekte 
seien „bereits jetzt problematisch“, weil das repres-
sive Strafrecht auf die Prävention angewandt wer-
de. Aus Sicht des Rechtsstaates sei es zudem prob-
lematisch, dass Kompetenzen bei der Polizei ge-
bündelt würden und eigentliche Befugnis der 
Staatsanwaltschaft, Verfahren zu leiten, in den Hin-
tergrund gedrängt würde (Derin, 2018).

Der stille Wechsel von der Strafverfolgung zum 
Eingriff des Staates, bevor eine Straftat begangen 
wird, ist Teil eines seit Jahrzehnten anhaltenden 
Trends, der (inneren) Sicherheit, mehr und mehr 
Freiheitsrechte zu opfern. Einen enormen Schub er-
fuhr diese Politik als Folge der Anschläge mit geka-
perten Passagierflugzeugen vom 9. September 
2001 in New York und Washington. Humanistische 
Union und die Gustav Heinemann-Initiative legten 
2009 ein „Graubuch Innere Sicherheit“ vor, in dem 
sie eine „schleichende Demontage des Rechts-
staats“ beschrieben. „Das Motiv der gegenwärti-
gen Sicherheitspolitik bildet das Feindbild eines is-
lamistischen Terrorismus. Wenn dabei von einem 
‚home grown terrorism’ die Rede ist, dessen Ge-
fährlichkeit sich daraus ergebe, dass seine Anhän-
ger unerkannt in der Mitte unserer Gesellschaft le-
ben, erinnert dies an jene Kultur des Verdachts, die 
der Staat bereits zur Verfolgung vermeintlicher Ver-
fassungsfeinde und in seinem Kampf gegen die 
RAF etabliert hat“, schreiben der Politikwissen-
schaftler Werner Koep-Kerstin und die Juristin Ro-
semarie Will in der Einleitung zu dem Graubuch.

Den beiden gibt besonders zu denken, dass die 
beiden sogenannten Sicherheitspakete schon sehr 
kurz nach den Anschlägen dem Bundestag zur Ab-
stimmung vorgelegt wurden. „Die Geschwindigkeit 
[...] weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um 
neu formulierte Gesetze zur Bekämpfung eines 
[neu aufgetauchten, hih] islamistischen Terrorismus 
handelt.“ Vielmehr, so die beiden Vorstandsmitglie-
der der Humanistischen Union, hätten zahlreiche 
der Vorschläge schon fertig in den Schubläden von 
Innenpolitikern und -politikerinnen gelegen. Man 
habe sie nur hervorgeholt, da die Situation nach 
dem Terrorakt Abstimmungen ohne großen Wider-
stand versprach. Bis heute, so Koep-Kerstin und 
Will, habe das hinter dem Gesetz stehende Verspre-
chen „mehr Sicherheit zu schaffen“ den Beweis 

nicht angetreten. Das war der Stand 2009 
(Koep-Kerstin/Will, 2009). Der Terrorist Anis Amri 
steuerte den von ihm entführten Lkw sieben Jahre 
nach Erscheinen des Graubuchs am 19. Dezember 
2016 in einen Berliner Weihnachtsmarkt. Der Täter 
war der Polizei bekannt, die Entwicklung seiner Ge-
fährlichkeit wurde vollkommen falsch eingeschätzt. 

In dem Graubuch erinnert der Rechtsanwalt Till 
Müller-Heidelberg daran, dass bei der gemeinsa-
men Anhörung von Innen- und Rechtsausschuss 
des Deutschen Bundestages „alle 17 geladenen 
Sachverständigen“ erklärt hätten „dass keine einzi-
ge, der mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz 
vorgesehen Gesetzesänderungen den Anschlag am 
11. September 2001 verhindert hätte“.

Auch die Datenschutzbeauftragten von Bund 
und Ländern erklärten gemeinsam, „gegenwärtig 
wird ohne Rücksicht auf das grundrechtliche Über-
maßverbot vorgeschlagen, was technisch möglich 
erscheint, anstatt zu prüfen, was wirklich geeignet 
und erforderlich ist.“

Und der Bund deutscher Kriminalbeamter mahn-
te an, auf politische Kraftmeierei solle in der Dis-
kussion verzichtet und stattdessen eine „kritische 
Fachdiskussion geführt werden.

Müller-Heidelbergs Fazit: „Die gefährliche Tona-
lität ergibt sich aus der Summe. Die Erfassungsnet-
ze werden dichter, die beobachtungsfreien Zonen 
kleiner. Aus dem freiheitlichen Rechtsstaat wird ein 
fürsorglicher Präventionsstaat, der seine Bürger 
nicht mehr als unverdächtig, sondern als potenziell 
verdächtig betrachtet“ (Müller-Heidelberg, 2009).

In einer Sammlung von „Reformvorschlägen für 
die deutsche Sicherheitsarchitektur“, herausgege-
ben von der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahre 2018, 
wird in der Innenpolitik zu einem Kurswechsel von 
den Symbolthemen, die synonym für schärfere Ge-
setze stehen, zu einer sachlichen Debatte geraten. 
Die beiden Autoren, Dietmar Molthagen, bis 2018 
bei der Stiftung für Themen der inneren Sicherheit 
zuständig und Stefan Uecker, innenpolitischer Re-
ferent der SPD-Bundestagsfraktion schreiben: In-
nenpolitik dürfe sich „nicht an den lautesten Stim-
men ausrichten“ und sich schon gar nicht vom 
„Rechtspopulismus“ treiben lassen. Sie haben kei-
ne Berührungsängste mit dem Thema Prävention. 
Es sei immer besser, schreiben sie, „wenn eine 
Straftat gar nicht erst begangen wird: Es gibt kein 
Opfer, das geschädigt wurde, niemand wird zum 
Straftäter und der Staat spart an dieser Stelle Res-
source der Strafverfolgung“ (Molthagen/Uecker, 
2018).

Gewerkschaften prägen Sicherheitskultur

Gewerkschaften in Deutschland verfolgen seit ihren 
ersten Gründungen im 19. Jahrhundert nie allein 
das Ziel, Lohn, Gehalt und die Rahmenbedingungen 
der Arbeit zu entwickelt.
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Sozialversicherungen nach heutigem Verständnis 
und Mitbestimmung sowie Schutz vor willkürli-
cher Kündigung kamen nur zustande, weil die Ge-
werkschaften sich nicht auf die Rolle als Tarifma-
schinen beschränkten. Sondern weil sich auch für 
die Demokratie und den Rechtsstaat einsetzten.

Gewerkschaften prägen wie selbstverständlich 
auch ihre Branchen. Ob das in der Chemie ist, im 
Stahl oder in den Schulen: Gewerkschaften set-
zen sich dafür ein, dass ihre Branchen florieren 
und gesellschaftlich anerkannt sind.

Beim Thema Sicherheit ist dies eine sehr an-
spruchsvolle Aufgabe. Schließlich geht es bei der 
„Produktion von Sicherheit“ nicht um gewöhnli-
che Wirtschaftsbedingungen, wie das Grundge-
setz den Gestaltungsanspruch für Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände definiert. Es geht 
um Sicherheit, ein Grundbedürfnis aller Men-
schen und damit eine in der Bevölkerung, von Po-
litikerinnen und Politikern sowie Expertinnen und 
Experten hochkontroverse Angelegenheit.

Dazu nehmen sie – wie sollten Gewerkschaften 
auch anders handeln? – zunächst den Standpunkt 
der vertretenen Beschäftigten wahr und ziehen 
Expertinnen und Experten zurate, um überprüfen 
zu können, ob die Forderungen auch wirklich dem 
allgemeinen Interesse dienen.

Damit können Gewerkschaften auch anecken, 
denn das allgemeine Interesse zu formulieren 
kann immer nur ein Versuch sein. Der Politikwis-
senschaftler Bernhard Frevel etwa schreibt in sei-
ner Einführung in das Thema innere Sicherheit: 
Gewerkschaften zeichneten sich dadurch aus, 
dass sie „eine recht starke Position in der öffentli-
chen Debatte um die innere Sicherheit“ erworben 
haben. Sie würden mitunter den Eindruck erwe-
cken, „für die Polizei als Institution zu sprechen“.

Kurzum: Der Autor findet Kompetenz, mit de-
nen eine Gewerkschaft sich zu Themen ihrer Mit-
glieder äußert, als anmaßend. Sein Vorwurf reicht 
noch weiter. Er bezieht sich in seinem Lehrbuch 
auf eine Behauptung des Hamburger Polizeiwis-
senschaftlers Rafael Behr, der – ohne zu differen-
zieren – behauptet, die Gewerkschaften „beteilig-
ten sich an der Konstruktion gesellschaftlicher Ri-
siken, in dem sie aus der polizeilichen Perspektive 
Sicherheitsprobleme und Unsicherheitsphänome-
ne betrachten“, um daraus politischen Profit zu 
schlagen, in dem sie etwa eine bessere Ausstat-
tung an Personal oder mit Technik daraus ablei-
ten.

Möglicherweise trifft die Auseinandersetzung 
auf Gewerkschaften zu. Aber es ist nicht die Ge-
werkschaften der Polizei (GdP). Die Polizeigewerk-
schaft im Deutschen Gewerkschaftsbund bezieht 
ihre Kraft aus zwei Quellen (siehe Kapitel II). Die 
eine Quelle ist – für Gewerkschaften ein selbstver-
ständliches Muss – die Qualität der Vertretung 
und Beratung ihrer Mitglieder. Insbesondere bei 
Themen wie Besoldung, Arbeitszeit, Sozialrecht 

oder Laufbahn muss eine Gewerkschaft ein hohes 
Maß an Kompetenz besitzen.
Erschwerend für die GdP: bis heute dürfen Beam-
te in Deutschland nicht streiken. Trotzdem gelin-
gen der GdP als Gewerkschaft im öffentlichen 
Dienst im Verbund mit anderen DGB-Gewerk-
schaften gute Abschlüsse.

Die GdP-Idee von der Bürgerpolizei, das Be-
rufsbild vom Polizisten oder von der Polizistin 
nicht als Befehlsempfänger oder -empfängerin, 
sondern als verantwortlich und reflektiert han-
delnden Staatsbürger beziehungsweise -bürgerin 
in Uniform hat die Kultur der Polizei vom Hilfsmili-
tär der Kaiserzeit in die demokratische Gegenwart 
befördert.

Selbst die neuen Vorschläge etwa von Thomas 
Feltes finden eine Entsprechung im Reformdis-
kurs der frühen 1970er Jahre. Klaus Hübner war 
„erlernter Hauptwachtmeister, lange Jahre Ge-
schäftsführer der GdP und SPD-Bundestagsabge-
ordneter“, schrieb das damalige Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“ 1973 in einem Beitrag über 
die Reform der Polizei in Berlin. Hübner war 1969 
Polizeipräsident von West-Berlin geworden. Zu 
seinem Einstieg habe er gesagt: Polizisten müss-
ten als „Schützer dieser demokratischen Gesell-
schaft auch Demokratie am Arbeitsplatz erleben. 
[...] Befehl, Weisung und Gehorsam, das geht 
nicht mehr“. Dazu müsse es eine „Führung im 
Mitarbeiterverhältnis“ geben. Für die damalige 
Zeit – inmitten der Studentenunruhen – eine Revo-
lution.

Damit nicht genug: Die Berliner Polizei, in der 
einstigen Frontstadt zwischen West und Ost „in 
militärischen Kategorien erzogen“ sollte, wie „Der 
Spiegel“ damals schrieb, aus dem militärischen 
Korsett in die Gesellschaft geführt werden. Statt 
in Kaserne oder Unterkunft konzentriert, wurden 
die Polizisten dezentral eingesetzt. Statt in 115 Re-
vieren zu arbeiten, sollten unterhalb von 28 Poli-
zeiabschnitten 390 bürgernahe „Kontaktberei-
che“ eingerichtet werden, für die je ein Beamter 
verantwortlich zu sein habe.

Das Magazin ging damals auch auf die Thesen 
von Kurt Gintzel und seinem Kollegen Alfred Die-
tel ein: „Sie fordern, dass Westdeutschlands Poli-
zei schon in der Ausbildungsphase mit Kasernie-
rung und Uniformzwang bricht. Denn bevor 
Deutschlands Schutztruppe imstande ist, nun-
mehr soziale Prozesse zu regulieren, darf sie sich 
nicht mehr als Truppe fühlen.“

Von der Politik wurde das damals abgewehrt. 
Die Bedrohung durch die RAF half den Konserva-
tiven, wie Nordrhein-Westfalens damalige Innen-
minister Willi Weyer, der angesichts der terroristi-
schen Bedrohungslage erklärte, es gebe „einige 
Futurologie auch in unserem Bereich“, die mei-
nen, – so zitiert ihn „Der Spiegel“ – „der Polizeibe-
amte sei mehr ein Sozialingenieur“.

Der Versuch, das Berufsbild des Polizisten – da-
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mals waren Frauen zum Dienst noch nicht zuge-
lassen – neu, demokratisch zu interpretieren, 
scheiterte in den Folgejahren (Der Spiegel, 1973).

In seiner Rückschau auf die ersten Jahrzehnte 
der Polizei in Deutschland schrieb der einstige 
GdP-Vize Gintzel dann selbst: „Der Begriff Sozialin-
genieur wurde 1970 erstmalig von der GdP ver-
wendet. Die GdP verstand darunter einen Fach-
mann für Fragen der inneren Sicherheit, der im 
Stande ist, wissenschaftliche Erkenntnisse über 
Ursachen von Sicherheitsstörungen, insbesondere 
solche, die vom menschlichen Verhalten ausge-
hen, in die Praxis der Prävention umzusetzen“ 
(Gintzel, 2013).

Der Begriff sei in der öffentlichen Debatte nicht 
akzeptiert worden, die GdP habe ihn daraufhin 
auch nicht mehr verwendet. Anders, als er damals 
im Spiegel“ klagte, habe der Terrorismus darauf 
keinen Einfluss gehabt.

Die GdP pflegt ein selbstkritisches Verhältnis zur 
Arbeit der Polizei bzw. auch zu den Aufträgen, mit 
denen ihre Mitglieder konfrontiert sind. Selbst Rafa-
el Behr, der die Polizeigewerkschaften sehr pau-
schal kritisiert, erkennt diese Rolle der GdP an. In 
seiner Auflistung von Ereignissen, die die Welt der 
Polizei veränderten, notiert er für das Jahr 1998: 
„GdP sagt im Zusammenhang mit den Mängeln 
beim Castor: Atomindustrie handelt menschenver-
achtend.“

Zurück zum Sozialingenieur. Was Feltes heute 
als „bürgernahe Polizeiarbeit“ beschreibt, also das 
Arbeiten vor Ort, mit Initiativen, Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Vereinen und Institutionen zur ge-
meinsamen Produktion von Sicherheit, hat seinen 
Anfang nicht im irgendwo. Sondern in einer Poli-
zeischule in Bielefeld im Jahre 1948, wo der junge 
Polizist Gintzel und andere lernten, dass Polizei 
auch demokratisch geht.

In der Entwicklung der Arbeitsbedingungen hat 
die GdP kurz nach der Jahrhundertwende Ver-

schlechterungen hinnehmen müssen. Zum Beispiel 
bei der Arbeitszeit. Bundesbeamte und Bundesbe-
amtinnen etwa arbeiten seit 2004 40 und seit 2006 
41 Stunden in der Woche. In den Ländern sieht es 
kaum besser aus. Argumentation für die damalige 
Anhebung: Die Beamtinnen und Beamten müssten 
„ihren Beitrag“ dazu leisten, die Defizite der öffent-
lichen Hand auf null zu fahren.

Als die Haushalte von Bund und Ländern diesen 
Anspruch sogar übertrafen – seit mehreren Jahren 
erwirtschafteten sie Überschüsse, fragte die Frakti-
on Die Linke im Bundestag, ob denn nun auch die 
Arbeitszeit zurückgefahren werde. In ihrer Antwort 
erkläre die Bundesregierung: „Eine Reduzierung 
der wöchentlichen Arbeitszeit ist nicht geplant.“ 
Ungeachtet der Überschüsse in den Haushalten 
heißt es in der Drucksache 19/7774, „dass im Sinne 
einer auf Nachhaltigkeit angelegten Haushaltsfüh-
rung am Ziel der Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte festgehalten werden muss“ (Bundesre-
gierung, 2019a).

Ver.di ist die Gewerkschaft der Beschäftigten im 
privaten Sicherheitsgewerbe. Das war nicht immer 
so. Die GdP trat dem Deutschen Gewerkschafts-
bund bei. Bis dahin waren Polizisten und Polizistin-
nen auch in der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr organisiert. Seither organi-
siert die ÖTV-Nachfolgegewerkschaft die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Sicherheitsgewerbes, 
das an vielen Stellen wie zum Beispiel an Flughäfen 
Aufgaben von der Polizei übernommen hat oder in 
Unternehmen für die Privatwirtschaft arbeitet. 

Ver.di hat begonnen, die vor zwanzig Jahren im 
prekären Bereich beginnenden Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen zu entwickeln. So wurde 
1990 in Nordrhein-Westfalen einer qualifizierten 
Fachkraft (Entgeltgruppe II) noch ein Stundensatz 
von umgerechnet 5,84 Euro bezahlt. Im Jahr 2016, 
vor allem nach einer Reihe massiver Streiks im Ge-
werbe etwa in den Bereichen Geld- und Werttrans-
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porte sowie Flughäfen, lagen die Entgelte in der 
gleichen Tarifgruppe bei 12,43 Euro (Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen, 2017). Seit dem 1. Januar 
2020 erhalten Sicherheitsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter mit erfolgreicher IHK-Prüfung 16,75 
Euro in der Stunde (Bundesverband der Sicherheits-
wirtschaft, 2018). Damit ist es ver.di gelungen, eine 
Branche aus der Schmuddelecke herauszuführen – 
auch weil es ein großer Teil der Branche selbst so 
will.

Die Parteien bereiten sich auf  
eine Sicherheitsdiskussion vor

Für die Parteien steht das Thema Sicherheit weit 
oben auf der Agenda – schließlich reagieren die Bür-
gerinnen und Bürger äußerst sensibel, wenn der 
Eindruck entsteht, dass Kriminalität aus dem Ruder 
läuft – auch wenn sie nur das Gefühl haben. Die 
Themen sind geläufig, der Angsthaushalt ist gefüllt 
mit Sorgen und Ängsten.

Als der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD Anfang 2018 geschlossen wurde, konnte 
niemand ahnen, dass die größte Herausforderung 
auf dem Feld der Sicherheit ein Krankheitserreger 
aus dem fernen China sein würde. Im Vordergrund 
stand 2018 ein „Pakt mit dem Rechtsstaat“, der mit 
den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsiden-
ten der Länder vereinbart werden sollte.

Hintergrund des Paktes war die Empörung in der 
Gesellschaft über die Übergriffe unter anderem von 
Geflüchteten gegen vor allem junge Frauen auf der 
Kölner Domplatte in der Silvesternacht 2015/16 un-
ter den Augen einer Polizei, nicht einschritt oder 
einschreiten konnte. Die AfD und andere rechtsext-
reme Gruppierungen und Bewegungen machten 
daraus eine Angstkampagne, die den Rechtsstaat 
und die öffentliche Sicherheit in Zweifel zog.

Der Pakt für den Rechtsstaat sollte vor allem die 
über Jahre gelichteten Reihen in Justiz und Polizei-
en auffüllen. So setzte sich die Regierung zum Ziel, 
mit den Ländern 2.000 neue Stellen für Richterin-

nen und Richter zu schaffen, die Justiz zu digitali-
sieren und „interkulturelle Kompetenz aufzubauen“.
Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern 
sollten um 15.000 Stellen aufgestockt werden. Al-
lein im Bund werde man 7.500 Stellen schaffen. Das 
Bundeskriminalamt solle zu einem „Datenhaus im 
polizeilichen Informationsverbund“ werden. Die 
Strafprozessordnungen sollten gestrafft, Qualitäts-
standards für Gerichtsdolmetscherinnen und -dol-
metscher bundeseinheitlich geregelt und sogenann-
te Musterfeststellungsklagen für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher eingeführt werden.

Im Bereich der Cyberkriminalität wurde verein-
bart, die Herstellerinnen und Hersteller „stärker in 
die Pflicht zu nehmen“. Die Cyberabwehr solle aus-
gebaut und verbessert werden, die „Rolle des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik“ 
ein weiteres Mal gestärkt werden. Und bei Ermitt-
lungen sollte es bei der technischen Überwachung 
von Fernmeldegeheimnissen künftig keinen Unter-
schied mehr machen, ob „Nutzerinnen und Nutzer“ 
telefonierten, sich per SMS verständigten oder ei-
nen Messenger-Dienst benutzten (Bundesregie-
rung, 2018). 

Von ihren Zielen hat die Koalition einiges umset-
zen können. Im Januar 2019 wurde der Pakt zwi-
schen Bund und Ländern „für den Rechtsstaat“ ge-
schlossen, wie beabsichtigt, wurde vereinbart, dass 
Bund und Länder die anvisierte Zahl neuer Stellen 
in den Gerichten und Sicherheitsbehörden schaffe.

Um Hass und rechtsextremistischer Hetze vorzu-
bauen, wurden Internet-Anbieter in die Pflicht ge-
nommen. Sie müssen fortan Fälle von Hasskrimina-
lität melden, was mehr oder minder gut gelingt. Da-
mit die Anzeigen auch bearbeitet werden, wurde 
beim BKA eine entsprechende Zentralstelle ge-
schaffen. Das BSI wurde, wie geplant, personell 
aufgestockt. Und um die wachsenden Gefahren für 
die Sicherheit aus dem Netz schuf die Koalition in 
der ersten Hälfte ihrer Amtszeit einen „Nationalen 
Pakt Cybersicherheit“, in dem Bund und Wirtschaft 
Strategien „zur Abwehr digitaler und nichtdigitaler 
Angriffe durch Wirtschaftsspionage und -kriminali-
tät“ besser abwehren zu können.



Dossier Nr. 7, 06.2020 ·  Seite 51

Als die Koalition im November 2019 ihre „Be-
standsaufnahme“ vorlegte, in der sie über die Um-
setzung des Koalitionsvertrages berichtete, war die 
Modernisierung des gerade von seinem rechtslasti-
gen Präsidenten Maaßen befreite Bundesamtes für 
Verfassungsschutz noch nicht umgesetzt und im 
BKA ein „Risikobewertungsinstrument“ für „beson-
ders gefährliche Rechtsextremisten“ noch nicht 
etabliert worden. Künftig, so hieß es hoffnungsvoll 
in der Bilanz zur Halbzeit, sollten auch rechtsextre-
mistische Einzeltäter und Einzeltäterinnen, „die 
sich über einen längeren Zeitraum unauffällig ver-
halten“ noch mehr beobachtet werden (Bundesre-
gierung, 2019b).

Die Positionierung der im Bundestag vertretenen 
Parteien zur inneren oder öffentlichen Sicherheit ist 
gegenwärtig schwer nachzuzeichnen. Das liegt 
nicht allein, aber auch an der Corona-Krise. In der 
CDU ist zusätzlich der von der noch amtierenden 
CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in-
itiierte Programmprozess durch ihren angekündig-
ten Rücktritt ins Stocken geraten. Bei der SPD ist 
die Programmarbeit aus vergleichbarem Grund auf 
Halt. Der 2017 vom Vorsitzenden Martin Schulz aus-
gerufene programmatische Erneuerungsprozess 
der SPD führte Ende 2018 noch zu einem Zukunfts-
kongress – danach gab es einen weiteren Wechsel 
an der Spitze der Sozialdemokratie.

In der Diskussion hat sich der Vorsitzende der 
Nordrhein-Westfalen-SPD und Bundestagsabge-
ordnete Sebastian Hartmann positioniert. Er wider-
setzt sich der von konservativen Innenpolitikerinnen 
und Innenpolitikern betriebenen Verkürzung des Si-
cherheitsbegriffes auf Strafverfolgung.

In einem von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröf-
fentlichten Aufsatz, schreibt er: „[...] echte Freiheit 
existiert nur dort, wo Menschen sicher sind“. Er 
meidet den Kampfbegriff „innere Sicherheit“ und 
ersetzt ihn durch „öffentliche Sicherheit“. Freiheit 
und Solidarität nennt er „eng miteinander ver-
knüpft“, daher brauche es einen „solidarischen“ 
und keinen hochgerüsteten „Staat, der Regeln setzt, 
Ordnung schafft und Sicherheit stiftet – in allen Be-
reichen des Lebens“ (Hartmann, 2020).

In dem Papier zeichnet er einen Pfad für eine so-
zialdemokratische Innenpolitik jenseits von Otto 
Schily. „Es ist ein sicherheitspolitischer Irrtum, dass 
durch immer mehr Überwachung mehr Sicherheit 
erreicht werden kann.“ Tatsächlich gehe es darum, 
die relevanten Informationen aus einer Flut an Da-
ten zu identifizieren. „Dafür“, so Hartmann weiter, 
„müssen die Sicherheitsbehörden technisch und 
personell besser ausgestattet werden“.

Sein Aufsatz bleibt insgesamt noch etwas un-
scharf, spricht aber wichtige Themen an, welche die 
Menschen beschäftigen: „Zur Sicherheit gehört 
auch das Gefühl von Gerechtigkeit. Menschen ha-
ben ein feines Gespür für die Frage: Was wird mit al-
ler Härte des Gesetzes verfolgt und an welcher Stel-
le wird Nachsicht geübt? Wenn etwa durch einen 

Cum-Ex-Raub 33 Milliarden Euro an Steuergeldern 
gestohlen wurden, diese Praktiken den entspre-
chenden Stellen spätestens 2010 bekannt waren, 
aber erst im September 2019 ein einzelnes Strafver-
fahren gegen zwei Börsenhändler eröffnet wird, 
dann fühlen sich die Menschen verschaukelt. Wenn 
gleichzeitig Menschen Haftersatzstrafen antreten 
müssen, weil sie etwa die Busfahrkarte nicht zahlen 
konnten, erzeugt das ein Gefühl von Ohnmacht und 
Wut“ (Hartmann, 2020).

Die AfD, welche die stärkste Oppositionsfraktion 
im Bundestag stellt, bringt in ihrem schon erwähn-
ten Grundsatzprogramm ihre Sicht auf das Thema 
Sicherheit auf die kurze Formel, dass die Republik 
einen „sicherheitspolitischen Befreiungsschlag“ 
brauche. Zentrale Aussage im Grundsatzprogramm 
der Partei, deren Mitglieder wie Programmatik zwi-
schen nationalkonservativ und rechtsextrem chan-
gieren, ist, dass Deutschland gegenwärtig kein 
Rechtsstaat mehr sei: „Vor einem Staat, der das 
Recht mit Füßen tritt, sind auch die Bürger nicht si-
cher“, heißt es in der Einleitung zum Kapitel über in-
nere Sicherheit. Weiter gilt der AfD die polizeiliche 
Kriminalstatistik durch politische Vorgaben ge-
fälscht und auch Richterinnen und Richter und 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte seien nicht 
unabhängig, sondern müssten von politischen Wei-
sungen und der Wahl durch politische Parteien „be-
freit“ werden (AfD, 2016).

Dabei bezieht sich die AfD auf Kritik aus dem 
Deutschen Richterbund. Er moniert die Praxis, nach 
der Justizministerien und Abgeordnete an der Rich-
terinnen- und Richterwahl beteiligt sind und Votie-
rungen für Richterinnen und Richter damit parteipo-
litisch ausfallen können. 

Die AfD behauptet aber, dass über die Art und 
Weise, wie Richterinnen und Richter heute in ihr 
Amt gewählt werden, eine parteipolitische Abhän-
gigkeit entstehe, die durch eine Selbstverwaltung 
der Justiz – also Juristen und Juristinnen wählen Ju-
risten und Juristinnen – verbessert werden könnte.

Genau das aber schwebt dem Deutschen Rich-
terbund überhaupt nicht vor. In einer Stellungnah-
me für den Rechtsausschuss des Deutschen Bun-
destages aus dem Jahr 2013 stellt die Vereinigung 
der Richterinnen und Richter fest: „Auch für die 
Justizverwaltung gilt, dass nach Artikel 20 GG alle 
Staatsgewalt vom Volke ausgeht und die Ausübung 
von Staatsgewalt, wozu auch die Justizverwaltung 
selbst zählt, der demokratischen Legitimation be-
darf. Mit dieser Anforderung ist eine autarke, und 
damit sich aus sich selbst heraus legitimierende 
Justiz unvereinbar“ (Deutscher Richterbund, 2013).

Die Linke ist zu den klassischen Themen der in-
neren Sicherheit besonders aufgestellt. Die innen-
politische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Ulla 
Jelpke, stellt wechselnden Bundesregierungen be-
harrlich die Frage nach der Entwicklung des rechts-
extremen Milieus und aus diesen Kreisen verübter 
Straftaten, sie engagiert sich für die Rechte von 
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Migrantinnen und Migranten, klassische Themen 
der inneren Sicherheit wie die Frage nach Prävention 
im Übermaß, die Metamorphose von Polizistinnen 
und Polizisten in RoboCops oder eine sich breit ma-
chende Cop Culture tauchen in ihren Arbeiten nicht 
auf.

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen wollte ähnlich 
wie CDU und SPD im Frühjahr 2020 einen ersten 
Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm diskutie-
ren – die Debatte fiel jedoch auch der Corona-Pan-
demie zum Opfer. Die Grünen haben dennoch nach-
vollziehbare Vorstellungen, wie sie das Thema inne-
re Sicherheit in den kommenden Wahlen und 
politischen Auseinandersetzungen angehen werden. 
„Wir stellen dagegen unser Konzept einer bürgerna-
hen, personell und materiell gut ausgestatteten Poli-
zei, die zielgerichtet arbeitet und eines Informations-
austausches zwischen den europäischen Sicher-
heitsbehörden, der auf klaren rechtsstaatlichen 
Prinzipien beruht. Außerdem setzen wir einen klaren 
Schwerpunkt auf der bundesweit koordinierten Prä-
vention von gewaltbereitem Islamismus und rechter 
Gewalt sowie auf dringend notwendige Verschär-
fungen des Waffenrechts. In Verbindung mit konse-
quenter Anwendung bestehender Gesetze wird so 
effektiv die Sicherheit gefördert. Pauschale Strafver-
schärfungen ohne tatsächlichen Nutzen lehnen wir 
hingegen ab.“

Das heißt, die Partei greift einerseits die Vorschlä-
ge von Thomas Feltes für eine bürgernahe Polizeiar-
beit auf und setzen auf der Ebene der Bekämpfung 
von Terror auf eine hochprofessionelle internationale 
Zusammenarbeit.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Grünen die 
Abschaffung des Verfassungsschutzes forderten. 
Aber sie fordern tief reichende Reformen. Insbeson-
dere das Bundesamt für den Verfassungsschutz er-
scheint der Partei „wegen seiner Blindheit gegen-
über rechten sog. ‚Gefährder*innen’, einem unre-
flektierten Einsatz von V-Leuten und seiner Neigung, 
Informationen nicht auszutauschen, in seiner jetzi-
gen Form reformbedürftig“. Die Grünen wollen das 
Amt in seiner jetzigen Form abschaffen und durch 
ein „personell und strukturell völlig neues Bundes-
amt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr“ 
ersetzen (Bündnis 90/Die Grünen, o. J.). 

Das Grundsatzprogramm der FDP definiert das 
Verhältnis von Sicherheit und Freiheit von einem li-
beral-bürgerlichen Standpunkt aus. Zunächst be-
schreibt das Programm Freiheit und Sicherheit nicht 
als Gegensatzpaar, die Grenze für die Eingriffe in 
Bürgerrechte zieht die FDP entlang der Frage, ob 
Eingriffe in die Bürgerrechte „zwar Sicherheit schaf-
fen, aber mehr Freiheit kosten als sie sichern“. Kön-
ne die Abwägung nicht genau getroffen werden, so 
legt das Programm die Partei und ihre Akteure dar-
auf fest, „im Zweifel für die Freiheit“ zu entscheiden.
Für die Freiheit in der Gesellschaft gibt es aus Sicht 
der FDP eine „notwendige Vorbedingung“: privates 
Eigentum. Dieses sei sogar die „Vorbedingung für 

bürgerschaftliches Engagement im kulturellen, sozia-
len oder wissenschaftlichen Bereich“. Denn aus Ei-
gentum erwachse erst Verantwortung. Und „nur wer 
hat, der kann auch geben“, heißt es in dem Text wei-
ter (FDP, 2012).

In der Diskussion über die Dauer der Einschrän-
kungen in Folge der Corona-Pandemie war denn 
auch die FDP die Partei, die aus der Abwägung des 
Risikos einer Überlastung des Gesundheitssystems 
einerseits und den zur Verhinderung der Ausbreitung 
notwendigen Einschränkungen der Grundfreiheiten 
sich frühzeitig für die Entwicklung einer „Öffnungs-
strategie“ ausgesprochen hat. In der Bundestagsde-
batte am 25. März 2020, in der über die Corona-Hilf-
spakete der Regierung beraten wurde, sagte der 
FDP-Vorsitzende: „Der aktuelle Zustand widerspricht 
der menschlichen Natur. Er passt nicht zu den Wer-
ten einer offenen Gesellschaft. [...] Mit dem heutigen 
Tag muss es darum gehen, diesen Zustand Schritt für 
Schritt, aber so schnell wie möglich zu überwinden.“

Je länger die Einschränkungen in Kraft wären, 
umso mehr drohen „die Akzeptanz der Menschen“ 
für die Einschränkungen ihrer Freiheit zu sinken, das, 
so der Chef-Liberale, sei „eine Gefahr für den sozia-
len Frieden“ (Lindner, 2020).

Eine Initiative der FDP-Bundestagfraktion vom De-
zember 2019 verdient Aufmerksamkeit, weil sie in 
der Diskussion um die innere Sicherheit einen deutli-
chen Akzent setzt. Statt durch gemeinsame Einrich-
tungen zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten 
das Trennungsgebot langsam zu schleifen, sollte es 
explizit ins Grundgesetz aufgenommen werden, 
schreibt die „Legal Tribune Online“ am 5. Dezember 
2019. Gegenüber dem Online-Dienst erklärte der 
stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestags-
fraktion, Stephan Thomae: „Das Trennungsgebot ist 
bisher nicht in den Köpfen der Sicherheitspolitiker 
der großen Parteien angekommen.“ Und weiter: 
„Eine Kodifikation im Grundgesetz wäre damit mehr 
als reine Symbolik.“

Für die unterbrochenen Programmprozesse von 
CDU, Grünen und SPD ist die Corona-Krise eine gute 
Gelegenheit, das Verhältnis von Sicherheit und Frei-
heit neu zu vermessen. Über das Verhältnis von Frei-
heit und Sicherheit, dieses ungleiche Paar, das sich 
gegenseitig braucht, aber auch gegenseitig zerstö-
ren kann, lässt sich trefflich abstrakt streiten. 2020 
haben diese Erfahrung 80 Millionen Menschen in 
Deutschland und 500 Millionen Menschen in Europa 
gleichzeitig gemacht. Massive Einschränkungen der 
Freiheit, die Erfahrung wochenlanger Unfreiheit soll-
te in den Wahlprogrammen der demokratischen Par-
teien ihren Niederschlag finden – wenn man verhin-
dern will, dass die hysterische AfD mit ihrem Ange-
bot von Fake News, Verschwörungstheorien und 
Ressentiments einmal mehr politischen Profit aus ei-
ner Krise zieht.
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Die heute berufstätige Generation weiß: Sicherheit 
ist keine Frage der Polizei allein. Wer zu Beginn des 
noch jungen Jahrhunderts dem Ruf des „Neuen 
Marktes“ folgte, investierte in angebliche Tech-Wer-
te. Wer nicht schnell genug aus dem Lügenmarkt 
ausstieg, konnte viel Geld verlieren. Wer nur wenige 
Jahre später seinen Job verlor, fand sich zeitweise 
mit mehr als fünf Millionen anderen registrierten Ar-
beitslosen in den Warteschlangen der Arbeitsämter 
wieder. Und wen der Investitionsstreik der deut-
schen Wirtschaft in Arbeit beließ, lebte in Angst, 
der nächste in dieser Schlange zu sein und auf Hartz 
IV gesetzt zu werden. Um die Verunsicherung auf 
die Spitze zu treiben, finanzierte der Arbeitgeberver-
band Gesamtmetall damals eine Desinformations-
kampagne gegen den Sozialstaat, der seine Wir-
kung nicht verfehlte. In den USA entführten radika-
lisierte Islamisten und Islamitinnen voll besetzte 
Passagiermaschinen, und machten sie zu Instru-
menten des Massenmords, indem sie diese in das 
World Trade Center und das Pentagon steuerten.

Wenige Jahre auf die Arbeitsmarktkrise, in de-
ren Nachlauf die Einkommen im unteren Einkom-
mensbereich durchsackten und die des Arbeitneh-
mermittelstandes hängenblieben, folgte die Weltfi-
nanzkrise. Wie schon am „Neue Markt“ stellte sich 
heraus, dass gehandelte Wertpapiere in Milliarden-
höhe Lügenpapiere waren, ersonnen von bestbe-
zahlten Bankern und Bankerinnen und ihren Berate-
rinnen und Beratern.

Auf die Finanzkrise folgte in Deutschland ein 
Jahrzehnt des Wachstums – viele andere Länder 
wie Italien, Spanien oder Griechenland aber gerie-

ten in den Strudel aus Vertrauensverlust, schlech-
ten Finanzratings und weiterem Vertrauensverlust. 
Auf Druck internationaler und europäischer Institu-
tionen wurden Sozialsysteme, die Tarif- und Ar-
beitskultur vieler Länder bis zur Unkenntlichkeit 
verunstaltet. Bis heute stecken Arbeitsmärkte in 
der Krise fest, die junge Generation findet keine Ar-
beit, die Familien wohnen über Generationen in zu 
kleinen Wohnungen.

Deutschland kam ökonomisch besser davon, ge-
riet jedoch in eine gesellschaftliche Krise, als ver-
mögende Reaktionäre und Reaktionärinnen die 
Chance erkannten, gegen die Aufnahme von eini-
ger Hunderttausend Flüchtlingen und damit gegen 
die Regierung, die Medien, die Parteien, Kirchen 
oder Gewerkschaften – kurzum gegen das demo-
kratische Establishment – Stimmung vom rechten 
Rand Stimmung zu machen.

Steigender Wohlstand, sichere Arbeit, fallende 
Kriminalitätsraten, stabile Preise, günstige Kredite – 
das waren die schönen Seiten der Jahre der Pros-
perität.

Fast vergessen schien, dass das Lohnniveau ge-
gen ein weiteres Durchbrechen nach unten mit ei-
nem System gesetzlicher Mindestlöhne gesichert 
werden musste. Ende des Jahrzehnts zeigte sich, 
dass der Boom in den oberen Etagen von Wirt-
schaft und Arbeitsmarkt ganz normale Familien aus 
den Städten verdrängte, weil sie sich die Miete in 
den Boomtowns nicht mehr leisten konnten. Von 
einem der großen Versprechen vom Anfang des 
Jahrhunderts, eine staatlich bezuschusste Rente 
werde Wohlstand im Alter sichern helfen, ist zwan-

Schlussbemerkung 

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT AUF DER HÖHE DES DEMOKRATISCHEN  
21. JAHRHUNDERTS
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zig Jahre später nur sicher, dass es nicht zu halten 
ist.

Dann kam die Corona-Pandemie, der Lockdown. 
Diesmal steht alles auf dem Spiel. Hält das Gesund-
heitssystem die Belastung durch? Oder sind die ge-
troffenen Vorsorgen so gut, dass die Zahl der 
schweren Behandlungsfälle nicht zum Kollaps der 
Kliniken führt? Wie lange hält das Netz der Wirt-
schaft durch, sodass die Verbindungen bis zum 
Neustart erhalten bleiben? Oder nimmt es nachhal-
tigen Schaden, der nur schwer zu reparieren sein 
wird? Wie sieht es bei Zulieferern und der Situation 
auf den Absatzmärkten weltweit aus?

Zwei Jahrzehnte vollgepackt mit Krisen. Dazu ra-
dikale Umbrüche: digitale Transformation von Pro-
duktion und Produkten, das Ende des fossilen Zeit-
alters und der Beginn der Ära erneuerbaren Energi-
en.

Das alles hat eine Erzählung entstehen lassen, 
die in etwa lautet: Die Welt werde immer unüber-
sichtlicher, es gebe so viele gleichzeitige und un-
gleichzeitige Prozesse. Viele Experten und Exper-
tinnen, verliebt in ihr Wissen, profitieren von dieser 
Geschichte, dass nur sie Weltzusammenhänge ver-
stehen, während das gemeine Publikum mit Nach-
richten und Informationen aus ihrem Stadtteil, der 
Politik, der Wirtschaft und der Welt immer schlech-
ter informiert wird. 

Zeitungsverlage ziehen sich aus der Fläche zu-
rück, schließen Korrespondentinnen- und Korres-
pondentenplätze rund um den Globus, dünnen Re-
daktionen aus und Fusionieren, was das Zeug hält.

Die politische Rechte und die Finanziers ihrer in-
ternetbasierten Informationskanäle stoßen in das 
entstehende Vakuum vor. Ihr nächstes Ziel ist der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk – ein ganz wichtiges 
Instrument der Produktion von Sicherheit. Denn die 
großen Sender sichern einen allgemeinen Zugang 
zu den wichtigsten Nachrichten, zu Fachthemen 
und bisweilen auch zu hochwertiger Unterhaltung, 
die immer noch Millionen Menschen miteinander 
verbindet.

Sie stehen dem Angriff auf die Informationssi-
cherheit durch unfassbar dumme Verschwörungs-
theorien und Fake News im Weg. Geheimdienste 
autoritärer und totalitärer Staaten, Wahnsinnige, 
Rechtsextreme und deren Geldgeberinnen und 
Geldgeber aber setzen auf Chaos und Verwirrung. 
Je mehr Menschen die Befürchtung haben, die 
Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, umso bereiter 
könnten sie sein, „alternativen Fakten“ und dunklen 
Deutungen Glauben zu schenken. 

Die in diesem Dossier zitierten Ergebnisse einer 
Studie aus Frankreich über die Verbreitung von Ver-
schwörungstheorien zeigt, welches Ausmaß der 
Verlust an demokratischer, sozialer und rechts-
staatlicher Orientierung von einer Generation auf 
die nächste schon angenommen hat.

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die 
Messung in Deutschland anders ausfallen würde. 

Jedem sind schon einmal Chemtrails begegnet, 
ebenso die Behauptung, der israelische Geheim-
dienst oder der CIA stecke hinter den Anschlägen 
vom 9. September 2001 oder die Flüge zum Mond 
hätten nie stattgefunden.

Die Unsicherheit unserer Zeit hat zu viele Quel-
len, als dass sich ihr Einfluss schnell zurückdrängen 
ließe. Allein den Kampf gegen Kriminelle und ihr 
Handeln zu verstärken, bringt das Gefühl von Si-
cherheit nicht zurück. Aber es ist ein wichtiger Bei-
trag. Von vielen Sicherheitsexperten und -expertin-
nen wird der Präsenz von Polizei im Alltag im öf-
fentlichen Raum höchstens symbolischer Wert 
beigemessen. Polizistinnen und Polizisten werden 
dafür sogar angegriffen.

Tatsächlich geht es auch um Symbole, die Si-
cherheit vermitteln. Eine sichtbare, gut ausgestat-
tete, in einer demokratischen Kultur ausgebildete 
Polizei, ist ein geeigneter Baustein, um der Furcht 
vor Kriminalität zu begegnen. Mit dem Konzept der 
bürgernahe Polizeiarbeit liegt eine brauchbare Al-
ternative zur fixen Idee, Verbrechen ließe sich durch 
Aufrüstung der Polizei bekämpfen, auf dem Tisch.

Es ist brauchbar deshalb, weil es dort, wo es an-
gewandt wird, auch gute Ergebnisse bringt. 
Brauchbar ist es auch deshalb, weil die Zusammen-
arbeit ganz verschiedener kommunaler Institutio-
nen, Unternehmen, Gewerkschaften, Vereinen und 
Bürgerinnen und Bürgern der demokratischen Kul-
tur unseres Landes entspricht. Die Auflösung des 
Trennungsgebotes zwischen Polizei und Geheim-
diensten, die Erweiterung des Verdachtsraumes 
und die damit verbundene Ausdehnung der Über-
wachung auf öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Geldt-
ransaktionen, E-Mail-Verkehr, Telefonate und Ein-
käufe entspringt einer Kultur des Verdachts. Sie ist 
nicht geeignet, das demokratische Deutschland 
weiterzuentwickeln. Schon gar nicht dann, wenn 
so ein repressives Sicherheitskonzept als Präventi-
on maskiert die Kultur des Misstrauens und Ver-
dachts in den Alltag der Menschen transportiert.

Gerieten solche Instrumente dann auch noch in 
politisch falsche Hände, wäre der Weg in den Über-
wachungsstaat kurz.

Zumal die neuen Instrumente der Strafverfol-
gung nicht verhindern konnten, dass ein Mann na-
mens Anis Amri mit einem Lkw in einen belebten 
Weihnachtsmarkt raste, der Regierungspräsident 
Walter Lübcke von Rechtsextremisten regelrecht 
hingerichtet wurde und in Hanau ein Amokläufer 
das Feuer auf Menschen in Shisha-Bars eröffnete. 

Es gibt zu viele Fälle von Rechtsextremismus in 
der Polizei, dass auch die Gewerkschaft der Polizei 
einräumt, dass es sich nicht um Einzelfälle handeln 
kann. Jüngster Fall: Ein Ring von mehr als 62 baye-
rischen Polizisten und Polizistinnen, die in beson-
ders trüben Gewässern unterwegs waren: „Die 
Vorwürfe gegen sie reichen von Drogenbesitz, Kin-
derpornografie bis hin zur Zugehörigkeit zu soge-
nannten Reichsbürgern, wie aus einer Antwort des 
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Innenministeriums auf eine Anfrage von FDP-Frak-
tionschef Martin Hagen hervorgeht“, schreibt die 
Medienplattform nordbayern.de (2020).

Diese ganz unterschiedlichen Fälle sind Belege 
dafür, dass die waffentechnische und mentale Auf-
rüstung in der Polizei gescheitert ist.

Statt Feindbilder aufzubauen muss es darum ge-
hen, Polizei in den demokratischen Prozess einzu-
bauen und in die Präventions- und Ermittlungskom-
petenz der Beamtinnen und Beamten zu investieren 
– etwa durch die Entwicklung der Zollfahndung zu 
einer schlagkräftigen Finanzpolizei.

Natürlich muss auch bei den Inlandsgeheim-
diensten die Verbindung zur Demokratie wieder ge-
stärkt werden. Die Vorgänge rund um die NSU-Er-
mittlungen, verschwundene Akten, V-Leute in der 
Nähe des Tatorts oder das Scheitern des ersten 
NPD-Verbotsverfahrens sind Beweis genug, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Ar-
beitsweise der Organisation möglicherweise entna-
zifiziert werden müssen. 

Die Einbindung von Polizistinnen und Polizisten 
in kommunale Strukturen beschreibt aber auch 
noch nicht hinreichend eine Politik für öffentliche 

Sicherheit. Dazu gehören die Feuerwehren, das 
Technische Hilfswerk, Rettungsdienste und das Ge-
sundheitssystem. 

Die Feuerwehren können Waldbrände nicht lö-
schen, es fehlt an Löschgerät und Freiwilligen. Dem 
Technischen Hilfswerk geht es kaum besser, Ge-
sundheitssystem und Rettungsdienste sind unterfi-
nanziert und werden zum Teil an der Börse gehan-
delt.

Es wird Zeit, diese verschiedenen Teilsysteme zu 
einem Konzept öffentlicher Sicherheit zusammen-
zufassen, statt isolierte Reformprozesse aufzuset-
zen.

Wenn dann noch verstanden wird, dass die öf-
fentliche Sicherheit am besten funktioniert, wenn 
der Sozialstaat Wirtschaftskrisen abfängt, er genug 
Ressourcen hat, um die Transformationsprozesse 
unserer Zeit zu Gewinnerthemen der Beschäftigten 
zu machen und Arbeitgeber sich nicht länger dem 
besten Instrument zur Organisation von Sicherheit 
im Alltag, der Tarifpolitik, verweigern, könnte dar-
aus ein nicht kurz- aber mittelfristig wirksames Re-
formkonzept für eine moderne, weil starke Gesell-
schaft im 21. Jahrhundert werden. 
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